Rat der
Europaischen Union

Briissel, den 23. November 2023

(OR. en)

15963/23

AG 155

INST 472
UBERMITTLUNGSVERMERK
Absender: Frau Roberta Metsola, Prasidentin des Europaischen Parlaments
Eingangsdatum: 23. November 2023
Empfanger: Herr Pedro Sanchez Pérez-Castejon, Prasident des Rates
Betr.: Schreiben zu Entwiirfen des Europaischen Parlaments zur Anderung

der Vertrage

Die Delegationen erhalten in der Anlage ein an den Préisidenten des Rates gerichtetes Schreiben der
Prasidentin des Europdischen Parlaments mit den Entwiirfen des Europdischen Parlaments zur
Anderung der Vertrige. Mit demselben Schreiben iibermittelt die Priisidentin des Europdischen
Parlaments auch die dazugehorige EntschlieBung vom 22. November 2023.

Anl.:

ANLAGE I: Schreiben der Priasidentin des Europdischen Parlaments an den Prisidenten des Rates
ANLAGE 1I: EntschlieBung des Européischen Parlaments vom 22. November 2023 zu Entwiirfen
des Europiischen Parlaments zur Anderung der Vertrige

ANLAGE III: Entwiirfe des Européischen Parlaments zur Anderung der Vertrige

15963/23 gh/AM/pg
GIP.COFE DE



ANLAGE I

15963/23

GIP.COFE

gh/AM/pg

DE



ANLAGE 11

Europaisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9 TA(2023)0427

Vorschliige des Europiischen Parlaments zur Anderung der Vertriige

Ausschuss fiir konstitutionelle Fragen
PE746.741

Entschliefung des Europiischen Parlaments vom 22. November 2023 zu Entwiirfen des
Europiischen Parlaments zur Anderung der Vertrige (2022/2051(INL))

Das Europdische Parlament,

— gestiitzt auf Artikel 48 des Vertrags iiber die Europiische Union,
- unter Hinweis auf das Manifest von Ventotene!',

— unter Hinweis auf die Schuman-Erkldrung vom 9. Mai 19507,

- unter Hinweis auf seine EntschlieBung vom 9. Juni 2022 zu der Forderung nach einem
Konvent zur Uberarbeitung der Vertriige®,

- gestiitzt auf Artikel 46, Artikel 54 und Artikel 85 Absatz 1 seiner Geschéftsordnung,

— unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses fiir auswirtige Angelegenheiten, des
Haushaltsausschusses, des Ausschusses fiir Wirtschaft und Wéhrung, des Ausschusses fiir
Landwirtschaft und ldndliche Entwicklung, des Ausschusses fiir Kultur und Bildung und des
Ausschusses fiir biirgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres,

1 Manifest von Ventotene (Juni 1941).
2 Erklirung von Robert Schuman (Paris, 9. Mai 1950).
3 ABL. C 493 vom 27.12.2022, S. 130.
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unter Hinweis auf den Standpunkt des Ausschusses fiir die Rechte der Frauen und die
Gleichstellung der Geschlechter in Form von Anderungsantriigen,

unter Hinweis auf die Schreiben des Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses fiir
Beschiftigung und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses fiir Umweltfragen, 6ffentliche
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses fiir Industrie, Forschung und
Energie,

unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses fiir konstitutionelle Fragen (A9 0337/2023),

in der Erwdgung, dass die derzeitige Fassung der Vertrdge am 1. Dezember 2009 in Kraft trat
und die Européische Union seither mit beispiellosen Herausforderungen und zahlreichen
Krisen konfrontiert war, insbesondere dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine;

in der Erwigung, dass Anderungen der Vertrige notwendig sind, und zwar nicht als
Selbstzweck, sondern im Interesse aller Unionsbiirger, da diese Anderungen darauf abzielen,
die Union so umzugestalten, dass ihre Handlungsfahigkeit sowie ihre demokratische
Legitimitdt und Rechenschaftspflicht gestirkt werden;

in der Erwiigung, dass die Union durch eine Anderung der Vertrige in die Lage versetzt
werden sollte, geopolitische Herausforderungen wirksamer zu bewiltigen;

in der Erwigung, dass der institutionelle Rahmen der Union und insbesondere ihr
Beschlussfassungsverfahren — vor allem im Rat — fiir eine Union mit 27 Mitgliedstaaten kaum
angemessen ist; in der Erwdgung, dass die erwarteten kiinftigen Erweiterungen eine Reform
der Vertrage unumgénglich machen;

in der Erwédgung, dass die Konferenz zur Zukunft Europas am 9. Mai 2022 ihre Arbeit
abgeschlossen und ihre Schlussfolgerungen vorgestellt hat; in der Erwégung, dass diese
Schlussfolgerungen 49 Vorschldge und 326 Mallnahmen enthalten, von denen viele nur
umgesetzt werden konnen, wenn die Vertrige gedndert werden;

bekriftigt seine Forderung nach einer Anderung des Vertrags iiber die Europiische Union
(EUV) und des Vertrags liber die Arbeitsweise der Europédischen Union (AEUV); fordert den
Rat auf, die in dieser EntschlieBung dargelegten und in der Anlage wiedergegebenen
Vorschldge umgehend und ohne Beratungen dem Européischen Rat vorzulegen; fordert den
Européischen Rat auf, so bald wie mdglich einen Konvent nach dem ordentlichen
Anderungsverfahren gemif Artikel 48 Absitze 2 bis 5 EUV einzuberufen;

stellt fest, dass sich mehrere Lander des westlichen Balkans in verschiedenen Phasen von
Beitrittsverhandlungen befinden; begriif3t, dass der Ukraine und der Republik Moldau am
23. Juni 2022 der Status eines Bewerberlandes zuerkannt wurde;

Institutionelle Reformen

betont, dass es wichtig ist, die Beschlussfassung in der Union zu reformieren, um ein
genaueres Abbild eines Zweikammersystems dadurch zu schaffen, dass das Européische
Parlament weiter gestédrkt wird;
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10.

1.

fordert, dass die Handlungsfahigkeit der Union gestarkt wird, indem die Zahl der Bereiche, in
denen MaBlnahmen im Wege der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit (BQM) und im
Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens beschlossen werden, erheblich erhoht
wird;

fordert, dass das Parlament das Initiativrecht fiir Rechtsvorschriften und insbesondere das
Recht erhilt, Unionsrecht einzufithren, zu dndern oder aufzuheben, und dass es zum
Mitgesetzgeber bei der Annahme des mehrjdhrigen Finanzrahmens wird;

fordert, dass die Rollen des Rates und des Parlaments bei der Ernennung und Bestédtigung des
Prasidenten der Kommission umgekehrt werden, damit die Ergebnisse der Wahl zum
Européischen Parlament genauer widergespiegelt werden; schligt vor, dem Présidenten der
Kommission die Moglichkeit zu geben, seine Mitglieder auf der Grundlage politischer
Priaferenzen auszuwéhlen und gleichzeitig fiir geografische und demografische
Ausgewogenheit zu sorgen; fordert, dass die Europdische Kommission in ,,Europdische
Exekutive* umbenannt wird;

schlédgt vor, die GroBe der Exekutive auf hochstens 15 Mitglieder zu begrenzen, wobei die
Mitglieder unter den Staatsangehdrigen der Mitgliedstaaten auf der Grundlage eines Systems
der strikt gleichberechtigten Rotation ausgewéhlt werden, wie es bereits in den geltenden
Vertrdgen vorgesehen ist, wihrend beigeordnete Minister aus dem Kreis der
Staatsangehorigen der Mitgliedstaaten ernannt werden, die keine nationale Vertretung im
Kollegium haben;

schldgt vor, die Transparenz des Rates der Européischen Union zu erhdhen, indem er
verpflichtet wird, diejenigen seiner Standpunkte zu verdffentlichen, die Teil des normalen
Gesetzgebungsverfahrens sind, und eine 6ffentliche Debatte {iber die Standpunkte des Rates
zu organisieren; schldgt die Schaffung einer Rechtsgrundlage vor, die es den beiden
gesetzgebenden Organen ermdglicht, die Transparenz und Integritét ihrer Beschlussfassung
zu stirken;

fordert, dass der Konvent zusétzlich zu den in dieser EntschlieBung dargelegten und in der
Anlage enthaltenen Vorschlidgen die Trennung der Themenbereiche zwischen dem EUV und
dem AEUV erértert, um die Schwierigkeit einer Anderung des Unionsrechts anzugehen;
fordert, dass der Konvent priift, in welchen Politikbereichen die Wirksamkeit der Union durch
Unionsstrukturen gesteigert werden konnte;

schldgt vor, dass die Zusammensetzung des Européischen Parlaments in dessen
ausschlieBliche Zusténdigkeit féllt, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates;

schldgt vor, die Rolle der Sozialpartner bei der Vorbereitung von Initiativen in den Bereichen
Sozial-, Beschiftigungs- und Wirtschaftspolitik zu stirken;

15963/23 gh/AM/pg 4

GIP.COFE DE



12.

fordert, dass die Instrumente fiir die Beteiligung der Biirger am Beschlussfassungsverfahren
der EU im Rahmen der représentativen Demokratie gestirkt werden;

Zustindigkeiten

13.

14.

15.

schldgt vor, festzulegen, dass die Union iiber die ausschlieBliche Zustédndigkeit fiir Umwelt
und biologische Vielfalt sowie flir Verhandlungen auf dem Gebiet des Klimawandels verfiigt;

schldgt vor, gemeinsame Zustdandigkeiten fiir Fragen der 6ffentlichen Gesundheit und den
Schutz und die Verbesserung der menschlichen Gesundheit, insbesondere bei
grenziiberschreitenden Gesundheitsgefahren, den Katastrophenschutz, die Industrie und die
Bildung zu schaffen, insbesondere wenn es um lianderiibergreifende Fragen wie die
gegenseitige Anerkennung von Abschliissen, Stufen, Kompetenzen und Qualifikationen geht;

schlédgt vor, die geteilten Zustidndigkeiten der Union in den Bereichen Energie, auswértige
Angelegenheiten, d&ulere Sicherheit und Verteidigung, Aulengrenzpolitik im Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sowie grenziiberschreitende Infrastruktur
weiterzuentwickeln;

Subsidiaritit

16.

17.

schldgt vor, die Subsidiarititspriifung durch den Europdischen Gerichtshof zu stirken; fordert,
dass die Stellungnahmen regionaler Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen in den
begriindeten Stellungnahmen der nationalen Parlamente zu Legislativentwiirfen beriicksichtigt
werden; schlidgt vor, die Frist fiir das Verfahren der ,,gelben Karte* auf zwolf Wochen zu
verlangern;

schldgt vor, dass ein Mechanismus der ,,griinen Karte* fiir Legislativvorschldge nationaler
oder regionaler Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen eingefiihrt wird, um das
Unionsrecht besser an die lokalen Bediirfnisse anzupassen;

Rechtsstaatlichkeit

18.

19.

20.

schldgt vor, das Verfahren geméf Artikel 7 EUV im Hinblick auf den Schutz der
Rechtsstaatlichkeit zu stirken und zu reformieren, indem die Einstimmigkeit beendet wird
und der Gerichtshof zur Schiedsstelle bei Verstofien wird;

schldgt vor, die Zustdndigkeit fiir interinstitutionelle Streitigkeiten beim Gerichtshof der
Europiischen Union anzusiedeln;

schligt eine priaventive Uberpriifung der Normen durch den Gerichtshof der Europiischen
Union (,,abstrakte Uberpriifung von Normen*) vor, die als Minderheitsrecht im Parlament
konzipiert ist; schligt ferner vor, das Parlament zu erméchtigen, Fille von VerstoBen gegen
die Vertrdge vor den Gerichtshof der Européischen Union zu bringen;
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Aufen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik

21.

22.

23.

bekriftigt seine Forderung, dass Beschliisse liber Sanktionen, Zwischenschritte im
Erweiterungsprozess und andere auBBenpolitische Entscheidungen im Wege des BQM gefasst
werden; betont, dass die Vorschldge eine Ausnahme von diesem Grundsatz fiir Beschliisse zur
Genehmigung militdrischer Missionen oder Operationen mit Exekutivmandat vorsehen;

fordert die Einrichtung einer Verteidigungsunion, wobei dies dauerhaft stationierte
gemeinsame europdische Militdreinheiten und eine stindige Schnelleingreifkapazitit, die der
operativen Fiihrung der Union unterstehen, einschlie3t; schldgt vor, dass die gemeinsame
Beschaffung und die Entwicklung von Riistungsgiitern von der Union iiber einen eigenen
Haushalt finanziert werden, wobei dies im Rahmen der parlamentarischen Mitentscheidung
und unter parlamentarischer Kontrolle erfolgt, und schlédgt vor, die Zustédndigkeiten der
Europiischen Verteidigungsagentur entsprechend anzupassen; weist darauf hin, dass Klauseln
in Bezug auf nationale Traditionen der Neutralitit und die Mitgliedschaft in der NATO von
diesen Anderungen nicht beriihrt wiirden;

schldgt vor, dass der Konvent priift, wie verhindert werden kann, dass Steuerparadiese den
Wettbewerb im Binnenmarkt verzerren;

Binnenmarkt, Wirtschaft und Haushalt

24.

25.

fordert MaBBnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass die Mitgliedstaaten in die
Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen, 6kologischen und sicherheitspolitischen Ziele
der EU investieren; schldgt vor, Artikel 122 AEUV zu streichen und durch eine
umformulierte Notstandsklausel in Artikel 222 AEUV zu ersetzen, die eine umfassende
parlamentarische Kontrolle vorsieht;

besteht darauf, dass die vier Freiheiten des Binnenmarkts von allen Mitgliedstaaten und den
Organen der Union gleichermallen angewandt werden,;

Sozialpolitik und Arbeitsmarkt

26. Dbekriftigt seine Forderung, den Vertrdgen ein Protokoll iiber den sozialen Fortschritt
beizufiigen;

Bildungswesen

27. fordert die Union auf, gemeinsame Ziele und Normen fiir eine Bildung zu entwickeln, die
demokratische Werte und Rechtsstaatlichkeit sowie digitale und wirtschaftliche Kompetenz
fordert; fordert die Union ferner auf, die Zusammenarbeit und Kohdrenz zwischen den
Bildungssystemen zu férdern und dabei die kulturellen Traditionen und die regionale Vielfalt
zu wahren;

28. fordert die Union auf, gemeinsame Normen fiir die berufliche Bildung zu entwickeln, um die
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Mobilitdt der Arbeitnehmer zu erh6hen; schldgt vor, dass die Union anstrebt, den Zugang zu
kostenloser und allgemeiner Schulbildung, die institutionelle und individuelle akademische
Freiheit sowie die Menschenrechte, wie sie in der Charta der Grundrechte der Europdischen
Union festgelegt sind, zu schiitzen und zu fordern;

Handel und Investitionen

29.

schldgt vor, die Forderung demokratischer Werte, einer verantwortungsvollen
Politikgestaltung, der Menschenrechte und der Nachhaltigkeit sowie ausldndische
Investitionen, Investitionsschutz und wirtschaftliche Sicherheit in den Bereich der
gemeinsamen Handelspolitik einzubeziehen; schldgt vor, dass das Européische Parlament und
der Rat auf Empfehlung der Kommission Handelsverhandlungen aufnehmen; schligt vor,
einen stindigen Mechanismus fiir die Uberpriifung auslindischer Direktinvestitionen
einzurichten;

Diskriminierungsverbot

30.

31.

schlédgt vor, den Schutz durch das Diskriminierungsverbot auf das soziale Geschlecht, die
soziale Herkunft, die Sprache, die politische Meinung und die Zugehdrigkeit zu einer
nationalen Minderheit auszuweiten und fiir Rechtsvorschriften betreffend
Diskriminierungsverbote das ordentliche Gesetzgebungsverfahren einzufiihren; schlégt vor,
den Begriff ,,Gleichstellung von Frauen und Ménnern® in den Vertridgen durchweg durch
,»Qleichstellung der Geschlechter zu ersetzen; betont, dass die Organe der Union und ihre
Leitungs- und Beratungsgremien diskriminierungsfrei zusammengesetzt sein miissen und die
Gleichstellung der Geschlechter und die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln miissen;

fordert, dass zusitzliche SchutzmaBBnahmen fiir nationale Minderheiten und fiir Regional- und
Minderheitensprachen, die in der Union gesprochen werden, in die Vertrage aufgenommen
werden;

Klima- und Umweltschutz

32.

schlédgt vor, die Eindimmung der Erderwdrmung und die Erhaltung der biologischen Vielfalt
als Ziele der Union aufzunehmen; schlidgt vor, den Schutz des Klimas und der biologischen
Vielfalt in die Ziele der Union fiir nachhaltige Entwicklung aufzunehmen; schlégt vor, die
Nachhaltigkeit in die Vertragsbestimmungen {iber die Fischerei aufzunehmen; fordert die
Union auf, die natiirlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Einklang mit dem Konzept
,»Eine Gesundheit* zu schiitzen und der Gefahr Rechnung zu tragen, dass die Grenzen unseres
Planeten iiberschritten werden; fordert, dass die internationalen Verpflichtungen der Union,
die Anstrengungen zur Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs fortzusetzen, in die
Vertrige aufgenommen werden;

Energiepolitik

33.

fordert die Schaffung einer integrierten europdischen Energieunion; ist der Ansicht, dass das
Energiesystem der Union erschwinglich sein und auf Energieeffizienz und Energie aus
erneuerbaren Quellen beruhen sowie mit internationalen Ubereinkommen zur Eindimmung
des Klimawandels in Einklang stehen muss;
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Raum der Freiheit, des Rechts und der Sicherheit

34.

schldgt vor, dass Europol zusétzliche Befugnisse erhélt, die der parlamentarischen Kontrolle
unterliegen; schlédgt vor, geschlechtsspezifische Gewalt und Umweltkriminalitét als
Kriminalitdtsbereiche aufzunehmen, die die Kriterien nach Artikel 83 Absatz 1 AEUV
erfiillen (von der Union festgelegte Straftatbestédnde); fordert, dass die Arbeitsweise der
Européischen Staatsanwaltschaft dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren unterliegt;

Migration

35.

36.

fordert gemeinsame Normen fiir Visa fiir einen langfristigen Aufenthalt und Aufenthaltstitel,
durch die der Verkauf und Missbrauch von Staatsbiirgerschaften und Aufenthaltserlaubnissen
verhindert wird;

schldgt vor, die gemeinsame Einwanderungspolitik der Union zu stirken, indem geeignete
und notwendige Maflnahmen ergriffen werden, um illegale Grenziibertritte zu verhindern, und
regt an, dass die Migrationspolitik der Union der wirtschaftlichen und sozialen Stabilitét der
Mitgliedstaaten, der Verfligbarkeit qualifizierter Arbeitskrifte auf dem Binnenmarkt sowie
der effizienten Steuerung der Migration Rechnung triagt, wobei die faire Behandlung von
Drittstaatsangehodrigen zu beachten ist;

Gesundheit

37.

38.

schlédgt vor, dass die Union gemeinsame Indikatoren fiir die Gesundheitssysteme festlegt;
schldgt vor, dass die Union insbesondere im Falle von Pandemien MaBBnahmen zur
friihzeitigen Meldung, Uberwachung und Kontrolle schwerwiegender grenziiberschreitender
Gesundheitsgefahren ergreift, wobei es den Mitgliedstaaten unbenommen bleibt, verstarkte
SchutzmafBnahmen aufrechtzuerhalten oder zu ergreifen, wenn diese zwingend erforderlich
sind;

fordert die Union auf, MaBnahmen zur Uberwachung und Koordinierung des Zugangs zu
gemeinsamer Diagnostik, gemeinsamen Informationen und gemeinsamer Versorgung in
Bezug auf iibertragbare und nicht iibertragbare Krankheiten — einschlieBlich seltener
Krankheiten — zu ergreifen;

Wissenschaft und Technik

39. fordert die Union auf, die Freiheit der Lehre und die Freiheit, wissenschaftliche Forschung zu
betreiben und zu unterrichten, zu achten und zu férdern;

40. schlégt vor, dass die Union eine gemeinsame Weltraumstrategie erarbeitet und auf einen
gemeinsamen Rahmen fiir Weltraumtitigkeiten hinarbeitet;

Schlussbestimmungen

41. erkldrt erneut, dass Vertreter der Sozialpartner der Union, des Europdischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses, des Ausschusses der Regionen, der Europdischen Zentralbank, der
Zivilgesellschaft der Union und der Bewerberldnder als Beobachter zum Konvent eingeladen
werden sollten;
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42. fordert, dass alle in der Anlage aufgefiihrten Vorschlige zur Anderung der Vertriige im
Konvent erortert werden,;

43. nimmt die beigefiigten Vorschlige zur Anderung der Vertriige an und legt sie gemiB
Artikel 48 Absatz 2 EUV dem Rat vor;

44.  beauftragt seine Prasidentin, diese EntschlieBung und die beigefligten Vorschlége zur
Anderung der Vertrdge dem Rat und der Kommission sowie den Parlamenten und
Regierungen der Mitgliedstaaten zu {ibermitteln.
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ANLAGE ZUR ENTSCHLIESSUNG
VORSCHLAGE ZUR ANDERUNG DER VERTRAGE

Abinderung 1

Vertrag iiber die Européiische Union
Einleitung

Derzeitiger Wortlaut

SEINE MAJESTAT DER KONIG DER
BELGIER, IHRE MAJESTAT DIE
KONIGIN VON DANEMARK, DER
PRASIDENT DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND, DER PRASIDENT
DER GRIECHISCHEN REPUBLIK,
SEINE MAJESTAT DER KONIG VON
SPANIEN, DER PRASIDENT DER
FRANZOSISCHEN REPUBLIK, DER
PRASIDENT IRLANDS, DER
PRASIDENT DER ITALIENISCHEN
REPUBLIK, SEINE KONIGLICHE
HOHEIT DER GROSSHERZOG VON
LUXEMBURG, THRE MAJESTAT DIE
KONIGIN DER NIEDERLANDE, DER
PRASIDENT DER PORTUGIESISCHEN
REPUBLIK, THRE MAJESTAT DIE
KONIGIN DES VEREINIGTEN
KONIGREICHS GROSSBRITANNIEN
UND NORDIRLAND,

Gednderter Text

SEINE MAJESTAT DER KONIG DER
BELGIER, DER PRASIDENT DER
REPUBLIK BULGARIEN, DER
PRASIDENT DER TSCHECHISCHEN
REPUBLIK, THRE MAJESTAT DIE
KONIGIN VON DANEMARK, DER
PRASIDENT DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND, DER PRASIDENT
DER REPUBLIK ESTLAND, DER
PRASIDENT VON IRLAND, DIE
PRASIDENTIN DER HELLENISCHEN
REPUBLIK, SEINE MAJESTAT DER
KONIG VON SPANIEN, DER
PRASIDENT DER FRANZOSISCHEN
REPUBLIK, DER PRASIDENT DER
REPUBLIK KROATIEN, DER
PRASIDENT DER ITALIENISCHEN
REPUBLIK, DER PRASIDENT DER
REPUBLIK ZYPERN, DER
PRASIDENT DER REPUBLIK
LETTLAND, DER PRASIDENT DER
REPUBLIK LITAUEN, SEINE
KONIGLICHE HOHEIT DER
GROSSHERZOG VON LUXEMBURG,
DIE PRASIDENTIN VON UNGARN,
DER PRASIDENT DER REPUBLIK
MALTA, SEINE MAJESTAT DER
KONIG DER NIEDERLANDE, DER
BUNDESPRASIDENT DER REPUBLIK
OSTERREICH, DER PRASIDENT DER
REPUBLIK POLEN, DER PRASIDENT
DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK,
DER PRASIDENT VON RUMANIEN,
DIE PRASIDENTIN DER REPUBLIK
SLOWENIEN, DIE PRASIDENTIN
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Abanderung 2

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 2

Derzeitiger Wortlaut

Die Werte, auf die sich die Union griindet,
sind die Achtung der Menschenwilirde,
Freiheit, Demokratie, Gleichheit,
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der
Menschenrechte einschlielich der Rechte
der Personen, die Minderheiten angehdren.
Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in
einer Gesellschaft gemeinsam, die sich
durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung,
Toleranz, Gerechtigkeit, Solidaritit und die
Gleichheit von Frauen und Mdnnern
auszeichnet.

Abinderung 3

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 3 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

(2) Die Union bietet ihren Biirgerinnen
und Biirgern einen Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts ohne
Binnengrenzen, in dem — in Verbindung
mit geeigneten Maflnahmen in Bezug auf
die Kontrollen an den AuBBengrenzen, das
Asyl, die Einwanderung sowie die
Verhiitung und Bekdmpfung der
Kriminalitét — der freie Personenverkehr
gewihrleistet ist.

DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK,
DER PRASIDENT DER REPUBLIK
FINNLAND, SEINE MAJESTAT DER
KONIG VON SCHWEDEN,

Gednderter Text

Die Werte, auf die sich die Union griindet,
sind die Achtung der Menschenwiirde,
Freiheit, Demokratie, Gleichheit,
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der
Menschenrechte einschlielich der Rechte
der Personen, die Minderheiten angehdren.
Diese Werte sind allen Mitgliedstaaten in
einer Gesellschaft gemeinsam, die sich
durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung,
Toleranz, Gerechtigkeit, Solidaritét und die
Gleichheit der Geschlechter auszeichnet.

Gednderter Text

(2) Die Union bietet ihren Biirgerinnen
und Biirgern einen Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts ohne
Binnengrenzen, in dem — in Verbindung
mit gemeinsamen Strategien im Bereich
Auflengrenzen und geeigneten
MafBnahmen in Bezug auf die Kontrollen
an den AuBlengrenzen, das Asyl, die
Einwanderung sowie die Verhiitung und
Bekdmpfung der Kriminalitdt — der freie
Personenverkehr gewihrleistet ist.
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Abanderung 4

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 3 — Absatz 3 — Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut

Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie
wirkt auf die nachhaltige Entwicklung
Europas auf der Grundlage eines
ausgewogenen Wirtschaftswachstums und
von Preisstabilitit, eine in hohem Malle
wettbewerbsfihige soziale
Marktwirtschaft, die auf Vollbeschéftigung
und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein
hohes Maf} an Umweltschutz und
Verbesserung der Umweltqualitét hin. Sie
fordert den wissenschaftlichen und
technischen Fortschritt.

Abinderung 5

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 3 — Absatz 3 — Unterabsatz 2

Derzeitiger Wortlaut

Sie bekampft soziale Ausgrenzung und
Diskriminierungen und fordert soziale
Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die
Gleichstellung von Frauen und Miinnern,
die Solidaritit zwischen den Generationen
und den Schutz der Rechte des Kindes.

Abinderung 6

Vertrag iiber die Europaische Union
Artikel 3 — Absatz 3 — Unterabsatz 4

Derzeitiger Wortlaut

Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen

Gednderter Text

Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie
wirkt auf die nachhaltige Entwicklung
Europas auf der Grundlage eines
ausgewogenen Wirtschaftswachstums und
von Preisstabilitit, einer in hohem Mal3e
wetthewerbsfihigen sozialen
Marktwirtschaft, die auf Vollbeschéftigung
und sozialen Fortschritt abzielt, und eines
hohen Mafles an Umweltschutz und
Verbesserung der Umweltqualitét sowie
der Eindimmung der Erderwirmung und
des Schutzes der biologischen Vielfalt im
Einklang mit internationalen Abkommen
hin. Sie fordert den wissenschaftlichen und
technischen Fortschritt.

Gednderter Text

Sie bekdmpft soziale Ausgrenzung und
Diskriminierung und fordert soziale
Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die
Gleichstellung der Geschlechter, die
Solidaritdt zwischen den Generationen und
den Schutz der Rechte des Kindes.

Gednderter Text

Sie wahrt und fordert den Reichtum ihrer
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und sprachlichen Vielfalt und sorgt fiir den
Schutz und die Entwicklung des kulturellen
Erbes Europas.

Abéanderung 7

Vertrag iiber die Européiische Union
Artikel 3 — Absatz 4

Derzeitiger Wortlaut

(4) Die Union errichtet eine
Wirtschafts- und Wiihrungsunion, deren
Wihrung der Euro ist.

Abinderung 8

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 3 — Absatz 5 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut

Abinderung 9

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 7 — Absatz 1 — Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut

Auf begriindeten Vorschlag eines Drittels
der Mitgliedstaaten, des Europdischen
Parlaments oder der Europdiischen
Kommission kann der Rat mit der
Mehrheit von vier Fiinfteln seiner
Mitglieder nach Zustimmung des
Européischen Parlaments feststellen, dass

kulturellen und sprachlichen Vielfalt und
sorgt fiir den Schutz und die Entwicklung
des kulturellen Erbes Europas.

Gednderter Text

4) Die Wihrung der Union ist der
Euro.

Gednderter Text

(5a) Die Union ist bestrebt, den Zugang
zu kostenloser und allgemeiner
Schulbildung, die institutionelle und
individuelle Freiheit der Lehre sowie die
Menschenrechte, wie sie in der Charta der
Grundrechte der Europiiischen Union
festgelegt sind, zu schiitzen und zu
Jfordern.

Gednderter Text

Auf begriindeten Vorschlag eines Drittels
der Mitgliedstaaten, des Europédischen
Parlaments oder der Kommission stellt der
Rat mit qualifizierter Mehrheit seiner
Mitglieder nach Zustimmung des
Européischen Parlaments innerhalb von
sechs Monaten nach Eingang eines
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die eindeutige Gefahr einer
schwerwiegenden Verletzung der in
Artikel 2 genannten Werte durch einen
Mitgliedstaat besteht. Der Rat hort, bevor
er eine solche Feststellung trifft, den
betroffenen Mitgliedstaat und kann
Empfehlungen an ihn richten, die er nach
demselben Verfahren beschlieft.

Abanderung 10

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 7 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

(2)  AufVorschlag eines Drittels der
Mitgliedstaaten oder der Europdiischen
Kommission und nach Zustimmung des
Europdischen Parlaments kann der
Europdische Rat einstimmig feststellen,
dass eine schwerwiegende und anhaltende
Verletzung der in Artikel 2 genannten
Werte durch einen Mitgliedstaat vorliegt,
nachdem er den betroffenen Mitgliedstaat
zu einer Stellungnahme aufgefordert hat.

Abéinderung 11

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 7 — Absatz 2 — Unterabsatz 1 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut

Abinderung 12

Vertrag iiber die Europaische Union
Artikel 7 — Absatz 3 — Unterabsatz 1

Vorschlags fest, dass die eindeutige Gefahr
einer schwerwiegenden Verletzung der in
Artikel 2 genannten Werte durch einen
Mitgliedstaat besteht. Der Rat hort, bevor
er eine solche Feststellung trifft, den
betroffenen Mitgliedstaat und kann
Empfehlungen an ihn richten, die er nach
demselben Verfahren beschlieft.

Gednderter Text

(2) Der Rat kann innerhalb von sechs
Monaten nach Eingang eines Vorschlags
eines Drittels der Mitgliedstaaten, des
Europdischen Parlaments, das mit der
Mehrheit seiner Mitglieder beschliefit,
oder der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit beim Europdischen Gerichtshof
ein Gesuch wegen einer schwerwiegenden
und anhaltenden Verletzung der in
Artikel 2 genannten Werte durch einen
Mitgliedstaat einreichen.

Gednderter Text

Der Gerichtshof entscheidet iiber das

Gesuch, nachdem er den betreffenden
Mitgliedstaat zu einer Stellungnahme
aufgefordert hat.
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Derzeitiger Wortlaut

Wurde die Feststellung nach Absatz 2
getroffen, so kann der Rat mit
qualifizierter Mehrheit beschliefien,
bestimmte Rechte auszusetzen, die sich
aus der Anwendung der Vertrdge auf den
betroffenen Mitgliedstaat herleiten,
einschlieBlich der Stimmrechte des
Vertreters der Regierung dieses
Mitgliedstaats im Rat. Dabei beriicksichtigt
er die moglichen Auswirkungen einer
solchen Aussetzung auf die Rechte und
Pflichten natiirlicher und juristischer
Personen.

Abinderung 13

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 10 — Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut

3) Alle Biirgerinnen und Biirger haben
das Recht, am demokratischen Leben der
Union teilzunehmen. Die Entscheidungen
werden so offen und biirgernah wie
maoglich getroffen.

Abinderung 14

Vertrag iiber die Europaische Union
Artikel 10 — Absatz 3 a (neu)

Gednderter Text

Wurde die Feststellung nach Absatz 2
getroffen, so beschliefit der Rat mit
qualifizierter Mehrheit innerhalb von
sechs Monaten nach der Feststellungmit
qualifizierter Mehrheit, geeignete
Mafinahme zu ergreifen. Zu diesen
Mapnahmen kann die Aussetzung von
Mittelbindungen und Zahlungen aus dem
Unionshaushalt oder die Aussetzung
bestimmter Rechte gehoren, die sich aus
der Anwendung der Vertrdge auf den
betroffenen Mitgliedstaat herleiten,
einschlieBlich der Stimmrechte des
Vertreters der Regierung dieses
Mitgliedstaats im Rat und des Rechts des
betroffenen Mitgliedstaats, den Vorsit; im
Rat zu fiihren. Dabei beriicksichtigt er die
moglichen Auswirkungen einer solchen
Aussetzung auf die Rechte und Pflichten
natiirlicher und juristischer Personen.

Gednderter Text

3) Alle Biirgerinnen und Biirger haben
das Recht, am demokratischen Leben der
Union teilzunehmen. Die Union stellt
sicher, dass es Instrumente gibt, die es
den Biirgerinnen und Biirgern
ermoglichen, dieses Recht auszuiiben.
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Derzeitiger Wortlaut

Abanderung 15

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 10 — Absatz 4

Derzeitiger Wortlaut

4) Politische Parteien auf europdischer
Ebene tragen zur Herausbildung eines
europdischen politischen Bewusstseins und
zum Ausdruck des Willens der
Biirgerinnen und Biirger der Union bei.

Abinderung 16

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 10 — Absatz 4 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut

Abanderung 17

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 11 — Absatz 4 — Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut

Unionsbiirgerinnen und Unionsbiirger,
deren Anzahl mindestens eine Million

Gednderter Text

(3a) Beschliisse werden so offen und
biirgernah wie moglich gefasst.

Gednderter Text

(4) Politische Parteien auf europiischer
Ebene tragen zur Herausbildung eines
europdischen politischen Bewusstseins und
zum Ausdruck des Willens der
Biirgerinnen und Biirger der Union bei.
Europidische politische Parteien kénnen
zu diesem Zweck Aktivitiiten fordern,
unterstiitzen und finanzieren.

Gednderter Text

(4a)  Die Sozialpartner werden bei der
Vorbereitung von Initiativen in den
Bereichen Sozial-, Beschiftigungs- und
Wirtschaftspolitik konsultiert.

Gednderter Text

Unionsbiirgerinnen und Unionsbiirger,
deren Anzahl mindestens eine Million

15963/23

gh/AM/pg 16

GIP.COFE DE



betragen und bei denen es sich um
Staatsangehdrige einer erheblichen Anzahl
von Mitgliedstaaten handeln muss, kdnnen
die Initiative ergreifen und die Europdische
Kommission auffordern, im Rahmen ihrer
Befugnisse geeignete Vorschldge zu
Themen zu unterbreiten, zu denen es nach
Ansicht jener Biirgerinnen und Biirger
eines Rechtsakts der Union bedarf, um die
Vertrige umzusetzen.

Abanderung 18

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 11 — Absatz 4 — Unterabsatz 1 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut

Abinderung 19

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 11 — Absatz 4 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut

Abinderung 20

Vertrag iiber die Europaische Union
Artikel 13 — Absatz 4 a (neu)

betragen und bei denen es sich um
Staatsangehorige einer erheblichen Anzahl
von Mitgliedstaaten handeln muss, kdnnen
die Initiative ergreifen und die Europdische
Kommission auffordern, im Rahmen ihrer
Befugnisse geeignete Vorschldge zu
Themen zu unterbreiten, zu denen es nach
Ansicht jener Biirgerinnen und Biirger
eines Rechtsakts der Union bedarf.

Gednderter Text

Die Kommission oder das Europiiische
Parlament konnen auf der Grundlage
jeder giiltigen Biirgerinitiative einen
Rechtsakt vorschlagen.

Gednderter Text

(4a) Das Europdische Parlament und
der Rat konnen im Wege des ordentlichen
Gesetzgebungsverfahrens Bestimmungen
erlassen, durch die ihnen die
Beschlussfassung zugesichert und die
Einhaltung der Grundsdtze nach

Artikel 10 und 11 sichergestellt wird.
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Derzeitiger Wortlaut

Abanderung 21

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 14 — Absatz 2 — Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut

Das Europdische Parlament setzt sich aus
Vertretern der Unionsbiirgerinnen und
Unionsbiirger zusammen. Ihre Anzahl darf
750 nicht iiberschreiten, zuziiglich des
Prasidenten. Die Biirgerinnen und Biirger
sind im Europdischen Parlament
degressiv proportional, mindestens jedoch
mit sechs Mitgliedern je Mitgliedstaat
vertreten. Kein Mitgliedstaat erhilt mehr
als 96 Sitze.

Abénderung 22

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 14 — Absatz 2 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut

Abanderung 23

Vertrag iiber die Europiische Union

Gednderter Text

(4a)  Die Organe der Union und ihre
Leitungs- und Beratungsgremien sind
diskriminierungsfrei zusammengesetzt
und spiegeln die Gleichstellung der
Geschlechter und die Vielfalt der
Gesellschaft wider.

Gednderter Text

Das Europdische Parlament setzt sich aus
Vertretern der Unionsbiirgerinnen und
Unionsbiirger zusammen. Ihre Anzahl darf
750 nicht iiberschreiten, zuziiglich des
Prasidenten.

Gednderter Text

(2a) Die Biirgerinnen und Biirger sind
im Europdiischen Parlament degressiv
proportional, mindestens jedoch mit sechs
Mitgliedern je Mitgliedstaat vertreten.
Kein Mitgliedstaat erhdilt mehr als 96
Sitze.
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Artikel 14 — Absatz 2 b (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text

(2b)  Das Europiische Parlament legt
seine Zusammensetzung mit der Mehrheit
seiner Mitglieder unter Beachtung der in
den Absiitzen 2 und 2a genannten
Grundsdtze, vorbehaltlich der
Zustimmung des Rates mit verstiirkter
qualifizierter Mehrheit, fest.

Abanderung 24

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 15 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

(2) Der Europdische Rat setzt sich
zusammen aus den Staats- und
Regierungschefs der Mitgliedstaaten sowie
dem Prisidenten des Europdischen Rates
und dem Priisidenten der Kommission.
Der Hohe Vertreter der Union fiir Auf3en-
und Sicherheitspolitik nimmt an seinen
Arbeiten teil.

Gednderter Text

(2) Der Europdische Rat setzt sich
zusammen aus den Staats- und
Regierungschefs der Mitgliedstaaten sowie
dem Prisidenten der Europdischen Union.
Der Minister der Union fiir Auflen- und
Sicherheitspolitik nimmt an seinen
Arbeiten teil.

(Diese Abdnderung betrifft den gesamten
Text. Die Annahme dieser Abdnderung
wiirde entsprechende Anderungen im
gesamten Text erforderlich machen.)

Abinderung 25

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 15 — Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut

3) Der Europdéische Rat tritt zweimal
pro Halbjahr zusammen; er wird von
seinem Présidenten einberufen. Wenn es
die Tagesordnung erfordert, konnen die
Mitglieder des Européischen Rates
beschlieBen, sich jeweils von einem

Gednderter Text

3) Der Europdéische Rat tritt zweimal
pro Halbjahr zusammen; er wird von
seinem Prisidenten einberufen. Wenn es
die Tagesordnung erfordert, konnen die
Mitglieder des Européischen Rates
beschlieBen, sich jeweils von einem
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Minister oder — im Fall des Prasidenten der Minister oder — im Fall des Préisidenten der

Kommission — von einem Mitglied der Europiischen Union — von einem
Kommission unterstiitzen zu lassen. Wenn Mitglied der Kommission unterstiitzen zu
es die Lage erfordert, beruft der Priasident lassen. Wenn es die Lage erfordert, beruft
eine aullerordentliche Tagung des der Président eine auBBerordentliche Tagung
Européischen Rates ein. des Europiischen Rates ein.

Abinderung 26

Vertrag iiber die Européiische Union
Artikel 15 — Absatz §

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
(5) Der Europiische Rat wéhlt seinen (5) Der Europiische Rat wéhlt seinen
Prasidenten mit qualifizierter Mehrheit fiir Préasidenten mit qualifizierter Mehrheit.

eine Amtszeit von zweieinhalb Jahren; der
Priisident kann einmal wiedergewiihlt
werden. Im Falle einer Verhinderung
oder einer schweren Verfehlung kann der
Europdische Rat ihn im Wege des
gleichen Verfahrens von seinem Amt
entbinden.

Abinderung 27

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 15 — Absatz 6

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

(6) Der Prisident des Europdischen entfillt
Rates

a) fithrt den Vorsitz bei den Arbeiten des
Europiiischen Rates und gibt ihnen
Impulse,

b) sorgt in Zusammenarbeit mit dem
Prisidenten der Kommission auf der
Grundlage der Arbeiten des Rates
wAllgemeine Angelegenheiten“ fiir die
Vorbereitung und Kontinuitdit der
Arbeiten des Europiiischen Rates,
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c) wirkt darauf hin, dass Zusammenhalt
und Konsens im Europdischen Rat
gefordert werden,

d) legt dem Europdischen Parlament im
Anschluss an jede Tagung des
Europiiischen Rates einen Bericht vor.

Der Prisident des Europdischen Rates
nimmt auf seiner Ebene und in seiner
Eigenschaft, unbeschadet der Befugnisse
des Hohen Vertreters der Union fiir
Aufen- und Sicherheitspolitik, die
Aufenvertretung der Union in
Angelegenheiten der Gemeinsamen
Auflen- und Sicherheitspolitik wahr.

Der Prisident des Europdischen Rates
darf kein einzelstaatliches Amt ausiiben.

Abinderung 28

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 16 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

(2) Der Rat besteht aus je einem
Vertreter jedes Mitgliedstaats auf
Ministerebene, der befugt ist, fiir die
Regierung des von ihm vertretenen
Mitgliedstaats verbindlich zu handeln und
das Stimmrecht auszuiiben.

Abinderung 29

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 16 — Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut

3) Soweit in den Vertrdgen nichts
anderes festgelegt ist, beschlieBt der Rat
mit qualifizierter Mehrheit.

Gednderter Text

(2) Der Rat besteht aus Vertretern
jedes Mitgliedstaats, die befugt sind, fiir
die Regierung des von ihnen vertretenen
Mitgliedstaats verbindlich zu handeln und
das Stimmrecht auszuiiben.

Gednderter Text

3) Soweit in den Vertriagen keine
einfache Mehrheit oder verstirkte
qualifizierte Mehrheit vorgeschrieben ist,
beschlieB3t der Rat mit qualifizierter
Mehrheit.
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Abanderung 30

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 16 — Absatz S

Derzeitiger Wortlaut

(5) Die Ubergangsbestimmungen fiir entfillt
die Definition der qualifizierten Mehrheit,
die bis zum 31. Oktober 2014 gelten, sowie

die Ubergangsbestimmungen, die

zwischen dem 1. November 2014 und dem

31. Miirz 2017 gelten, sind im Protokoll
iiber die Ubergangsbestimmungen

festgelegt.

Abinderung 31

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 16 — Absatz 6 — Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut

Der Rat tagt in verschiedenen
Zusammensetzungen; die Liste dieser
Zusammensetzungen wird nach
Artikel 236 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdiischen Union
angenommen.

Abinderung 32

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 16 — Absatz 6 — Unterabsatz 2

Derzeitiger Wortlaut

Als Rat ,,Allgemeine Angelegenheiten“

entfillt

entfillt

sorgt er fiir die Kohiirenz der Arbeiten des

Rates in seinen verschiedenen

Zusammensetzungen. In Verbindung mit
dem Priisidenten des Europiiischen Rates

und mit der Kommission bereitet er die
Tagungen des Europdiischen Rates vor
und sorgt fiir das weitere Vorgehen.

Gednderter Text

Gednderter Text

Gednderter Text
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Abanderung 33

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 16 — Absatz 6 — Unterabsatz 3

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text

Als Rat ,,Auswiirtige Angelegenheiten* entfillt
gestaltet er das auswiirtige Handeln der

Union entsprechend den strategischen

Vorgaben des Europdiischen Rates und

sorgt fiir die Kohdirenz des Handelns der

Union.

Abinderung 34

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 16 — Absatz 7

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

(7) Ein Ausschuss der Stindigen entfillt
Vertreter der Regierungen der

Mitgliedstaaten ist fiir die Vorbereitung

der Arbeiten des Rates verantwortlich.

Abinderung 35

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 16 — Absatz 8

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text
(8) Der Rat tagt 6ffentlich, wenn er (8) Der Rat tagt 6ffentlich, wenn er
iiber Entwiirfe zu Gesetzgebungsakten iber Entwiirfe zu Gesetzgebungsakten
berdt und abstimmt. Zu diesem Zweck wird berdt und abstimmt.

jede Ratstagung in zwei Teile unterteilt,
von denen der eine den Beratungen iiber
die Gesetzgebungsakte der Union und der
andere den nicht die Gesetz;gebung
betreffenden Tiitigkeiten gewidmet ist.
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Abanderung 36

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 17 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

(1) Die Kommission fordert die
allgemeinen Interessen der Union und
ergreift geeignete Initiativen zu diesem
Zweck. Sie sorgt fir die Anwendung der
Vertrage sowie der von den Organen kraft
der Vertrage erlassenen MaBBnahmen. Sie
iiberwacht die Anwendung des
Unionsrechts unter der Kontrolle des
Gerichtshofs der Européischen Union. Sie
fiihrt den Haushaltsplan aus und verwaltet
die Programme. Sie {ibt nach Mal3gabe der
Vertrdge Koordinierungs-, Exekutiv- und
Verwaltungsfunktionen aus. Aufler in der
Gemeinsamen Auflen- und
Sicherheitspolitik und den {ibrigen in den
Vertrdgen vorgesehenen Féllen nimmt sie
die Vertretung der Union nach au3en wabhr.
Sie leitet die jahrliche und die mehrjéhrige
Programmplanung der Union mit dem Ziel
ein, interinstitutionelle Vereinbarungen zu
erreichen.

Abinderung 37

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 17 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

(2) Soweit in den Vertrdgen nichts
anderes festgelegt ist, darf ein
Gesetzgebungsakt der Union nur auf
Vorschlag der Kommission erlassen
werden. Andere Rechtsakte werden auf der
Grundlage eines Kommissionsvorschlags
erlassen, wenn dies in den Vertrdgen

Gednderter Text

(1) Die Exekutive fordert die
allgemeinen Interessen der Union und
ergreift geeignete Initiativen zu diesem
Zweck. Sie sorgt fir die Anwendung der
Vertrage sowie der von den Organen kraft
der Vertrage erlassenen MalBBnahmen. Sie
iiberwacht die Anwendung des
Unionsrechts unter der Kontrolle des
Gerichtshofs der Européischen Union. Sie
fiihrt den Haushaltsplan aus und verwaltet
die Programme. Sie {ibt nach Mal3gabe der
Vertrdge Koordinierungs-, Exekutiv- und
Verwaltungsfunktionen aus. Auf3er in der
Gemeinsamen Auflen- und
Sicherheitspolitik und den {ibrigen in den
Vertrdgen vorgesehenen Féllen nimmt sie
die Vertretung der Union nach au3en wabhr.
Sie leitet die jahrliche und die mehrjéhrige
Programmplanung der Union mit dem Ziel
ein, interinstitutionelle Vereinbarungen zu
erreichen.

(Diese Abdnderung betrifft den gesamten
Text. Die Annahme dieser Abdnderung
wiirde entsprechende Anderungen im
gesamten Text erforderlich machen.)

Gednderter Text

(2) Soweit in den Vertrdgen nichts
anderes festgelegt ist, darf ein
Gesetzgebungsakt der Union auf Vorschlag
der Exekutive erlassen werden. Andere
Rechtsakte werden auf der Grundlage eines
Vorschlags der Exekutive erlassen, wenn
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vorgesehen ist.

Abinderung 38

Vertrag iiber die Européiische Union
Artikel 17 — Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut

3) Die Amtszeit der Kommission
betrigt fiinf Jahre.

Die Mitglieder der Kommission werden
aufgrund ihrer allgemeinen Befahigung
und ihres Einsatzes fiir Europa unter
Personlichkeiten ausgewéhlt, die volle
Gewihr fiir ihre Unabhéngigkeit bieten.

Die Kommission bt ihre Tétigkeit in
voller Unabhéngigkeit aus. Die Mitglieder
der Kommission diirfen unbeschadet des
Artikels 18 Absatz 2 Weisungen von einer
Regierung, einem Organ, einer Einrichtung
oder jeder anderen Stelle weder einholen
noch entgegennehmen. Sie enthalten sich
jeder Handlung, die mit ihrem Amt oder
der Erfiillung ihrer Aufgaben unvereinbar
1st.

Abinderung 39

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 17 — Absatz 4

Derzeitiger Wortlaut

4) Die Kommission, die zwischen dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags
von Lissabon und dem 31. Oktober 2014
ernannt wird, besteht einschlieflich ihres
Prisidenten und des Hohen Vertreters der
Union fiir Aufien- und Sicherheitspolitik,
der einer der Vizepriisidenten der
Kommission ist, aus je einem
Staatsangehorigen jedes Mitgliedstaats.

dies in den Vertrdgen vorgesehen ist.

Gednderter Text

3) Die Amtszeit der Exekutive betragt
fiinf Jahre.

Die Mitglieder der Exekutive werden
aufgrund ihrer allgemeinen Befahigung
und ihres Einsatzes fiir Europa unter
Personlichkeiten ausgewéhlt, die volle
Gewihr fiir ihre Unabhéngigkeit bieten.

Die Exekutive iibt ihre Tétigkeit in voller
Unabhéangigkeit aus. Die Mitglieder der
Exekutive diirfen unbeschadet des

Artikels 18 Absatz 2 Weisungen von einer
Regierung, einem Organ, einer Einrichtung
oder jeder anderen Stelle weder einholen
noch entgegennehmen. Sie enthalten sich
jeder Handlung, die mit ihrem Amt oder
der Erfiillung ihrer Aufgaben unvereinbar
ist.

Gednderter Text

entfillt
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Abanderung 40

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 17 — Absatz 6

Derzeitiger Wortlaut

(6) Der Président der Kommission

a) legt die Leitlinien fest, nach denen die
Kommission ihre Aufgaben ausiibt,

b) beschlieBt iiber die interne Organisation
der Kommission, um die Kohérenz, die
Effizienz und das Kollegialititsprinzip im
Rahmen ihrer Tatigkeit sicherzustellen,

¢) ernennt, mit Ausnahme des Hohen
Vertreters der Union fiir Auflen- und
Sicherheitspolitik, die Vizeprésidenten aus
dem Kreis der Mitglieder der Kommission.

Ein Mitglied der Kommission legt sein
Amt nieder, wenn es vom Présidenten dazu
aufgefordert wird. Der Hohe Vertreter der
Union fiir AuBlen- und Sicherheitspolitik
legt sein Amt nach dem Verfahren des
Artikels 18 Absatz 1 nieder, wenn er vom
Prisidenten dazu aufgefordert wird.

Abénderung 41

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 17 — Absatz 7

Derzeitiger Wortlaut

(7) Der Europiiische Rat schligt dem
Européischen Parlament nach
entsprechenden Konsultationen mit
qualifizierter Mehrheit einen Kandidaten
fiir das Amt des Présidenten der
Kommission vor; dabei beriicksichtigt er
das Ergebnis der Wahlen zum
Europiischen Parlament. Das

Gednderter Text

(6) Der Prisident der Exekutive

a) legt die Leitlinien fest, nach denen die
Exekutive ihre Aufgaben ausiibt,

b) beschlieBt iiber die interne Organisation
der Exekutive, um die Kohérenz, die
Effizienz und das Kollegialititsprinzip im
Rahmen ihrer Téatigkeit sicherzustellen,

¢) ernennt, mit Ausnahme des Ministers
der Union fiir Auflen- und
Sicherheitspolitik und des Ministers der
Union fiir wirtschaftspolitische Steuerung
die Vizeprisidenten aus dem Kreis der
Mitglieder der Exekutive.

Ein Mitglied der Exekutive legt sein Amt
nieder, wenn es vom Prisidenten dazu
aufgefordert wird. Der Minister der Union
fiir AuBBen- und Sicherheitspolitik und der
Minister der Union fiir
wirtschaftspolitische Steuerung legen ihr
Amt nach dem Verfahren des Artikels 18
Absatz 1 nieder, wenn sie vom Prasidenten
dazu aufgefordert werden.

Gednderter Text

(7) Nach den Wahlen zum
Européischen Parlament schligt das
Europiiische Parlament mit der Mehrheit
seiner Mitglieder dem Europdiischen Rat
einen Kandidaten fiir das Amt des
Prasidenten der Europdischen Union vor.
Der Europiiische Rat erteilt seine
Zustimmung mit qualifizierter Mehrheit.
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Europdische Parlament wihlt diesen
Kandidaten mit der Mehrheit seiner
Mitglieder. Erhilt dieser Kandidat nicht
die Mehrheit, so schliigt der Europdische
Rat dem Europdischen Parlament
innerhalb eines Monats mit qualifizierter
Mehrheit einen neuen Kandidaten vor, fiir
dessen Wahl das Europdische Parlament
dasselbe Verfahren anwendet.

Der Rat nimmt, im Einvernehmen mit
dem gewidihlten Prisidenten, die Liste der
anderen Personlichkeiten an, die er als
Mitglieder der Kommission vorschliigt.
Diese werden auf der Grundlage der
Vorschlige der Mitgliedstaaten
entsprechend den Kriterien nach Absatz 3
Unterabsatz 2 und Absatz 5 Unterabsatz 2
ausgewdhlt.

Der Prisident, der Hohe Vertreter der
Union fiir AuBlen- und Sicherheitspolitik
und die iibrigen Mitglieder der
Kommission stellen sich als Kollegium
einem Zustimmungsvotum des
Europiischen Parlaments. Auf der
Grundlage dieser Zustimmung wird die
Kommission vom Europdischen Rat mit
qualifizierter Mehrheit ernannt.

Erhélt der nominierte Kandidat nicht die
erforderliche Mehrheit, so nominiert das
Europdische Parlament innerhalb eines
Monats mit der Mehrheit seiner Mitglieder
einen Kandidaten. Der Europdische Rat
erteilt seine Zustimmung mit einfacher
Mehrheit.

Der designierte Prdsident schligt eine
Liste mit Kandidaten fiir die Ernennung
zu Mitgliedern der Exekutive vor. Diese
werden nach den in den Absitzen 3 und 5
genannten Kriterien ausgewahlt.

Der Prisident, der Minister der Union fiir
AuBen- und Sicherheitspolitik und die
iibrigen Mitglieder der Exekutive stellen
sich als Kollegium einem
Zustimmungsvotum des Europdischen
Parlaments. Auf der Grundlage dieser
Zustimmung wird die Exekutive vom
Européischen Rat mit einfacher Mehrheit
ernannt.

Abénderung 42

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 17 — Absatz 8

Derzeitiger Wortlaut

(8) Die Kommission ist als Kollegium
dem Europiischen Parlament
verantwortlich. Das Européische Parlament
kann nach Artikel 234 des Vertrags iiber
die Arbeitsweise der Europdischen Union
einen Misstrauensantrag gegen die
Kommission annehmen. Wird ein solcher
Antrag angenommen, so miissen die
Mitglieder der Kommission geschlossen
ihr Amt niederlegen, und der Hohe
Vertreter der Union fiir Aufien- und
Sicherheitspolitik muss sein im Rahmen
der Kommission ausgeiibtes Amt

Gednderter Text

(8) Die Exekutive ist dem
Européischen Parlament verantwortlich.
Das Européische Parlament kann nach
Artikel 234 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union
einen kollektiven Misstrauensantrag gegen
die Exekutive oder einen individuellen
Misstrauensantrag gegen ein Mitglied der
Exekutive annechmen. Wird ein kollektiver
Misstrauensantrag angenommen, SO
miissen die Mitglieder der Exekutive
geschlossen ihr Amt niederlegen. Wird ein
individueller Misstrauensantrag
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niederlegen.

Abinderung 43

Vertrag iiber die Européiische Union
Artikel 19 — Absatz 3 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut

Abénderung 44

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 21 — Absatz 2 — Buchstabe a

Derzeitiger Wortlaut

a) ihre Werte, ihre grundlegenden
Interessen, ihre Sicherheit, ihre
Unabhéngigkeit und ihre Unversehrtheit zu
wahren;

Abinderung 45

Vertrag iiber die Europaische Union
Artikel 24 — Absatz 1 — Unterabsatz 2

angenommen, so muss der Prisident der
Exekutive in Erwdgung ziehen, das
betreffende Mitglied der Exekutive
aufzufordern, sein Amt niederlegen.
Beschliefit der Priisident, das Mitglied
nicht aufzufordern, sein Amt
niederzulegen, muss die Exekutive als
Ganzes nach dem Verfahren in Absatg 7
Absatz 3 erneut bestitigt werden.

Gednderter Text

(3a)  Der Gerichtshof der Europdiischen
Union iiberwacht die Einhaltung des
Subsidiaritiitsprinzips und kann im Wege
der Vorabentscheidung dariiber
entscheiden, ob die Union ihre Befugnisse
iiberschritten hat, und sich mit Klagen
befassen, die gemdf} Artikel 263 des
Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europiiischen Union wegen Verstofies
gegen das Subsidiarititsprinzip erhoben
werden.

Gednderter Text

a) ihre Werte, ihre grundlegenden
Interessen, ihre Sicherheit, ihre
strategische Autonomie, ihre
Unabhingigkeit und ihre Unversehrtheit zu
wabhren,;
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Derzeitiger Wortlaut

Fiir die Gemeinsame Auflen- und
Sicherheitspolitik gelten besondere
Bestimmungen und Verfahren. Sie wird
vom Europiischen Rat und vom Rat
einstimmig festgelegt und durchgefiihrt,
soweit in den Vertriigen nichts anderes
vorgesehen ist. Der Erlass von
Gesetzgebungsakten ist ausgeschlossen.
Die Gemeinsame Auflen- und
Sicherheitspolitik wird vom Hohen
Vertreter der Union fiir Auflen- und
Sicherheitspolitik und von den
Mitgliedstaaten gemal den Vertragen
durchgefiihrt. Die spezifische Rolle des
Europdischen Parlaments und der
Kommission in diesem Bereich ist in den
Vertragen festgelegt. Der Gerichtshof der
Européischen Union ist in Bezug auf diese
Bestimmungen nicht zustindig; hiervon
ausgenommen ist die Kontrolle der
Einhaltung des Artikels 40 dieses
Vertrags und die Uberwachung der
Rechtmiifigkeit bestimmter Beschliisse
nach Artikel 275 Absatz 2 des Vertrags
iiber die Arbeitsweise der Europdiischen
Union.

Abinderung 46

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 29

Derzeitiger Wortlaut

Der Rat erldsst Beschliisse, in denen der
Standpunkt der Union zu einer bestimmten
Frage geografischer oder thematischer Art
bestimmt wird. Die Mitgliedstaaten tragen
dafiir Sorge, dass ihre einzelstaatliche
Politik mit den Standpunkten der Union in
Einklang steht.

Gednderter Text

Fiir die Gemeinsame Aullen- und
Sicherheitspolitik gelten besondere
Bestimmungen und Verfahren. Sie wird
vom Europiischen Rat und vom Rat mit
qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung
des Europdiischen Parlaments festgelegt
und durchgefiihrt. Die Gemeinsame
AuBlen- und Sicherheitspolitik wird vom
Minister der Union fiir Auflen- und
Sicherheitspolitik und von den
Mitgliedstaaten gemal den Vertrigen
durchgefiihrt. Die spezifische Rolle des
Europdischen Parlaments und der
Kommission in diesem Bereich ist in den
Vertragen festgelegt. Der Gerichtshof der
Europiischen Union ist in Bezug auf diese
Bestimmungen zustdndig.

Gednderter Text

Der Rat erldsst Beschliisse, in denen der
Standpunkt der Union zu einer bestimmten
Frage geografischer oder thematischer Art
bestimmt wird. Sieht ein Beschluss die
vollstindige oder teilweise Unterbrechung
oder Einschrinkung der wirtschaftlichen
und finanziellen Beziehungen zu einem
oder mehreren Drittlindern vor, so
beschliefit der Rat mit qualifizierter
Mehrheit. Die Mitgliedstaaten tragen dafiir
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Abinderung 47

Vertrag iiber die Européiische Union
Artikel 31 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

(1) Beschliisse nach diesem Kapitel
werden vom Europédischen Rat und vom
Rat einstimmig gefasst, soweit in diesem
Kapitel nichts anderes festgelegt ist. Der
Erlass von Gesetzgebungsakten ist
ausgeschlossen.

Bei einer Stimmenthaltung kann jedes
Ratsmitglied zu seiner Enthaltung eine
Jormliche Erklirung im Sinne dieses
Unterabsatzes abgeben. In diesem Fall ist
es nicht verpflichtet, den Beschluss
durchzufiihren, akzeptiert jedoch, dass
der Beschluss fiir die Union bindend ist.
Im Geiste gegenseitiger Solidaritdt
unterlisst der betreffende Mitgliedstaat
alles, was dem auf diesem Beschluss
beruhenden Vorgehen der Union
zuwiderlaufen oder es behindern konnte,
und die anderen Mitgliedstaaten
respektieren seinen Standpunkt. Vertreten
die Mitglieder des Rates, die bei ihrer
Stimmenthaltung eine solche Erklirung
abgeben, mindestens ein Drittel der
Mitgliedstaaten, die mindestens ein Drittel
der Unionsbevolkerung ausmachen, so
wird der Beschluss nicht erlassen.

Abinderung 48

Vertrag iiber die Europaische Union
Artikel 31 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

2) Abweichend von Absatz 1

Sorge, dass ihre einzelstaatliche Politik mit
den Standpunkten der Union in Einklang
steht.

Gednderter Text

(1) Beschliisse nach diesem Kapitel
werden vom Européischen Rat und vom
Rat mit qualifizierter Mehrheit gefasst.
Der Erlass von Gesetzgebungsakten ist
ausgeschlossen.

Gednderter Text
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beschliefit der Rat mit qualifizierter
Mehrheit, wenn er

- auf der Grundlage eines
Beschlusses des Europdischen Rates iiber
die strategischen Interessen und Ziele der
Union nach Artikel 22 Absatz 1 einen
Beschluss erlisst, mit dem eine Aktion
oder ein Standpunkt der Union festgelegt
wird;

— auf einen Vorschlag hin, den ihm
der Hohe Vertreter der Union fiir Aufien-
und Sicherheitspolitik auf spezielles
Ersuchen des Europdischen Rates
unterbreitet hat, das auf dessen eigene
Initiative oder auf eine Initiative des
Hohen Vertreters zuriickgeht, einen
Beschluss erliisst, mit dem eine Aktion
oder ein Standpunkt der Union festgelegt
wird;

- einen Beschluss zur
Durchfiihrung eines Beschlusses, mit dem
eine Aktion oder ein Standpunkt der
Union festgelegt wird, erlisst,

- nach Artikel 33 einen
Sonderbeauftragten ernennt.

Erklirt ein Mitglied des Rates, dass es aus
wesentlichen Griinden der nationalen
Politik, die es auch nennen muss, die
Absicht hat, einen mit qualifizierter
Mehrheit zu fassenden Beschluss
abzulehnen, so erfolgt keine Abstimmung.
Der Hohe Vertreter bemiiht sich in engem
Benehmen mit dem betroffenen
Mitgliedstaat um eine fiir diesen
Mitgliedstaat annehmbare Liosung.
Gelingt dies nicht, so kann der Rat mit
qualifizierter Mehrheit veranlassen, dass
die Frage im Hinblick auf einen
einstimmigen Beschluss an den
Européischen Rat verwiesen wird.

Abinderung 49

Vertrag iiber die Europaische Union
Artikel 31 — Absatz 3

Ein Mitglied des Rates kann beantragen,
dass die Frage aus wesentlichen Griinden
der nationalen Politik an den Européischen
Rat verwiesen wird.
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Derzeitiger Wortlaut

3) Der Europiiische Rat kann
einstimmig einen Beschluss erlassen, in
dem vorgesehen ist, dass der Rat in
anderen als den in Absatz 2 genannten
Fillen mit qualifizierter Mehrheit
beschliefit.

Abanderung 50

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 31 — Absatz 4

Derzeitiger Wortlaut

(4) Die Absiitze 2 und 3 gelten nicht
fiir Beschliisse mit militirischen oder
verteidigungspolitischen Beziigen.

Abinderung 51

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 42 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

(1) Die Gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik ist integraler
Bestandteil der Gemeinsamen Auflen- und
Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union
eine auf zivile und militdrische Mittel
gestiitzte Operationsfahigkeit. Auf diese
kann die Union bei Missionen auf3erhalb
der Union zur Friedenssicherung,
Konfliktverhiitung und Starkung der
internationalen Sicherheit in
Ubereinstimmung mit den Grundsitzen der
Charta der Vereinten Nationen
zuriickgreifen. Sie erfiillt diese Aufgaben
mit Hilfe der Fihigkeiten, die von den
Mitgliedstaaten bereitgestellt werden.

Gednderter Text

entfillt

Gednderter Text

entfillt

Gednderter Text

(1) Die Gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik ist integraler
Bestandteil der Gemeinsamen Aufen- und
Sicherheitspolitik. Sie versetzt die Union
in die Lage, die Mitgliedstaaten gegen
Bedrohungen zu verteidigen. Sie sichert
der Union eine auf zivile und militirische
Mittel gestiitzte Operationsfahigkeit. Auf
diese kann die Union bei Missionen
auflerhalb der Union zur
Friedenssicherung, Konfliktverhiitung und
Starkung der internationalen Sicherheit in
Ubereinstimmung mit den Grundsitzen der
Charta der Vereinten Nationen
zuriickgreifen. Die Gemeinsame
Sicherheits- und Verteidigungspolitik,
einschlieflich der Beschaffung und
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Abanderung 52

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 42 — Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut

3) Die Mitgliedstaaten stellen der
Union fiir die Umsetzung der
Gemeinsamen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik zivile und
militirische Fihigkeiten als Beitrag zur
Verwirklichung der vom Rat festgelegten
Ziele zur Verfiigung. Die Mitgliedstaaten,
die zusammen multinationale Streitkrafte
aufstellen, konnen diese auch fiir die
Gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik zur Verfligung
stellen.

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre
militdrischen Fahigkeiten schrittweise zu
verbessern. Die Agentur fiir die Bereiche
Entwicklung der Verteidigungsfahigkeiten,
Forschung, Beschaffung und Riistung (im
Folgenden "Européische
Verteidigungsagentur") ermittelt den
operativen Bedarf und fordert Mallnahmen
zur Bedarfsdeckung, tréigt zur Ermittlung
von Mallnahmen zur Stirkung der
industriellen und technologischen Basis
des Verteidigungssektors bei und fiihrt
diese Mafinahmen gegebenenfalls durch,
beteiligt sich an der Festlegung einer
europdischen Politik im Bereich der
Fahigkeiten und der Riistung und
unterstiitzt den Rat bei der Beurteilung

Entwicklung von Riistungsgiitern, wird
von der Union aus einem gesonderten
Haushalt finanziert, bei dem das
Europiiische Parlament als
Mitgesetzgeber fungiert und ein
Kontrollrecht ausiibt.

Gednderter Text

3) Die Union richtet eine
Verteidigungsunion mit zivilen und
militirischen Fihigkeiten zur Umsetzung
der Gemeinsamen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik ein. Diese
Verteidigungsunion umfasst dauerhaft
stationierte gemeinsame europdische
Militireinheiten, einschlieflich einer
stindigen Schnelleingreifkapazitiit, die
der operativen Fiihrung der Union
unterstehen. Die Mitgliedstaaten konnen
weitere Fiihigkeiten bereitstellen. Die
Mitgliedstaaten, die zusammen
multinationale Streitkrafte aufstellen,
konnen diese auch fiir die Gemeinsame
Sicherheits- und Verteidigungspolitik zur
Verfiigung stellen.

Die Union und die Mitgliedstaaten
verpflichten sich, ihre militirischen
Fahigkeiten schrittweise zu verbessern. Die
Agentur flir die Bereiche Entwicklung der
Verteidigungsfahigkeiten, Forschung,
Beschaffung und Riistung (im Folgenden
,Buropdische Verteidigungsagentur*)
ermittelt den operativen Bedarf und serzt
MalBnahmen zur Bedarfsdeckung um,
beschafft fiir die Union und ihre
Mitgliedstaaten Riistungsgiiter, ergreift
MafBnahmen zur Starkung der industriellen
und technologischen Basis des
Verteidigungssektors, beteiligt sich an der
Festlegung einer europdischen Politik im
Bereich der Fahigkeiten und der Riistung
und beurteilt die Verbesserung der
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der Verbesserung der militdrischen
Fahigkeiten.

Abanderung 53

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 42 — Absatz 4

Derzeitiger Wortlaut

(4) Beschliisse zur Gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik,
einschlieflich der Beschliisse iiber die
Einleitung einer Mission nach diesem
Artikel, werden vom Rat einstimmig auf
Vorschlag des Hohen Vertreters der Union
fiir AuBBen- und Sicherheitspolitik oder auf
Initiative eines Mitgliedstaats erlassen. Der
Hohe Vertreter kann gegebenenfalls
gemeinsam mit der Kommission den
Riickgriff auf einzelstaatliche Mittel sowie
auf Instrumente der Union vorschlagen.

Abinderung 54

Vertrag iiber die Europiische Union

Artikel 42 — Absatz 4 a — Unterabsatz 1 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut

Abanderung 55

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 42 — Absatz 7 — Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut

Im Falle eines bewaffneten Angritfs auf

militdrischen Fahigkeiten.

Gednderter Text

(4) Beschliisse zur Gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik
werden vom Rat mit qualifizierter
Mehrheit auf Vorschlag des Ministers der
Union fiir AuBen- und Sicherheitspolitik
oder auf Initiative eines Mitgliedstaats und
nach Zustimmung des Europiiischen
Parlaments erlassen. Der Minister der
Union fiir Aufien- und Sicherheitspolitik
kann gegebenenfalls gemeinsam mit der
Kommission den Riickgriff auf
einzelstaatliche Mittel sowie auf
Instrumente der Union vorschlagen.

Gednderter Text

(4a)  Die Beschliisse zur Einleitung von
Missionen werden vom Rat mit
qualifizierter Mehrheit erlassen. Das
Parlament entscheidet mit der Mehrheit
seiner Mitglieder.

Gednderter Text

Im Falle eines Angriffs eines
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das Hoheitsgebiet cines Mitgliedstaats
schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm
alle in ihrer Macht stehende Hilfe und
Unterstiitzung, im Einklang mit Artikel 51
der Charta der Vereinten Nationen. Dies
lasst den besonderen Charakter der
Sicherheits- und Verteidigungspolitik
bestimmter Mitgliedstaaten unberiihrt.

Abinderung 56

Vertrag iiber die Européiische Union
Artikel 43 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

(1) Die in Artikel 42 Absatz 1
vorgesehenen Missionen, bei deren
Durchfiihrung die Union auf zivile und
militdrische Mittel zuriickgreifen kann,
umfassen gemeinsame
AbriistungsmaBnahmen, humanitire
Aufgaben und Rettungseinsétze, Aufgaben
der militirischen Beratung und
Unterstiitzung, Aufgaben der
Konfliktverhiitung und der Erhaltung des
Friedens sowie Kampfeinsétze im Rahmen
der Krisenbewiltigung einschlieBlich
Frieden schaffender Maflnahmen und
Operationen zur Stabilisierung der Lage
nach Konflikten. Mit allen diesen
Missionen kann zur Bekdmpfung des
Terrorismus beigetragen werden, unter
anderem auch durch die Unterstiitzung fiir
Drittlander bei der Bekdmpfung des
Terrorismus in ihrem Hoheitsgebiet.

Mitgliedstaats schulden die
Verteidigungsunion und alle
Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht
stehende Hilfe und Unterstiitzung, im
Einklang mit Artikel 51 der Charta der
Vereinten Nationen. Ein bewaffneter
Angriff auf einen Mitgliedstaat gilt als
Angriff auf alle Mitgliedstaaten. Dies lisst
den besonderen Charakter der Sicherheits-
und Verteidigungspolitik bestimmter
Mitgliedstaaten unberiihrt.

Gednderter Text

(1) Die in Artikel 42 Absatz 1
vorgesehenen Missionen, bei deren
Durchfiihrung die Union auf zivile und
militdrische Mittel zuriickgreifen kann,
umfassen die Verteidigung gegen hybride
Bedrohungen, Kriegsfiihrung,
Erpressung mit Energie,
Cyberbedrohungen,
Desinformationskampagnen und
wirtschaftliche Zwangsmafinahmen durch
Drittliinder, gemeinsame
AbriistungsmafBnahmen, humanitére
Aufgaben und Rettungseinsitze, Aufgaben
der militirischen Beratung und
Unterstiitzung, Aufgaben der
Konfliktverhiitung und der Erhaltung des
Friedens sowie Kampfeinséitze im Rahmen
der Krisenbewiltigung einschlieBlich
Frieden schaffender Maflnahmen und
Operationen zur Stabilisierung der Lage
nach Konflikten. Mit allen diesen
Missionen kann zur Bekdmpfung des
Terrorismus beigetragen werden, unter
anderem auch durch die Unterstiitzung fiir
Drittlander bei der Bekdmpfung des
Terrorismus in ihrem Hoheitsgebiet.
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Abanderung 57

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 45 — Absatz 1 — Buchstabe b

Derzeitiger Wortlaut

b) auf eine Harmonisierung des
operativen Bedarfs sowie die Festlegung
effizienter und kompatibler
Beschaffungsverfahren hinzuwirken;

Abinderung 58

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 45 — Absatz 1 — Buchstabe ¢

Derzeitiger Wortlaut

c) multilaterale Projekte zur Erfiillung
der Ziele im Bereich der militdrischen
Fahigkeiten vorzuschlagen und fiir die
Koordinierung der von den Mitgliedstaaten
durchgefiihrten Programme sowie die
Verwaltung spezifischer
Kooperationsprogramme zu sorgen;

Abinderung 59

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 45 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

(2)  Alle Mitgliedstaaten konnen auf
Wunsch an der Arbeit der Europdischen
Verteidigungsagentur teilnehmen. Der
Rat erliisst mit qualifizierter Mehrheit
einen Beschluss, in dem die
Rechtsstellung, der Sitz und die
Funktionsweise der Agentur festgelegt

Gednderter Text

b) Riistungsgiiter fiir die
Verteidigungsunion und im Namen der
Union und ihrer Mitgliedstaaten zu
beschaffen sowie auf eine Harmonisierung
des operativen Bedarfs sowie die
Festlegung effizienter und kompatibler
Beschaffungsverfahren hinzuwirken;

Gednderter Text

c) multilaterale Projekte zur Erfiillung
der Ziele im Bereich der militdrischen
Fahigkeiten vorzuschlagen und zu steuern
und fiir die Koordinierung der von den
Mitgliedstaaten durchgefiihrten
Programme sowie die Verwaltung
spezifischer Kooperationsprogramme zu
sorgen;

Gednderter Text

(2) Das Europdische Parlament und
der Rat erlassen gemdift dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren einen Beschluss,
in dem die Rechtsstellung, der Sitz und die
Funktionsweise der Agentur festgelegt
werden.
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werden. Dieser Beschluss trigt dem
Umfang der effektiven Beteiligung an den
Tiitigkeiten der Agentur Rechnung.
Innerhalb der Agentur werden spezielle
Gruppen gebildet, in denen
Mitgliedstaaten zusammenkommen, die
gemeinsame Projekte durchfiihren. Die
Agentur versieht ihre Aufgaben
erforderlichenfalls in Verbindung mit der
Kommission.

Abanderung 60

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 46 — Absatz 6

Derzeitiger Wortlaut

(6) Mit Ausnahme der Beschliisse nach
den Absitzen 2 bis 5 erldsst der Rat die
Beschliisse und Empfehlungen im Rahmen
der Stindigen Strukturierten
Zusammenarbeit einstimmig. Fiir die
Zwecke dieses Absatzes bezieht sich die
Einstimmigkeit allein auf die Stimmen der
Vertreter der an der Zusammenarbeit
teilnehmenden Mitgliedstaaten.

Abinderung 61

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 48 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

(2) Die Regierung jedes Mitgliedstaats,
das Europdische Parlament oder die
Kommission kann dem Rat Entwiirfe zur
Anderung der Vertrige vorlegen. Diese
Entwiirfe konnen unter anderem eine
Ausdehnung oder Verringerung der der
Union in den Vertrdgen iibertragenen
Zustandigkeiten zum Ziel haben. Diese
Entwiirfe werden vom Rat dem

Gednderter Text

(6) Mit Ausnahme der Beschliisse nach
den Absitzen 2 bis 5 erldsst der Rat die
Beschliisse und Empfehlungen im Rahmen
der Stindigen Strukturierten
Zusammenarbeit mit qualifizierter
Mehrheit. Fir die Zwecke dieses Absatzes
bezieht sich diese qualifizierte Mehrheit
allein auf die Stimmen der Vertreter der an
der Zusammenarbeit teilnehmenden
Mitgliedstaaten in Ubereinstimmung mit
deren einschliigigen
Verfassungsordnungen.

Gednderter Text

(2) Die Regierung jedes Mitgliedstaats,
das Europdische Parlament oder die
Kommission kann dem Rat Entwiirfe zur
Anderung der Vertriige vorlegen. Diese
Entwiirfe konnen unter anderem eine
Ausdehnung oder Verringerung der der
Union in den Vertrdgen libertragenen
Zustandigkeiten zum Ziel haben. Diese
Entwiirfe werden dem Europdischen Rat

15963/23

gh/AM/pg 37

GIP.COFE DE



vom Rat unverziiglich und ohne Beratung
vorgelegt und den nationalen Parlamenten
zur Kenntnis gebracht.

Europdischen Rat iibermittelt und den
nationalen Parlamenten zur Kenntnis
gebracht.

Abinderung 62

Vertrag iiber die Européiische Union
Artikel 48 — Absatz 4 — Unterabsatz 1 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

Die Zustimmung des Europiiischen
Parlaments zu den Anderungen der
Vertriige gilt als erteilt, wenn die
Mehrheit seiner Mitglieder dafiir stimmt.

Abinderung 63

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 48 — Absatz 5

Derzeitiger Wortlaut

(%) Haben nach Ablauf von zwei
Jahren nach der Unterzeichnung eines
Vertrags zur Anderung der Vertriige vier
Fiinftel der Mitgliedstaaten den genannten
Vertrag ratifiziert und sind in einem
Mitgliedstaat oder mehreren
Mitgliedstaaten Schwierigkeiten bei der
Ratifikation aufgetreten, so befasst sich
der Europédische Rat mit der Frage.

Gednderter Text

&) Haben nach Ablauf von zwei
Jahren nach der Unterzeichnung eines
Vertrags zur Anderung der Vertriige
weniger als vier Fiinftel der
Mitgliedstaaten den genannten Vertrag
ratifiziert, so befasst sich der Europdische
Rat mit der Frage.

Abinderung 64

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 48 — Absatz 7 — Unterabsatz 4

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

Der Européische Rat erldsst diese
Beschliisse mit qualifizierter Mehrheit
nach Zustimmung des Européischen
Parlaments, das mit der Mehrheit seiner
Mitglieder beschlief3t.

Der Européische Rat erldsst die Beschliisse
nach den Unterabsitzen 1 oder 2
einstimmig nach Zustimmung des
Europdischen Parlaments, das mit der
Mehrheit seiner Mitglieder beschliefit.
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Abanderung 65

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 49 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

Die Aufnahmebedingungen und die durch
eine Aufnahme erforderlich werdenden
Anpassungen der Vertrdge, auf denen die
Union beruht, werden durch ein
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten
und dem antragstellenden Staat geregelt.
Das Abkommen bedarf der Ratifikation
durch alle Vertragsstaaten gemaf ihren
verfassungsrechtlichen Vorschriften.

Abinderung 66

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 52 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

(1) Die Vertrdge gelten fiir das
Konigreich Belgien, die Republik
Bulgarien, die Tschechische Republik, das
Konigreich Didnemark, die Bundesrepublik
Deutschland, die Republik Estland, Irland,
die Hellenische Republik, das Konigreich
Spanien, die Franzdsische Republik, die
Republik Kroatien, die Italienische
Republik, die Republik Zypern, die
Republik Lettland, die Republik Litauen,
das GroBherzogtum Luxemburg, die
Republik Ungarn, die Republik Malta, das
Konigreich der Niederlande, die Republik
Osterreich, die Republik Polen, die
Portugiesische Republik, Ruménien, die
Republik Slowenien, die Slowakische
Republik, die Republik Finnland, das
Konigreich Schweden und das Vereinigte
Konigreich Grofibritannien und
Nordirland.

Gednderter Text

Die Aufnahmebedingungen und die durch
eine Aufnahme erforderlich werdenden
Anpassungen der Vertrdge, auf denen die
Union beruht, werden durch ein
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten
und dem antragstellenden Staat geregelt.
Das Abkommen bedarf der Ratifikation
durch alle Vertragsstaaten gemaf ihren
verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die
Mitgliedstaaten miissen die in Artikel 2
genannten Werte auch nach ihrem
Beitritt zur Union achten.

Gednderter Text

(1) Die Vertrdge gelten fiir das
Konigreich Belgien, die Republik
Bulgarien, die Tschechische Republik, das
Konigreich Didnemark, die Bundesrepublik
Deutschland, die Republik Estland, Irland,
die Hellenische Republik, das Konigreich
Spanien, die Franzosische Republik, die
Republik Kroatien, die Italienische
Republik, die Republik Zypern, die
Republik Lettland, die Republik Litauen,
das GroBherzogtum Luxemburg, Ungarn,
die Republik Malta, das Konigreich der
Niederlande, die Republik Osterreich, die
Republik Polen, die Portugiesische
Republik, Ruménien, die Republik
Slowenien, die Slowakische Republik, die
Republik Finnland und das Konigreich
Schweden.
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Abanderung 67

Vertrag iiber die Europiische Union
Artikel 54 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

(2) Dieser Vertrag tritt am 1. Januar
1993 in Kraft, sofern alle
Ratifikationsurkunden hinterlegt worden
sind, oder andernfalls am ersten Tag des
auf die Hinterlegung der letzten
Ratifikationsurkunde folgenden Monats.

Abinderung 68

Gednderter Text

2) Dieser Vertrag tritt am ersten Tag
des Monats in Kraft, der auf die
Hinterlegung der Ratifikationsurkunde
durch die Regierungen von vier Fiinfteln
der Mitgliedstaaten folgt.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Einleitung

Derzeitiger Wortlaut

SEINE MAJESTAT DER KONIG DER
BELGIER, DER PRASIDENT DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,
DER PRASIDENT DER
FRANZOSISCHEN REPUBLIK, DER
PRASIDENT DER ITALIENISCHEN
REPUBLIK, THRE KONIGLICHE
HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON
LUXEMBURG, THRE MAJESTAT DIE
KONIGIN DER NIEDERLANDE,

Gednderter Text

SEINE MAJESTAT DER KONIG DER
BELGIER, DER PRASIDENT DER
REPUBLIK BULGARIEN, DER
PRASIDENT DER TSCHECHISCHEN
REPUBLIK, THRE MAJESTAT DIE
KONIGIN VON DANEMARK, DER
PRASIDENT DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND, DER PRASIDENT
DER REPUBLIK ESTLAND, DER
PRASIDENT VON IRLAND, DIE
PRASIDENTIN DER HELLENISCHEN
REPUBLIK, SEINE MAJESTAT DER
KONIG VON SPANIEN, DER
PRASIDENT DER FRANZOSISCHEN
REPUBLIK, DER PRASIDENT DER
REPUBLIK KROATIEN, DER
PRASIDENT DER ITALIENISCHEN
REPUBLIK, DER PRASIDENT DER
REPUBLIK ZYPERN, DER
PRASIDENT DER REPUBLIK
LETTLAND, DER PRASIDENT DER
REPUBLIK LITAUEN, SEINE
KONIGLICHE HOHEIT DER
GROSSHERZOG VON LUXEMBURG,
DIE PRASIDENTIN VON UNGARN,
DER PRASIDENT DER REPUBLIK
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MALTA, SEINE MAJESTAT DER
KONIG DER NIEDERLANDE, DER
BUNDESPRASIDENT DER REPUBLIK
OSTERREICH, DER PRASIDENT DER
REPUBLIK POLEN, DER PRASIDENT
DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK,
DER PRASIDENT VON RUMANIEN,
DIE PRASIDENTIN DER REPUBLIK
SLOWENIEN, DIE PRASIDENTIN
DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK,
DER PRASIDENT DER REPUBLIK
FINNLAND, SEINE MAJESTAT DER
KONIG VON SCHWEDEN,

Abinderung 69

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 3 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

(2) Die Union hat ferner die
ausschlieBliche Zusténdigkeit fiir den
Abschluss internationaler Ubereinkiinfte,
wenn der Abschluss einer solchen
Ubereinkunft in einem Gesetzgebungsakt
der Union vorgesehen ist, wenn er
notwendig ist, damit sie ihre interne
Zustandigkeit ausiiben kann, oder soweit er
gemeinsame Regeln beeintrachtigen oder
deren Tragweite verdndern konnte.

Gednderter Text

(2) Die Union hat ferner die
ausschlieBliche Zustindigkeit fiir den
Abschluss internationaler Ubereinkiinfte,
einschlieflich im Kontext von
Verhandlungen auf globaler Ebene zum
Klimawandel, wenn der Abschluss einer
solchen Ubereinkunft in einem
Gesetzgebungsakt der Union vorgesehen
ist, wenn er notwendig ist, damit sie ihre
interne Zustandigkeit ausiiben kann, oder
soweit er gemeinsame Regeln
beeintrachtigen oder deren Tragweite
verdndern konnte.

Abinderung70

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union
Artikel 4 — Absatz 2 — Buchstabe e

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

e) Umwelt, e) Fragen der éffentlichen
Gesundheit, insbesondere der Schutz und
die Verbesserung der menschlichen
Gesundheit, vor allem bei
grenziiberschreitenden

15963/23 gh/AM/pg

GIP.COFE

DE



Gesundheitsgefahren, einschlieflich des
allgemeinen und umfassenden Zugangs
zu sexueller und reproduktiver
Gesundheit und den damit verbundenen
Rechten sowie des Konzepts ,,Eine
Gesundheit*,

Abanderung 71

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union
Artikel 4 — Absatz 2 — Buchstabe g

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text

g) Verkehr, g) Verkehr, einschlieflich
grenziiberschreitender Infrastruktur,

Abinderung 72

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 4 — Absatz 2 — Buchstabe j

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
J) Raum der Freiheit, der Sicherheit und J) den Raum der Freiheit, der Sicherheit
des Rechts, und des Rechts sowie die Politik im

Bereich der Aufiengrenzen,

Abinderung 73

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 4 — Absatz 2 — Buchstabe k

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
k) gemeinsame Sicherheitsanliegen im k) auswiirtige Angelegenheiten, iufiere
Bereich der iffentlichen Gesundheit Sicherheit und Verteidigung,

hinsichtlich der in diesem Vertrag
genannten Aspekte.

Abanderung 74

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 4 — Absatz 2 — Buchstabe k a (neu)
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Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text

ka) Katastrophenschutz,

Abanderung 75

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 4 — Absatz 2 — Buchstabe k b (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

kb) Industrie,

Abinderung 76

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 4 — Absatz 2 — Buchstabe k ¢ (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

kc) allgemeine Bildung, insbesondere
wenn es um linderiibergreifende Fragen
wie die gegenseitige Anerkennung von
Abschliissen, Noten, Fihigkeiten und

Qualifikationen geht.

Abanderung 77

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union
Artikel 6 — Buchstabe a

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

a) Schutz und Verbesserung der entfillt
menschlichen Gesundheit,
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Abanderung 78

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 6 — Buchstabe e

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text

e) allgemeine und berufliche Bildung, e) berufliche Bildung, Jugend und Sport,
Jugend und Sport,

Abinderung 79

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union
Artikel 6 — Buchstabe f

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
f) Katastrophenschutz, entfillt
Abinderung 80
Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 8
Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
Bei allen ihren Tatigkeiten wirkt die Union Bei allen ihren Tatigkeiten wirkt die Union
darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen
und die Gleichstellung von Ménnern und und die Gleichstellung der Geschlechter zu
Frauen zu fordern. fordern.
Abanderung 81
Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 9
Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
Bei der Festlegung und Durchfiihrung ihrer Bei der Festlegung und Durchfiihrung ihrer
Politik und ihrer MaBBnahmen trdgt die Politik und ihrer Mafinahmen stellt die
Union den Erfordernissen im Union sicher, dass der soziale Fortschritt
Zusammenhang mit der Forderung eines in einem Sozialprotokoll festgeschrieben
hohen Beschidiftigungsniveaus, mit der wird.
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Gewiihrleistung eines angemessenen
sozialen Schutzes, mit der Bekimpfung
der sozialen Ausgrenzung sowie mit
einem hohen Niveau der allgemeinen und
beruflichen Bildung und des
Gesundheitsschutzes Rechnung.

Die Union trigt den Erfordernissen im
Zusammenhang mit der Forderung eines
hohen Beschiftigungsniveaus, mit der
Sicherstellung eines angemessenen
sozialen Schutzes, mit der Bekdimpfung
der sozialen Ausgrenzung, mit einem
hohen Niveau der allgemeinen und
beruflichen Bildung und des Schutzes der
menschlichen Gesundheit sowie mit der
wirksamen Ausiibung der demokratischen
kollektiven Rechte von Gewerkschaften
Rechnung.

Abdinderung

Abinderung 82

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 10

Derzeitiger Wortlaut

Bei der Festlegung und Durchfiihrung ihrer
Politik und ihrer MaBBnahmen zielt die
Union darauf ab, Diskriminierungen aus
Griinden des Geschlechts, der Rasse, der
ethnischen Herkunft, der Religion oder der
Weltanschauung, einer Behinderung, des
Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu
bekdampfen.

Gednderter Text

Bei der Festlegung und Durchfiihrung ihrer
Politik und ihrer MaBBnahmen zielt die
Union darauf ab, Diskriminierungen aus
Griinden des biologischen oder sozialen
Geschlechts, der Rasse, der ethnischen
oder sozialen Herkunft, der Sprache, der
Religion oder Weltanschauung, der
politischen Uberzeugung, der
Zugehorigkeit zu einer nationalen
Minderheit, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Orientierung zu
bekdampfen.

Abanderung 83

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 11
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Derzeitiger Wortlaut

Die Erfordernisse des Umweltschutzes
miissen bei der Festlegung und
Durchfiihrung der Unionspolitiken und -
malBnahmen insbesondere zur Forderung
einer nachhaltigen Entwicklung
einbezogen werden.

Abinderung 84

Gednderter Text

Die Erfordernisse des Schutzes der
Umwelt, des Klimas und der biologischen
Vielfalt miissen bei der Festlegung und
Durchfiihrung der Unionspolitiken und -
malnahmen insbesondere zur Forderung
einer nachhaltigen Entwicklung
einbezogen werden.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 15 — Absatz 3 — Unterabsatz 5

Derzeitiger Wortlaut

Das Européische Parlament und der Rat
sorgen dafiir, dass die Dokumente, die die
Gesetzgebungsverfahren betreffen, nach
MaBgabe der in Unterabsatz 2 genannten
Verordnungen 6ffentlich zugénglich
gemacht werden.

Abinderung 85

Gednderter Text

Das Européische Parlament und der Rat
sorgen dafiir, dass die Dokumente, die die
Gesetzgebungsverfahren betreffen,
einschlieflich der Standpunkte ihrer
Mitglieder sowie der Vorschlige und
Anderungsantriige in Bezug auf
Rechtstexte, die Bestandteil eines
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens
sind, nach Maligabe der in Unterabsatz 2
genannten Verordnungen offentlich
zugénglich gemacht werden.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 19 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

(1) Unbeschadet der sonstigen
Bestimmungen der Vertrége kann der Rat
im Rahmen der durch die Vertrige auf die
Union iibertragenen Zusténdigkeiten
geméil einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren und nach
Zustimmung des Europdischen
Parlaments einstimmig geeignete

Gednderter Text

(1) Unbeschadet der sonstigen
Bestimmungen der Vertrige konnen das
Europdische Parlament und der Rat im
Rahmen der durch die Vertriage auf die
Union iibertragenen Zusténdigkeiten
gemil dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren geeignete
Vorkehrungen treffen, um
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Vorkehrungen treffen, um Diskriminierungen aus Griinden des

Diskriminierungen aus Griinden des biologischen oder sozialen Geschlechts,
Geschlechts, der Rasse, der ethnischen der Rasse, der ethnischen oder sozialen
Herkunft, der Religion oder der Herkunft, der Sprache, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des der Weltanschauung, der politischen

Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu Uberzeugung, der Zugehirigkeit zu einer
bekdmpfen. nationalen Minderheit, einer Behinderung,

des Alters oder der sexuellen Orientierung
zu bekampfen.

Abinderung 86

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union
Artikel 19 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

(2) Abweichend von Absatz 1 konnen das entfillt
Europiiische Parlament und der Rat
gemdf} dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren die
Grundprinzipien fiir Fordermafinahmen
der Union unter Ausschluss jeglicher
Harmonisierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten zur Unterstiitzung der
Mafinahmen festlegen, die die
Mitgliedstaaten treffen, um zur
Verwirklichung der in Absatz 1
genannten Ziele beizutragen.

Abanderung 87

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 20 — Absatz 2 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

(2a) Das Europdische Parlament und
der Rat konnen gemdify dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren gemeinsame
Bestimmungen iiber die Verhinderung
des Verkaufs von Piissen oder sonstiger
Missbriuche beim Erwerb und Verlust
der Unionsbiirgerschaft durch
Drittstaatsangehdorige erlassen, um die
Bedingungen fiir den Erwerb dieser
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Abinderung 88

Staatsangehorigkeit anzugleichen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union

Artikel 22 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

(1) Jeder Unionsbiirger mit Wohnsitz
in einem Mitgliedstaat, dessen
Staatsangehorigkeit er nicht besitzt, hat in
dem Mitgliedstaat, in dem er seinen
Wohnsitz hat, das aktive und passive
Wabhlrecht bei Kommunalwahlen, wobei
fiir ihn dieselben Bedingungen gelten wie
fiir die Angehorigen des betreffenden
Mitgliedstaats. Dieses Recht wird
vorbehaltlich der Einzelheiten ausgeiibt,
die vom Rat einstimmig geméal einem
besonderen Gesetzgebungsverfahren und
nach Anhorung des Europdiischen
Parlaments festgelegt werden; in diesen
konnen Ausnahmeregelungen vorgesehen
werden, wenn dies aufgrund besonderer
Probleme eines Mitgliedstaats
gerechtfertigt ist.

Abinderung 89

Gednderter Text

(1) Jeder Unionsbiirger mit Wohnsitz
in einem Mitgliedstaat, dessen
Staatsangehorigkeit er nicht besitzt, hat in
dem Mitgliedstaat, in dem er seinen
Wohnsitz hat, das aktive und passive
Wabhlrecht bei Kommunalwahlen, wobei
fiir ihn dieselben Bedingungen gelten wie
fiir die Angehorigen des betreffenden
Mitgliedstaats. Dieses Recht wird
vorbehaltlich der Einzelheiten ausgeiibt,
die vom Europdischen Parlament und
vom Rat und gemél dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren festgelegt werden.
In diesen kdnnen Ausnahmeregelungen
vorgesehen werden, wenn dies aufgrund
besonderer Probleme eines Mitgliedstaats
gerechtfertigt ist.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 22 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

(2) Unbeschadet des Artikels 223
Absatz 1 und der Bestimmungen zu dessen
Durchfiihrung besitzt jeder Unionsbiirger
mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat,
dessen Staatsangehdrigkeit er nicht besitzt,
in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen
Wohnsitz hat, das aktive und passive
Wabhlrecht bei den Wahlen zum
Européischen Parlament, wobei fiir ihn
dieselben Bedingungen gelten wie fiir die
Angehorigen des betreffenden
Mitgliedstaats. Dieses Recht wird

Gednderter Text

(2) Unbeschadet des Artikels 223
Absatz 1 und der Bestimmungen zu dessen
Durchfiihrung besitzt jeder Unionsbiirger
mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat,
dessen Staatsangehdrigkeit er nicht besitzt,
in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen
Wohnsitz hat, das aktive und passive
Wabhlrecht bei den Wahlen zum
Européischen Parlament, wobei fiir ihn
dieselben Bedingungen gelten wie fiir die
Angehorigen des betreffenden
Mitgliedstaats. Dieses Recht wird
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vorbehaltlich der Einzelheiten ausgeiibt,
die vom Rat einstimmig gemal} einem
besonderen Gesetzgebungsverfahren und
nach Anhéorung des Europiiischen
Parlaments festgelegt werden; in diesen
konnen Ausnahmeregelungen vorgesehen
werden, wenn dies aufgrund besonderer
Probleme eines Mitgliedstaats
gerechtfertigt ist.

Abinderung 90

vorbehaltlich der Einzelheiten ausgeiibt,
die vom Europdischen Parlament und
vom Rat und gemil3 dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren festgelegt werden.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union

Artikel 23 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

Der Rat kann gemédl3 einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren und nach
Anhéorung des Europdiischen Parlaments
Richtlinien zur Festlegung der
notwendigen Koordinierungs- und
KooperationsmafBinahmen zur
Erleichterung dieses Schutzes erlassen.

Abinderung 91

Gednderter Text

Das Europdische Parlament und der Rat
konnen gemal dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren Richtlinien zur
Festlegung der notwendigen
Koordinierungs- und
KooperationsmafBinahmen zur
Erleichterung dieses Schutzes erlassen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 24 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

Die Bestimmungen {iber die Verfahren und
Bedingungen, die fiir eine Biirgerinitiative
im Sinne des Artikels 11 des Vertrags iiber
die Europdische Union gelten,
einschlieBlich der Mindestzahl der
Mitgliedstaaten, aus denen die Biirgerinnen
und Biirger, die diese Initiative ergreifen,
kommen miissen, werden vom
Européischen Parlament und vom Rat
gemil dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren durch
Verordnungen festgelegt.

Gednderter Text

Die Bestimmungen tiber die Verfahren und
Bedingungen, die fiir eine Biirgerinitiative
im Sinne des Artikels 11 Absatz 4 des
Vertrags iiber die Européische Union
gelten, einschlieBlich der Mindestzahl der
Mitgliedstaaten, aus denen die Biirgerinnen
und Biirger, die diese Initiative ergreifen,
kommen miissen, werden vom
Européischen Parlament und vom Rat
gemill dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren durch
Verordnungen festgelegt.
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Abanderung 92

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 24 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text

Artikel 24a

Die Union schiitzt im Einklang mit der
Europdischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen und des
Rahmeniibereinkommens zum Schutz
nationaler Minderheiten Personen, die
Minderheiten angehoren. Das
Europiiische Parlament und der Rat
erlassen gemdf} dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren Bestimmungen,
die die Ausiibung der Rechte von
Personen, die Minderheiten angehéren,
vereinfachen. Die Union tritt der
Europdischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen und dem
Rahmeniibereinkommen zum Schutz
nationaler Minderheiten bei.

Abinderung 93

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 26 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
(2) Der Binnenmarkt umfasst einen (2) Der Binnenmarkt umfasst einen
Raum ohne Binnengrenzen, in dem der Raum ohne Binnengrenzen, in dem der
freie Verkehr von Waren, Personen, freie Verkehr von Personen, Waren,
Dienstleistungen und Kapital gemif den Dienstleistungen und Kapital in allen
Bestimmungen der Vertrige gewihrleistet Mitgliedstaaten und durch die Organe der
ist. Union geméal} den Bestimmungen der

Vertrage gewdhrleistet ist.

Abanderung 94

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 43 — Absatz 3
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Derzeitiger Wortlaut

3) Der Rat erlésst auf Vorschlag der
Kommission die Mafinahmen zur
Festsetzung der Preise, der
Abschopfungen, der Beihilfen und der
mengenmaifigen Beschrankungen sowie
zur Festsetzung und Aufteilung der
Fangmdglichkeiten in der Fischerei.

Abanderung 95

Gednderter Text

3) Der Rat erlésst auf Vorschlag der
Kommission die Mainahmen zur
Festsetzung der Preise, der
Abschopfungen, der Beihilfen und der
mengenmaifigen Beschrankungen sowie
zur Festsetzung und Aufteilung der
nachhaltigen Fangmoglichkeiten in der
Fischerei.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 64 — Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut

3) Abweichend von Absatz 2 kann nur
der Rat gemil3 einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren und nach
Anhorung des Europdischen Parlaments
MaBnahmen einstimmig beschlieBen, die
im Rahmen des Unionsrechts fiir die
Liberalisierung des Kapitalverkehrs mit
Drittlandern einen Riickschritt darstellen.

Abinderung 96

Gednderter Text

3) Abweichend von Absatz 2 kann nur
der Rat gemaf3 einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren und nach
Anhorung des Europdischen Parlaments
MalBnahmen mit qualifizierter Mehrheit
beschlief3en, die im Rahmen des
Unionsrechts fiir die Liberalisierung des
Kapitalverkehrs mit Drittlindern einen
Riickschritt darstellen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 67 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

(2) Sie stellt sicher, dass Personen an
den Binnengrenzen nicht kontrolliert
werden, und entwickelt eine gemeinsame
Politik in den Bereichen Asyl,
Einwanderung und Kontrollen an den
Auflengrenzen, die sich auf die Solidaritét
der Mitgliedstaaten griindet und gegeniiber
Drittstaatsangehorigen angemessen ist. Fiir
die Zwecke dieses Titels werden

Gednderter Text

(2) Sie stellt sicher, dass Personen an
den Binnengrenzen nicht kontrolliert
werden, und entwickelt eine gemeinsame
Politik in den Bereichen Grenzen, Asyl
und Einwanderung, die sich auf die
Solidaritit der Mitgliedstaaten griindet und
gegeniiber Drittstaatsangehorigen
angemessen ist. Fiir die Zwecke dieses
Titels werden Staatenlose den
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Staatenlose den Drittstaatsangehdrigen
gleichgestellt.

Drittstaatsangehorigen gleichgestellt.

Abanderung 97

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 70

Derzeitiger Wortlaut

Unbeschadet der Artikel 258, 259 und 260
kann der Rat auf Vorschlag der
Kommission Mallnahmen erlassen, mit
denen Einzelheiten festgelegt werden, nach
denen die Mitgliedstaaten in
Zusammenarbeit mit der Kommission eine
objektive und unparteiische Bewertung der
Durchfiihrung der unter diesen Titel
fallenden Unionspolitik durch die
Behorden der Mitgliedstaaten vornehmen,
insbesondere um die umfassende
Anwendung des Grundsatzes der
gegenseitigen Anerkennung zu fordern.
Das Europdische Parlament und dic
nationalen Parlamente werden vom Inhalt
und den Ergebnissen dieser Bewertung
unterrichtet.

Gednderter Text

Unbeschadet der Artikel 258, 259 und 260
konnen das Europdische Parlament und
der Rat gemdf} dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren auf Vorschlag
der Kommission MaBlnahmen erlassen, mit
denen Einzelheiten festgelegt werden, nach
denen die Mitgliedstaaten in
Zusammenarbeit mit der Kommission eine
objektive und unparteiische Bewertung der
Durchfiihrung der unter diesen Titel
fallenden Unionspolitik durch die
Behorden der Mitgliedstaaten vornehmen,
insbesondere um die umfassende
Anwendung des Grundsatzes der
gegenseitigen Anerkennung zu fordern.
Die nationalen Parlamente werden vom
Inhalt und den Ergebnissen dieser
Bewertung unterrichtet.

Abinderung 98

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 77 — Absatz 2 — Buchstabe d a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

da) alle Mafinahmen, die zur
Sicherstellung der wirksamen
Uberwachung, Sicherung und effektiven
Kontrolle der Aufiengrenzen der Union
sowie zur wirksamen Riickfiihrung von
Personen ohne Aufenthaltsrecht in der
Union erforderlich und verhiltnismdipfig
sind;
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Abanderung 99

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 77 — Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut

3) Erscheint zur Erleichterung der
Ausiibung des in Artikel 20 Absatz 2
Buchstabe a genannten Rechts ein
Tatigwerden der Union erforderlich, so
kann der Rat geméal3 einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren Bestimmungen
betreffend Pésse, Personalausweise,
Aufenthaltstitel oder diesen gleichgestellte
Dokumente erlassen, sofern die Vertrige
hierfiir anderweitig keine Befugnisse
vorsehen. Der Rat beschliefit einstimmig
nach Anhorung des Europdiischen
Parlaments.

Abinderung 100

Gednderter Text

3) Erscheint zur Erleichterung der
Ausiibung des in Artikel 20 Absatz 2
Buchstabe a genannten Rechts ein
Tatigwerden der Union erforderlich, so
konnen das Europiiische Parlament und
der Rat geméal} dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren Bestimmungen
betreffend Pisse, Personalausweise,
Aufenthaltstitel oder diesen gleichgestellte
Dokumente erlassen, sofern die Vertrige
hierfiir anderweitig keine Befugnisse
vorsehen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 78 — Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut

3) Befinden sich ein oder mehrere
Mitgliedstaaten aufgrund eines plotzlichen
Zustroms von Drittstaatsangehorigen in
einer Notlage, so kann der Rat auf
Vorschlag der Kommission vorlaufige
MaBnahmen zugunsten der betreffenden
Mitgliedstaaten erlassen. Er beschlief3t
nach Anhorung des Européischen
Parlaments.

Abinderung 101

Gednderter Text

3) Befinden sich ein oder mehrere
Mitgliedstaaten aufgrund eines plotzlichen
Zustroms von Drittstaatsangehorigen in
einer Notlage, so kann der Rat auf
Vorschlag der Kommission vorldufige
Malnahmen zugunsten der betreffenden
Mitgliedstaaten erlassen. Er beschlieBt auf
Initiative oder nach Anhorung des
Européischen Parlaments.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 79 — Absatz 1
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Derzeitiger Wortlaut

(1) Die Union entwickelt eine
gemeinsame Einwanderungspolitik, die in
allen Phasen eine wirksame Steuerung der
Migrationsstrome, eine angemessene
Behandlung von Drittstaatsangehorigen,
die sich rechtméBig in einem Mitgliedstaat
aufhalten, sowie die Verhiitung und
verstirkte Bekdmpfung von illegaler
Einwanderung und Menschenhandel
gewihrleisten soll.

Gednderter Text

(1) Die Union entwickelt eine
gemeinsame Einwanderungspolitik, die der
wirtschaftlichen und sozialen Stabilitiit
der Mitgliedstaaten Rechnung trigt und
in allen Phasen die Verfiigbarkeit von
qualifizierten Arbeitskriiften auf dem
Binnenmarkt zur Unterstiitzung der
Wirtschaftssituation in den
Mitgliedstaaten sowie eine wirksame
Steuerung der Migrationsstrome, eine
angemessene Behandlung von
Drittstaatsangehorigen, die sich rechtmifBig
in einem Mitgliedstaat aufhalten, sowie die
Verhiitung und verstirkte Bekdmpfung von
illegaler Einwanderung und
Menschenhandel gewihrleisten soll.

Abinderung 102

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 79 — Absatz 2 — Buchstabe a

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

a) Einreise- und a) Mindestvoraussetzungen fiir die
Aufenthaltsvoraussetzungen sowie Einreise, den Aufenthalt sowie

Normen fir die Erteilung von Visa und Mindestnormen fiir die Erteilung von Visa
Aufenthaltstiteln fiir einen langfristigen und Aufenthaltstiteln fiir einen

Aufenthalt, einschlieBlich solcher zur langfristigen Aufenthalt, einschlieBlich
Familienzusammenfiihrung, durch die solcher zur Familienzusammenfiihrung,
Mitgliedstaaten; durch die Mitgliedstaaten;

Abinderung 103

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 81 — Absatz 3 — Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

Abweichend von Absatz 2 werden
MalBnahmen zum Familienrecht mit
grenziiberschreitendem Bezug vom

Abweichend von Absatz 2 werden
MalBnahmen zum Familienrecht mit
grenziiberschreitendem Bezug vom Rat
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geméil einem besonderen Europdischen Parlament und vom Rat
Gesetzgebungsverfahren festgelegt. Dieser gemall dem ordentlichen

beschliefit einstimmig nach Anhorung des Gesetzgebungsverfahren erlassen.
Europiiischen Parlaments.

Abanderung 104

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 81 — Absatz 3 — Unterabsatz 2

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text
Der Rat kann auf Vorschlag der Das Europdische Parlament und der Rat
Kommission einen Beschluss erlassen, konnen gemdify dem ordentlichen
durch den die Aspekte des Familienrechts Gesetzgebungsverfahren auf Vorschlag
mit grenziiberschreitendem Bezug der Kommission einen Beschluss erlassen,
bestimmt werden, die Gegenstand von durch den die Aspekte des Familienrechts
Rechtsakten sein konnen, die gemif dem mit grenziiberschreitendem Bezug
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren bestimmt werden, die Gegenstand von
erlassen werden. Der Rat beschliefit Rechtsakten sein konnen, die geméfl dem
einstimmig nach Anhorung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
Europdischen Parlaments. erlassen werden.

Abinderung 105

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 81 — Absatz 3 — Unterabsatz 3

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

Der in Unterabsatz 2 genannte Vorschlag entfillt
wird den nationalen Parlamenten

iibermittelt. Wird dieser Vorschlag

innerhalb von sechs Monaten nach der

Ubermittlung von einem nationalen

Parlament abgelehnt, so wird der

Beschluss nicht erlassen. Wird der

Vorschlag nicht abgelehnt, so kann der

Rat den Beschluss erlassen.

Abinderung 106

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 83 — Absatz 1 — Unterabsatz 2
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Derzeitiger Wortlaut

Derartige Kriminalititsbereiche sind:
Terrorismus, Menschenhandel und sexuelle
Ausbeutung von Frauen und Kindern,
illegaler Drogenhandel, illegaler
Waftenhandel, Geldwische, Korruption,
Falschung von Zahlungsmitteln,
Computerkriminalitdt und organisierte
Kriminalitét.

Gednderter Text

Derartige Kriminalititsbereiche sind:
Terrorismus, Menschenhandel und sexuelle
Ausbeutung von Frauen und Kindern,
geschlechtsspezifische Gewalt,
Umweltkriminalitdit, illegaler
Drogenhandel, illegaler Waffenhandel,
Geldwiésche, Korruption, Féalschung von
Zahlungsmitteln, Computerkriminalitit und
organisierte Kriminalitét.

Abinderung 107

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 83 — Absatz 1 — Unterabsatz 3

Derzeitiger Wortlaut

Je nach Entwicklung der Kriminalitit kann
der Rat einen Beschluss erlassen, in dem
andere Kriminalitatsbereiche bestimmt
werden, die die Kriterien dieses Absatzes
erfiillen. Er beschliefit einstimmig nach
Zustimmung des Europiiischen
Parlaments.

Gednderter Text

Je nach Entwicklung der Kriminalitét
konnen das Europdische Parlament mit
der Mehrheit seiner Mitglieder und der
Rat mit verstiirkter qualifizierter Mehrheit
gemiifp Artikel 16 Absatz 4b des Vertrags
iiber die Europdische Union andere
Kriminalititsbereiche bestimmen, die die
Kriterien dieses Absatzes erfiillen.

Abinderung 108

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 86 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

(1) Zur Bekimpfung von Straftaten
zum Nachteil der finanziellen Interessen
der Union kann der Rat gemil einem
besonderen Gesetzgebungsverfahren durch
Verordnungen ausgehend von Eurojust
eine Europdische Staatsanwaltschaft
einsetzen. Der Rat beschliefit einstimmig
nach Zustimmung des Europiischen
Parlaments.

Gednderter Text

(1) Die ausgehend von Eurojust
eingesetzte Europdische
Staatsanwaltschaft bekidmpft Straftaten
zum Nachteil der finanziellen Interessen
der Union. Das Europdiische Parlament
und der Rat legen geméal} dem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
durch Verordnungen Regeln zu ihrer
Arbeitsweise fest.
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Sofern keine Einstimmigkeit besteht,
kann eine Gruppe von mindestens neun
Mitgliedstaaten beantragen, dass der
Europiiische Rat mit dem Entwurf einer
Verordnung befasst wird. In diesem Fall
wird das Verfahren im Rat ausgesetzt.
Nach einer Aussprache verweist der
Europiiische Rat im Falle eines
Einvernehmens den Entwurf binnen vier
Monaten nach Aussetzung des
Verfahrens an den Rat zur Annahme
zuriick.

Sofern kein Einvernehmen erzielt wird,
mindestens neun Mitgliedstaaten aber
eine Verstirkte Zusammenarbeit auf der
Grundlage des betreffenden Entwurfs
einer Verordnung begriinden mochten,
teilen diese Mitgliedstaaten dies binnen
derselben Frist dem Europdischen
Parlament, dem Rat und der Kommission
mit. In diesem Fall gilt die Ermdchtigung
zu einer Verstirkten Zusammenarbeit
nach Artikel 20 Absatz 2 des Vertrags
iiber die Europiiische Union und

Artikel 329 Absatz 1 dieses Vertrags als
erteilt, und die Bestimmungen iiber die
Verstirkte Zusammenarbeit finden
Anwendung.

Abéinderung 109

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 86 — Absatz 4

Derzeitiger Wortlaut

4) Der Européische Rat kann
gleichzeitig mit der Annahme der
Verordnung oder im Anschluss daran einen
Beschluss zur Anderung des Absatzes 1
mit dem Ziel einer Ausdehnung der
Befugnisse der Europédischen
Staatsanwaltschaft auf die Bekdmpfung der
schweren Kriminalitit mit
grenziiberschreitender Dimension und zur
entsprechenden Anderung des Absatzes 2
hinsichtlich Personen, die als Téter oder
Teilnehmer schwere, mehr als einen

Gednderter Text

4) Das Europiische Parlament und
der Rat kénnen gemdf} dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren gleichzeitig mit
der Annahme der Verordnung oder im
Anschluss daran einen Beschluss zur
Anderung des Absatzes 1 mit dem Ziel
einer Ausdehnung der Befugnisse der
Européischen Staatsanwaltschaft auf die
Bekdmpfung der schweren Kriminalitét mit
grenziiberschreitender Dimension und zur
entsprechenden Anderung des Absatzes 2
hinsichtlich Personen, die als Tater oder
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Mitgliedstaat betreffende Straftaten
begangen haben, erlassen. Der
Europdische Rat beschliefit einstimmig
nach Zustimmung des Europiiischen
Parlaments und nach Anhorung der
Kommission.

Abanderung 110

Teilnehmer schwere, mehr als einen
Mitgliedstaat betreffende Straftaten
begangen haben, erlassen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 87 — Absatz 3 — Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut

Der Rat kann gemil3 einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren Maflnahmen
erlassen, die die operative Zusammenarbeit
zwischen den in diesem Artikel genannten
Behorden betreffen. Der Rat beschliefit
einstimmig nach Anhorung des
Europdischen Parlaments.

Abinderung 111

Gednderter Text

Das Europiische Parlament und der Rat
konnen gemil dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren Mallnahmen
erlassen, die die operative Zusammenarbeit
zwischen den in diesem Artikel genannten
Behorden betreffen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 87 — Absatz 3 — Unterabsatz 2

Derzeitiger Wortlaut

Sofern keine Einstimmigkeit besteht,
kann eine Gruppe von mindestens neun
Mitgliedstaaten beantragen, dass der
Europdische Rat mit dem Entwurf von
MalBnahmen befasst wird. In diesem Fall
wird das Verfahren im Rat ausgesetzt.
Nach einer Aussprache verweist der
Europdische Rat im Falle eines
Einvernehmens den Entwurf binnen vier
Monaten nach Aussetzung des Verfahrens
an den Rat zur Annahme zuriick.

Abinderung 112

Gednderter Text

Eine Gruppe von mindestens neun
Mitgliedstaaten kann beantragen, dass der
Européische Rat mit dem Entwurf von
MafBnahmen befasst wird. In diesem Fall
wird das Verfahren im Rat ausgesetzt.
Nach einer Aussprache verweist der
Européische Rat im Falle eines
Einvernehmens den Entwurf binnen vier
Monaten nach Aussetzung des Verfahrens
an den Rat zur Annahme zuriick.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union

Artikel 108 — Absatz 1
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Derzeitiger Wortlaut

(1) Die Kommission iiberpriift
fortlaufend in Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten die in diesen bestehenden
Beihilferegelungen. Sie schlédgt ihnen die
zweckdienlichen MaBinahmen vor, welche
die fortschreitende Entwicklung und das
Funktionieren des Binnenmarkts erfordern.

Abinderung 113

Gednderter Text

(1) Die Kommission iiberpriift
fortlaufend in Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten die in diesen bestehenden
Beihilferegelungen und achtet dabei die
Ziele der EU gemiifp Artikel 3 des Vertrags
iiber die Europdiische Union. Sie schlagt
thnen die zweckdienlichen MafBnahmen
vor, welche die fortschreitende
Entwicklung, die Verwirklichung dieser
Ziele und das Funktionieren des
Binnenmarkts erfordern.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 115

Derzeitiger Wortlaut

Unbeschadet des Artikels 114 erldsst der
Rat geméal einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren einstimmig und
nach Anhoérung des Europédischen
Parlaments und des Wirtschafts- und
Sozialausschusses Richtlinien fiir die
Angleichung derjenigen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf
die Errichtung oder das Funktionieren des
Binnenmarkts auswirken.

Abéinderung 114

Gednderter Text

Unbeschadet des Artikels 114 erlassen das
Europdische Parlament und der Rat
geméil dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren und nach
Anhorung des Wirtschafts- und
Sozialausschusses Richtlinien fiir die
Angleichung derjenigen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf
die Errichtung oder das Funktionieren des
Binnenmarkts auswirken.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 119 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

(1) Die Tétigkeit der Mitgliedstaaten
und der Union im Sinne des Artikels 3 des
Vertrags liber die Europédische Union
umfasst nach Maflgabe der Vertrige die

Gednderter Text

(1) Die Tatigkeit der Mitgliedstaaten
und der EU im Sinne des Artikels 3 des
Vertrags liber die Europédische Union
umfasst nach Maflgabe der Vertrige die
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Einfiihrung einer Wirtschaftspolitik, die
auf einer engen Koordinierung der
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, dem
Binnenmarkt und der Festlegung
gemeinsamer Ziele beruht und dem
Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft
mit freiem Wettbewerb verpflichtet ist.

Abinderung 115

Einfiihrung einer Wirtschaftspolitik, die
auf einer engen Koordinierung der
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, dem
Binnenmarkt und der Festlegung
gemeinsamer Ziele beruht und dem
Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft
mit freiem Wettbewerb verpflichtet ist,
wodurch Vollbeschiiftigung und sozialer
Fortschritt erreicht werden sollen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union

Artikel 121 — Absatz 2 — Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut

Der Rat erstellt auf Empfehlung der
Kommission einen Entwurf fir die
Grundziige der Wirtschaftspolitik der
Mitgliedstaaten und der Union und
erstattet dem Europdischen Rat hiertiber
Bericht.

Abinderung 116

Gednderter Text

Das Europdische Parlament und der Rat
erstellen gemdf} dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren auf Empfehlung
der Kommission und nach Anhérung der
Sozialpartner einen Entwurf fiir die
Grundziige der Wirtschaftspolitik der
Mitgliedstaaten und der Union und
erstatten dem Européischen Rat hieriiber
Bericht.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 121 — Absatz 2 — Unterabsatz 3

Derzeitiger Wortlaut

Auf der Grundlage dieser Schlussfolgerung
verabschiedet der Rat eine Empfehlung, in
der diese Grundziige dargelegt werden.
Der Rat unterrichtet das Europdiische
Parlament iiber seine Empfehlung.

Abinderung 117

Gednderter Text

Auf der Grundlage dieser Schlussfolgerung
verabschieden das Europdische
Parlament und der Rat eine Empfehlung,
in der diese Grundziige dargelegt werden.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 121 — Absatz 3 — Unterabsatz 1
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Derzeitiger Wortlaut

Um eine engere Koordinierung der
Wirtschaftspolitik und eine dauerhafte
Konvergenz der Wirtschaftsleistungen der
Mitgliedstaaten zu gewihrleisten,
iiberwacht der Rat anhand von Berichten
der Kommission die wirtschaftliche
Entwicklung in jedem Mitgliedstaat und in
der Union sowie die Vereinbarkeit der
Wirtschaftspolitik mit den in Absatz 2
genannten Grundziigen und nimmt in
regelmiBigen Abstdnden eine
Gesamtbewertung vor.

Gednderter Text

Um eine engere Koordinierung der
Wirtschaftspolitik und eine dauerhafte
Konvergenz der Wirtschaftsleistungen der
Mitgliedstaaten zu gewihrleisten,
itberwachen das Europdische Parlament
und der Rat anhand von Berichten der
Kommission und nach Anhérung der
Sozialpartner die wirtschaftliche
Entwicklung in jedem Mitgliedstaat und in
der EU sowie die Vereinbarkeit der
Wirtschaftspolitik mit den in Absatz 2
genannten Grundziigen und nehmen in
regelmiBigen Abstinden eine
Gesamtbewertung vor.

Abinderung 118

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 121 — Absatz 4 — Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

Wird im Rahmen des Verfahrens nach
Absatz 3 festgestellt, dass die
Wirtschaftspolitik eines Mitgliedstaats
nicht mit den in Absatz 2 genannten
Grundziigen vereinbar ist oder das
ordnungsgeméle Funktionieren der
Wirtschafts- und Wahrungsunion zu
gefidhrden droht, so kann die Kommission
eine Verwarnung an den betreffenden
Mitgliedstaat richten. Der Rat kann auf
Empfehlung der Kommission die
erforderlichen Empfehlungen an den
betreffenden Mitgliedstaat richten. Das
Europiiische Parlament und der Rat
kénnen auf Vorschlag der Kommission
beschlieBen, die Empfehlungen des Rates
zu ver6ffentlichen.

Wird im Rahmen des Verfahrens nach
Absatz 3 festgestellt, dass die
Wirtschaftspolitik eines Mitgliedstaats
nicht mit den in Absatz 2 genannten
Grundziigen vereinbar ist oder das
ordnungsgeméfle Funktionieren der
Wirtschafts- und Wahrungsunion zu
gefdhrden droht, so kann die Kommission
eine Verwarnung an den betreffenden
Mitgliedstaat richten. Der Rat kann auf
Empfehlung der Kommission die
erforderlichen Empfehlungen an den
betreffenden Mitgliedstaat richten. Der Rat
kann auf Vorschlag der Kommission
beschlielen, seine Empfehlungen zu
verdffentlichen.

Abanderung 119

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 122 — Absatz 1
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Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text

(1) Der Rat kann auf Vorschlag der entfillt
Kommission unbeschadet der sonstigen in

den Vertrigen vorgesehenen Verfahren

im Geiste der Solidaritiit zwischen den

Mitgliedstaaten iiber die der

Wirtschaftslage angemessenen

Mapnahmen beschliefien, insbesondere

falls gravierende Schwierigkeiten in der

Versorgung mit bestimmten Waren, vor

allem im Energiebereich, auftreten.

Abinderung 120

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 122 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

(2) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund von entfillt
Naturkatastrophen oder
aufergewohnlichen Ereignissen, die sich
seiner Kontrolle entziehen, von
Schwierigkeiten betroffen oder von
gravierenden Schwierigkeiten ernstlich
bedroht, so kann der Rat auf Vorschlag
der Kommission beschliefien, dem
betreffenden Mitgliedstaat unter
bestimmten Bedingungen einen
finanziellen Beistand der Union zu
gewdihren. Der Prisident des Rates
unterrichtet das Europdische Parlament
iiber den Beschluss.

Abénderung 121

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 126 — Absatz 1 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

(la) Die Mitgliedstaaten stellen sicher,
dass die notwendigen Investitionen

15963/23 gh/AM/pg 62
GIP.COFE DE



Abinderung 122

getiitigt werden, um die europiischen
wirtschaftlichen, sozialen, umwelt- und
sicherheitspolitischen Ziele zu erreichen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union

Artikel 126 — Absatz 14 — Unterabsatz 2

Derzeitiger Wortlaut

Der Rat verabschiedet geméal} einem
besonderen Gesetzgebungsverfahren
einstimmig und nach Anhorung des
Europdischen Parlaments sowie der
Européischen Zentralbank die geeigneten
Bestimmungen, die sodann das genannte
Protokoll ablosen.

Abinderung 123

Gednderter Text

Das Europdische Parlament und der Rat
verabschieden gemil} dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren und nach
Anhorung der Européischen Zentralbank
die geeigneten Bestimmungen, die sodann
das genannte Protokoll ablosen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 126 — Absatz 14 — Unterabsatz 3

Derzeitiger Wortlaut

Der Rat beschliefit vorbehaltlich der
sonstigen Bestimmungen dieses Absatzes
auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhorung des Europdischen Parlaments
ndhere Einzelheiten und
Begriffsbestimmungen fiir die
Durchfiihrung des genannten Protokolls.

Abénderung 124

Gednderter Text

Das Europdische Parlament und der Rat
beschliefien gemdfi dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren vorbehaltlich der
sonstigen Bestimmungen dieses Absatzes
auf Vorschlag der Kommission néhere
Einzelheiten und Begriffsbestimmungen
fiir die Durchfiihrung des genannten
Protokolls.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 148 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

(1) Anhand eines gemeinsamen
Jahresberichts des Rates und der
Kommission priift der Européische Rat

Gednderter Text

(1) Anhand eines Jahresberichts der
Kommission, der Angaben aus den in
Absatz 3 genannten Berichten enthiilt,
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jéhrlich die Beschiftigungslage in der
Union und nimmt hierzu
Schlussfolgerungen an.

Abanderung 125

priifen das Europdische Parlament und
der Europdische Rat jahrlich die
Beschiftigungslage in der EU und nehmen
hierzu Schlussfolgerungen an.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 148 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

(2) Anhand der Schlussfolgerungen des
Européischen Rates legt der Rat auf
Vorschlag der Kommission und nach
Anhorung des Europiiischen Parlaments,
des Wirtschafts- und Sozialausschusses,
des Ausschusses der Regionen und des in
Artikel 150 genannten
Beschiéftigungsausschusses jéhrlich
Leitlinien fest, welche die Mitgliedstaaten
in ihrer Beschéftigungspolitik
beriicksichtigen. Diese Leitlinien miissen
mit den nach Artikel 121 Absatz 2
verabschiedeten Grundziigen in Einklang
stehen.

Abinderung 126

Gednderter Text

(2) Anhand der Schlussfolgerungen des
Europdischen Parlaments und des
Europiischen Rates legen das
Europdische Parlament und der Rat auf
Vorschlag der Kommission und nach
Anhorung des Wirtschafts- und
Sozialausschusses, des Ausschusses der
Regionen und des in Artikel 150 genannten
Beschiftigungsausschusses jahrlich
Leitlinien fest, welche die Mitgliedstaaten
in ihrer Beschiftigungspolitik
beriicksichtigen. Diese Leitlinien erginzen
die nach Artikel 121 Absatz 2
verabschiedeten Grundziige und zielen
darauf ab, die Umsetzung der Grundsiitze
und Rechte sicherzustellen, die in der vom
Europdischen Parlament, dem Rat und
der Kommission im Jahr 2017 auf dem
Gipfel in Goteborg proklamierten
Europiiischen Siiule sozialer Rechte
enthalten sind.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 148 — Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut

3) Jeder Mitgliedstaat iibermittelt dem
Rat und der Kommission jéhrlich einen
Bericht tiber die wichtigsten Maflnahmen,
die er zur Durchfiihrung seiner
Beschiftigungspolitik im Lichte der
beschéftigungspolitischen Leitlinien nach

Gednderter Text

3) Jeder Mitgliedstaat tibermittelt der
Kommission jahrlich einen Bericht tiber
die wichtigsten Maflnahmen, die er zur
Durchfiihrung seiner Beschéftigungspolitik
im Lichte der beschéaftigungspolitischen
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Absatz 2 getroffen hat.

Abinderung 127

Leitlinien nach Absatz 2 getroffen hat.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union

Artikel 148 — Absatz 4

Derzeitiger Wortlaut

(4) Anhand der in Absatz 3 genannten
Berichte und nach Stellungnahme des
Beschiiftigungsausschusses unterzieht der
Rat die Durchfiihrung der
Beschiéftigungspolitik der Mitgliedstaaten
im Lichte der beschiftigungspolitischen
Leitlinien jdhrlich einer Priifung. Der Rat
kann dabei auf Empfehlung der
Kommission Empfehlungen an die
Mitgliedstaaten richten, wenn er dies
aufgrund der Ergebnisse dieser Priifung fiir
angebracht hdlt.

Abinderung 128

Gednderter Text

(4) Anhand der in Absatz 3 genannten
Berichte unterziehen das Europidische
Parlament und der Rat die Durchfiihrung
der Beschiftigungspolitik der
Mitgliedstaaten im Lichte der
beschéftigungspolitischen Leitlinien
jéhrlich einer Priifung. Das Europidische
Parlament und der Rat konnen dabei auf
Empfehlung der Kommission
Empfehlungen an die Mitgliedstaaten
richten, wenn sie dies aufgrund der
Ergebnisse dieser Priifung fiir angebracht
halten.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 148 — Absatz 5

Derzeitiger Wortlaut

%) Auf der Grundlage der Ergebnisse
der genannten Priifung erstellen der Rat
und die Kommission einen gemeinsamen
Jahresbericht fiir den Europidischen Rat
iiber die Beschéftigungslage in der Union
und tiber die Umsetzung der
beschéaftigungspolitischen Leitlinien.

Abanderung 129

Gednderter Text

%) Auf der Grundlage der Ergebnisse
der genannten Priifung erstellt die
Kommission einen Jahresbericht fiir das
Europiiische Parlament und den
Européischen Rat iiber die
Beschéftigungslage in der EU und iiber die
Umsetzung der beschéftigungspolitischen
Leitlinien.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 151 — Absatz 1
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Derzeitiger Wortlaut

Die Union und die Mitgliedstaaten
verfolgen eingedenk der sozialen
Grundrechte, wie sie in der am 18. Oktober
1961 in Turin unterzeichneten
Europdischen Sozialcharta und in der
Gemeinschaftscharta der sozialen
Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989
festgelegt sind, folgende Ziele: die
Forderung der Beschiftigung, die
Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen, um dadurch auf dem
Wege des Fortschritts ihre Angleichung zu
ermOglichen, einen angemessenen sozialen
Schutz, den sozialen Dialog, die
Entwicklung des Arbeitskréftepotenzials
im Hinblick auf ein dauerhaft hohes
Beschéftigungsniveau und die Bekdmpfung
von Ausgrenzungen.

Abinderung 130

Gednderter Text

Die EU und die Mitgliedstaaten verfolgen
eingedenk der sozialen Grundrechte, wie
sie in der am 3. Mai 1996 in Strafiburg
unterzeichneten revidierten Europidischen
Sozialcharta, in der Gemeinschaftscharta
der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer
von 1989, in der europiiischen Séule
sozialer Rechte und in der Charta der
Grundrechte der Europdiischen Union
festgelegt sind, folgende Ziele: die
Forderung der Beschéftigung, die
Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen, um dadurch auf dem
Wege des Fortschritts ihre Angleichung zu
ermOglichen, einen angemessenen sozialen
Schutz, den sozialen Dialog, die
Entwicklung des Arbeitskréftepotenzials
im Hinblick auf ein dauerhaft hohes
Beschiftigungsniveau und die Bekdmpfung
von Ausgrenzungen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 151 — Absatz 1 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut

Abinderung 131

Gednderter Text

Besondere Bestimmungen iiber die
Festlegung und Umsetzung des sozialen
Fortschritts und das Verhidiltnis zwischen
den sozialen Grundrechten und anderen
Politikbereichen der EU werden in einem
Protokoll iiber den sozialen Fortschritt in
der Europdiischen Union festgelegt, das
den Vertriigen beigefiigt ist.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 153 — Absatz 1 — Buchstabe b a (neu)
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Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text
ba) gerechter Ubergang und Antizipation
des Wandels;
Abéanderung 132

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 153 — Absatz 1 — Buchstabe e

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
e) Unterrichtung und Anhorung der e) Unterrichtung, Anhorung und
Arbeitnehmer, Mitwirkung der Arbeitnehmer,

Abinderung 133

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 153 — Absatz 1 — Buchstabe i

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
1) Chancengleichheit von Miinnern und 1) Forderung der Gleichstellung der
Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Geschlechter in Bezug auf die
Gleichbehandlung am Arbeitsplatz, Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt

und die Gleichbehandlung am Arbeitsplatz,

Abinderung 134

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 153 — Absatz 1 — Buchstabe j

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

j) Bekdmpfung der sozialen Ausgrenzung, j) Bekdmpfung der Armut und sozialen
Ausgrenzung sowie Unterstiitzung des
sozialen Wohnungsbaus,

Abanderung 135

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 153 — Absatz 2 — Unterabsatz 1 — Buchstabe b
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Derzeitiger Wortlaut

b) in den in Absatz 1 Buchstaben a bis i
genannten Bereichen unter
Beriicksichtigung der in den einzelnen
Mitgliedstaaten bestehenden Bedingungen
und technischen Regelungen durch
Richtlinien Mindestvorschriften erlassen,
die schrittweise anzuwenden sind. Diese
Richtlinien sollen keine
verwaltungsmaéfigen, finanziellen oder
rechtlichen Auflagen vorschreiben, die der
Griindung und Entwicklung von kleinen
und mittleren Unternehmen
entgegenstehen.

Abinderung 136

Gednderter Text

b) in den in Absatz 1 Buchstaben a bis &
genannten Bereichen unter
Beriicksichtigung der in den einzelnen
Mitgliedstaaten bestehenden Bedingungen
und technischen Regelungen durch
Richtlinien Mindestvorschriften erlassen,
die schrittweise anzuwenden sind. Diese
Richtlinien sollen keine
verwaltungsmaéfigen, finanziellen oder
rechtlichen Auflagen vorschreiben, die der
Griindung und Entwicklung von kleinen
und mittleren Unternehmen
entgegenstehen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 153 — Absatz 2 — Unterabsatz 3

Derzeitiger Wortlaut

In den in Absatz 1 Buchstaben c, d, f und

g genannten Bereichen beschliefit der Rat

einstimmig gemdf} einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren nach Anhorung
des Europiiischen Parlaments und der
genannten Ausschiisse.

Abinderung 137

Gednderter Text

entfillt

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 153 — Absatz 2 — Unterabsatz 4

Derzeitiger Wortlaut

Der Rat kann einstimmig auf Vorschlag
der Kommission nach Anhorung des
Europiiischen Parlaments beschliefien,
dass das ordentliche
Gesetzgebungsverfahren auf Absatz 1
Buchstaben d, f und g angewandt wird.

Gednderter Text

entfillt

15963/23

gh/AM/pg 68

GIP.COFE DE



Abanderung 138

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 153 — Absatz 4 — Spiegelstrich 1 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text

— darf nicht als Rechtfertigung fiir eine
Absenkung des den Arbeitnehmern in den
Mitgliedstaaten bereits gewiihrten
Schutzniveaus dienen;

Abinderung 139

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 157 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
(1) Jeder Mitgliedstaat stellt die (1) Jeder Mitgliedstaat stellt die
Anwendung des Grundsatzes des gleichen Anwendung des Grundsatzes des gleichen
Entgelts fiir Ménner und Frauen bei Entgelts flr alle Arbeitskrifte ungeachtet
gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicher. ihres Geschlechts bei gleicher oder

gleichwertiger Arbeit sicher.

Abéinderung 140

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 157 — Absatz 2 — Unterabsatz 2 — Einleitung

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts Diskriminierung aufgrund des sozialen
bedeutet, Geschlechts bedeutet,

Abinderung 141

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 157 — Absatz 3
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Derzeitiger Wortlaut

3) Das Europdische Parlament und der
Rat beschlieBen gemil dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren und nach
Anhorung des Wirtschafts- und
Sozialausschusses Maflnahmen zur
Gewibhrleistung der Anwendung des
Grundsatzes der Chancengleichheit und
der Gleichbehandlung von Méinnern und
Frauen in Arbeits- und
Beschiftigungsfragen, einschlieBlich des
Grundsatzes des gleichen Entgelts bei
gleicher oder gleichwertiger Arbeit.

Abinderung 142

Gednderter Text

3) Das Europédische Parlament und der
Rat beschlieBen gemil dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren und nach
Anhorung des Wirtschafts- und
Sozialausschusses Maflnahmen zur
Gewdihrleistung der Anwendung der
Grundsitze der Chancengleichheit und der
Gleichstellung der Geschlechter in
Arbeits- und Beschéftigungsfragen,
einschlieBlich des Grundsatzes des
gleichen Entgelts bei gleicher oder
gleichwertiger Arbeit.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 157 — Absatz 4

Derzeitiger Wortlaut

(4) Im Hinblick auf die effektive
Gewihrleistung der vollen Gleichstellung
von Ménnern und Frauen im
Arbeitsleben hindert der Grundsatz der
Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten
nicht daran, zur Erleichterung der
Berufstitigkeit des unterreprisentierten
Geschlechts oder zur Verhinderung bzw.
zum Ausgleich von Benachteiligungen in
der beruflichen Laufbahn spezifische
Vergiinstigungen beizubehalten oder zu
beschlieBen.

Abinderung 143

Gednderter Text

(4) Im Hinblick auf die effektive
Gewihrleistung der vollen Gleichstellung
der Geschlechter im Arbeitsleben hindert
der Grundsatz der Gleichbehandlung die
Mitgliedstaaten nicht daran, zur
Erleichterung der Berufstatigkeit der
unterreprasentierten Geschlechter in all
ihrer Vielfalt oder zur Verhinderung bzw.
zum Ausgleich von Benachteiligungen in
der beruflichen Laufbahn spezifische
Vergilinstigungen beizubehalten oder zu
beschlieBen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 165 — Absatz 2 — Spiegelstrich -1 (neu)

Derzeitiger Wortlaut

Gednderter Text

— Entwicklung gemeinsamer Ziele und
Standards fiir eine Bildung, mit der
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Abanderung 144

demokratische Werte und
Rechtsstaatlichkeit sowie digitale
Kompetenz und Wirtschaftskenntnisse
gefordert werden,

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 165 — Absatz 2 — Spiegelstrich 3

Derzeitiger Wortlaut

— Forderung der Zusammenarbeit zwischen
den Bildungseinrichtungen;

Abinderung 145

Gednderter Text

— Forderung der Zusammenarbeit und der
Kohdirenz zwischen den Bildungssystemen
bei gleichzeitiger Wahrung kultureller
Traditionen und regionaler Vielfalt,

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 166 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

(1) Die Union fiihrt eine Politik der
beruflichen Bildung, welche die
Mafinahmen der Mitgliedstaaten unter
strikter Beachtung der Verantwortung der
Mitgliedstaaten fiir Inhalt und Gestaltung
der beruflichen Bildung unterstiitzt und
erginzt.

Abinderung 146

Gednderter Text

(1) Die Union und die Mitgliedstaaten
fiihren nach Anhorung der Sozialpartner
Mafinahmen zur Verbesserung der Politik
der beruflichen Bildung durch, die den
unterschiedlichen Formen der
einzelstaatlichen Praxis Rechnung
tragen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 166 — Absatz 2 — Spiegelstrich 2

Derzeitiger Wortlaut

— Verbesserung der beruflichen
Erstausbildung und Weiterbildung zur
Erleichterung der beruflichen
Eingliederung und Wiedereingliederung in
den Arbeitsmarkt;

Gednderter Text

— Entwicklung gemeinsamer
Standards fiir die berufliche Bildung und
Verbesserung der beruflichen
Erstausbildung und Weiterbildung, zur
Erleichterung der beruflichen
Eingliederung und Wiedereingliederung in
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den Arbeitsmarkt und zur Erhohung der
Mobilitiit der Arbeitskriifte in der EU;

Abanderung 147

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 168 — Absatz 1- Unterabsatz 2

Derzeitiger Wortlaut

Die Tétigkeit der Union ergénzt die Politik
der Mitgliedstaaten und ist auf die
Verbesserung der Gesundheit der
Bevolkerung, die Verhiitung von
Humankrankheiten und die Beseitigung
von Ursachen fiir die Gefdhrdung der
korperlichen und geistigen Gesundheit
gerichtet. Sie umfasst die Bekdmpfung der
weit verbreiteten schweren Krankheiten,
wobei die Erforschung der Ursachen, der
Ubertragung und der Verhiitung dieser
Krankheiten sowie Gesundheitsinformation
und -erziehung gefordert werden;
auflerdem umfasst sie die Beobachtung,
frithzeitige Meldung und Bekdmpfung
schwerwiegender grenziiberschreitender
Gesundheitsgefahren.

Gednderter Text

Die Tétigkeit der Union ergédnzt die Politik
der Mitgliedstaaten und ist auf die
Verbesserung der Gesundheit der
Bevolkerung, die Verhiitung von
Humankrankheiten und die Beseitigung
von Ursachen fiir die Gefdahrdung der
korperlichen und geistigen Gesundheit
gerichtet. Sie umfasst die Bekdmpfung der
weit verbreiteten schweren Krankheiten,
wobei die Erforschung der Ursachen, der
Ubertragung und der Verhiitung dieser
Krankheiten sowie Gesundheitsaufklarung
und -erziehung gefordert werden;
auerdem umfasst sie die Beobachtung,
frithzeitige Meldung und Bekdmpfung
schwerwiegender grenziiberschreitender
Gesundheitsgefahren gemdf einem
integrierten und einheitlichen Ansatz mit
dem Ziel, die Gesundheit von Mensch,
Tier und Umwelt ins Gleichgewicht zu
bringen und zu optimieren.

Abinderung 148

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 168 — Absatz 4 — Buchstabe b

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

b) MaBnahmen in den Bereichen b)
Veterindrwesen und Pflanzenschutz, die
unmittelbar den Schutz der Gesundheit der
Bevolkerung zum Ziel haben;

MaBnahmen in den Bereichen
Veterindrwesen, Tierwohl und
Pflanzenschutz, die unmittelbar den Schutz
der Gesundheit der Bevolkerung zum Ziel
haben;
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Abanderung 149

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 168 — Absatz 4 — Buchstabe ¢ a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text

ca) Mafinahmen zur Festlegung
gemeinsamer Indikatoren fiir den
universellen und gleichberechtigten
Zugang zu erschwinglichen und
hochwertigen Gesundheitsdiensten,
einschlieflich der sexuellen und
reproduktiven Gesundheit und der damit
verbundenen Rechte;

Abinderung 150

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 168 — Absatz 4 — Buchstabe ¢ b (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

cb)  Mapnahmen zur friihzeitigen
Meldung, zur Uberwachung und zur
Kontrolle schwerwiegender
grenziiberschreitender
Gesundheitsgefahren, insbesondere im
Fall von Pandemien. Durch diese
Mafinahmen diirfen Mitgliedstaaten nicht
daran gehindert werden, weitergehende
Schutzmafinahmen beizubehalten oder
eingufiihren, falls solche
Schutzmafinahmen unerlisslich sind;

Abénderung 151

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 168 — Absatz 4 — Buchstabe ¢ ¢ (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

cc) Mapnahmen zur Uberwachung
und Koordinierung des Zugangs zu
allgemeinen Diagnosen, Informationen
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Abinderung 152

und der Behandlung iibertragbarer und
nicht iibertragbarer Krankheiten,
einschlieflich seltener Krankheiten.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union

Artikel 179 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

(1) Die Union hat zum Ziel, ihre
wissenschaftlichen und technologischen
Grundlagen dadurch zu stdrken, dass ein
europdischer Raum der Forschung
geschaffen wird, in dem Freiziigigkeit fiir
Forscher herrscht und wissenschaftliche
Erkenntnisse und Technologien frei
ausgetauscht werden, die Entwicklung
ihrer Wettbewerbsfahigkeit einschlielich
der ihrer Industrie zu fordern sowie alle
Forschungsmafinahmen zu unterstiitzen,
die aufgrund anderer Kapitel der Vertrage
fiir erforderlich gehalten werden.

Abinderung 153

Gednderter Text

(1) Die EU hat zum Ziel, ihre
wissenschaftlichen und technologischen
Grundlagen dadurch zu stérken, dass ein
europdischer Raum der Forschung
geschaffen wird, in dem Freiziigigkeit fiir
Forscher herrscht und wissenschaftliche
Erkenntnisse und Technologien frei
ausgetauscht werden, die Entwicklung
ihrer Wettbewerbsfahigkeit einschlielich
der ihrer Industrie zu fordern sowie alle
Forschungsmafinahmen zu unterstiitzen,
die aufgrund anderer Kapitel der Vertrage
fiir erforderlich gehalten werden, und
dabei die akademische Freiheit und die
Freiheit der wissenschaftlichen

Forschung und Lehre zu achten und zu
Jfordern.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 189 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

(1) Zur Forderung des
wissenschaftlichen und technischen
Fortschritts, der Wettbewerbsfahigkeit der
Industrie und der Durchfiihrung ihrer
Politik arbeitet die Union eine europdische
Raumfahrtpolitik aus. Sie kann zu diesem
Zweck gemeinsame Initiativen fordern, die
Forschung und technologische
Entwicklung unterstiitzen und die
Anstrengungen zur Erforschung und

Gednderter Text

(1) Zur Forderung des
wissenschaftlichen und technischen
Fortschritts, der Wettbewerbsfahigkeit der
Industrie und der Durchfiihrung ihrer
Politik arbeitet die EU eine gemeinsame
europdische Raumfahrtpolitik und -
strategie aus. Sie kann zu diesem Zweck
gemeinsame Initiativen fordern, die
Forschung und technologische
Entwicklung unterstiitzen und die
Anstrengungen zur Erforschung und
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Nutzung des Weltraums koordinieren. Nutzung des Weltraums koordinieren.

Abinderung 154

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union
Artikel 189 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

(2) Als Beitrag zur Erreichung der
Ziele des Absatzes 1 werden vom
Europdischen Parlament und vom Rat
unter Ausschluss jeglicher
Harmonisierung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten gemil} dem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die
notwendigen Maflnahmen erlassen, was in

Gednderter Text

(2) Als Beitrag zur Erreichung der
Ziele des Absatzes 1 werden vom
Europdischen Parlament und vom Rat
gemill dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren die notwendigen
Mafinahmen erlassen, was in Form eines
europdischen Raumfahrtprogramms
geschehen kann, indem man auf einen

gemeinsamen Rahmen fiir
Weltraumtiitigkeiten hinarbeitet und
bestehende internationale Vertrige
ratifiziert.

Form eines européischen
Raumfahrtprogramms geschehen kann.

Abinderung 155

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 191 — Absatz -1 (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

(-1)  Unter Beriicksichtigung ihrer
Verantwortung gegeniiber kiinftigen
Generationen schiitzt die Europdische
Union gemdpf} den Vertriigen die
natiirlichen Grundlagen des Lebens und
der Tiere durch das EU-Recht,
einschlieflich durch Mafinahmen der
vollziehenden Gewalt und der
Rechtsprechung.

Abanderung 156

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union
Artikel 191 — Absatz 1 — Spiegelstrich 4
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Derzeitiger Wortlaut

— Forderung von MaBBnahmen auf
internationaler Ebene zur Bewéltigung
regionaler oder globaler Umweltprobleme
und insbesondere zur Bekdmpfung des
Klimawandels.

Abinderung 157

Gednderter Text

Forderung von Malnahmen auf Unions-
und internationaler Ebene zur Bewiltigung
regionaler oder globaler Umweltprobleme
und insbesondere zur Bekdmpfung des
Klimawandels, zum Schutz der
Artenvielfalt und zur Erfiillung der
internationalen Verpflichtungen der EU.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 191 — Absatz 2 — Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut

Die Umweltpolitik der Union zielt unter
Berticksichtigung der unterschiedlichen
Gegebenheiten in den einzelnen Regionen
der Union auf ein hohes Schutzniveau ab.
Sie beruht auf den Grundsétzen der
Vorsorge und Vorbeugung, auf dem
Grundsatz, Umweltbeeintrachtigungen mit
Vorrang an ithrem Ursprung zu bekdmpfen,
sowie auf dem Verursacherprinzip.

Abanderung 158

Gednderter Text

Die Umweltpolitik der Union zielt unter
Berticksichtigung der unterschiedlichen
Gegebenheiten in den einzelnen Regionen
der Union auf ein hohes Schutzniveau ab.
Sie beruht auf dem Konzept ,,Eine
Gesundheit®, den Grundsétzen der
Vorsorge und Vorbeugung, auf dem
Grundsatz, Umweltbeeintrachtigungen mit
Vorrang an ithrem Ursprung zu bekdmpfen,
sowie auf dem Verursacherprinzip.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 191 — Absatz 3 — Spiegelstrich 2 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut

Abinderung 159

Gednderter Text

— die Gefahr, dass die
Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten
unter Anwendung des Vorsorgeprinzips
iiberschritten werden,

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 191 a (neu)
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Derzeitiger Wortlaut

Abinderung 160

Gednderter Text

Artikel 191a

(1) Die EU unternimmt gemdpf} ihren
internationalen Verpflichtungen
Anstrengungen zur Begrenzung des
weltweiten Temperaturanstiegs und hilt
sich an das Ziel, die EU-weiten
Emissionen und den Abbau von
Treibhausgasen auszugleichen, um
negative Emissionen zu erreichen.

2) Im Zusammenhang mit der
Annahme von Entwiirfen von
Mafinahmen oder Legislativvorschligen,
einschlieflich Haushaltsvorschligen,
bemiiht sich die Kommission, diese
Entwiirfe von Mafinahmen und
Vorschliigen an die in Absatz 1 genannten
Ziele anzupassen. Im Falle der
Nichteinhaltung legt die Kommission im
Rahmen der Folgenabschitzung, die dem
entsprechenden Vorschlag beigefiigt ist,
die Griinde fiir diese Nichtanpassung dar.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union

Artikel 192 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

2) Abweichend von dem entfillt
Beschlussverfahren des Absatzes 1 und

unbeschadet des Artikels 114 erliisst der

Rat gemiifp einem besonderen

Gesetzgebungsverfahren nach Anhorung

des Europdiischen Parlaments, des

Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie

des Ausschusses der Regionen einstimmig

a) Vorschriften iiberwiegend
steuerlicher Art;

b) Mafinahmen, die

— die Raumordnung beriihren,
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- die mengenmdfige
Bewirtschaftung der Wasserressourcen
beriihren oder die Verfiigbarkeit dieser
Ressourcen mittelbar oder unmittelbar
betreffen,

— die Bodennutzung mit Ausnahme
der Abfallbewirtschaftung beriihren;

c) Mafinahmen, welche die Wahl
eines Mitgliedstaats zwischen
verschiedenen Energiequellen und die
allgemeine Struktur seiner
Energieversorgung erheblich beriihren.

Der Rat kann auf Vorschlag der
Kommission und nach Anhérung des
Europdischen Parlaments, des
Wirtschafts- und Sozialausschusses und
des Ausschusses der Regionen einstimmig
festlegen, dass fiir die in Unterabsatz 1
genannten Bereiche das ordentliche
Gesetzgebungsverfahren gilt.

Abinderung 161

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 192 — Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut

3) Das Europdische Parlament und entfillt
der Rat beschliefien gemdfy dem

ordentlichen Gesetzgebungsverfahren

und nach Anhorung des Wirtschafts- und
Sozialausschusses sowie des Ausschusses

der Regionen allgemeine

Aktionsprogramme, in denen die

vorrangigen Ziele festgelegt werden.

Die zur Durchfiihrung dieser Programme
erforderlichen Mafinahmen werden, je
nach Fall, nach dem in Absatz 1
beziehungsweise Absatz 2 vorgesehenen
Verfahren erlassen.

Abinderung 162

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 194 — Absatz 1 — Einleitung

Gednderter Text
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Derzeitiger Wortlaut

(1) Die Energiepolitik der Union
verfolgt im Geiste der Solidaritét zwischen
den Mitgliedstaaten im Rahmen der
Verwirklichung oder des Funktionierens
des Binnenmarkts und unter
Berticksichtigung der Notwendigkeit der
Erhaltung und Verbesserung der Umwelt
folgende Ziele:

Abanderung 163

Gednderter Text

(1) Die gemeinsame Energiepolitik der
Union verfolgt im Geiste der Solidaritét
zwischen den Mitgliedstaaten im Rahmen
der Verwirklichung oder des
Funktionierens des Binnenmarkts und
unter Berticksichtigung der Notwendigkeit
der Erhaltung und Verbesserung der
Umwelt folgende Ziele:

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 194 — Absatz 1 — Buchstabe b

Derzeitiger Wortlaut

b) Gewihrleistung der
Energieversorgungssicherheit in der
Union;

Abinderung 164

Gednderter Text

b) Gewdhrleistung der Sicherheit und
Erschwinglichkeit der Energieversorgung
fiir alle in der Union;

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 194 — Absatz 1 — Buchstabe ¢

Derzeitiger Wortlaut

c) Forderung der Energieeffizienz und von
Energieeinsparungen sowie Entwicklung
neuer und erneuerbarer Energiequellen;
und

Abinderung 165

Gednderter Text

c) Sicherstellung der Energieeffizienz und
von Energieeinsparungen sowie
Entwicklung neuer und erneuerbarer
Energiequellen, um ein Energiesystem zu
schaffen, das auf Energieeffizienz und
erneuerbaren Energien beruht; und

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 194 — Absatz 1 — Buchstabe d
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Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text

d) Forderung der Interkonnektion der d) Sicherstellung der Interkonnektion der
Energienetze. Energienetze;

Abanderung 166

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union
Artikel 194 — Absatz 1 — Buchstabe d a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

da) auf die Eindimmung des
Klimawandels abzielende Gestaltung des
gesamten Energiesystems im Einklang
mit internationalen Ubereinkiinften.

Abinderung 167

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 194 — Absatz 2— Unterabsatz 2

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

Diese Mafinahmen beriihren unbeschadet entfillt
des Artikels 192 Absatz 2 Buchstabe c

nicht das Recht eines Mitgliedstaats, die

Bedingungen fiir die Nutzung seiner
Energieressourcen, seine Wahl zwischen

verschiedenen Energiequellen und die

allgemeine Struktur seiner

Energieversorgung zu bestimmen.

Abinderung 168

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 194 — Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

3) Abweichend von Absatz 2 erliisst entfillt
der Rat die darin genannten Mafinahmen
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gemdif} einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren einstimmig nach
Anhorung des Europdiischen Parlaments,
wenn sie iiberwiegend steuerlicher Art
sind.

Abinderung 169

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union
Artikel 206

Derzeitiger Wortlaut

Durch die Schaffung einer Zollunion nach
den Artikeln 28 bis 32 trigt die Union im
gemeinsamen Interesse zur harmonischen
Entwicklung des Welthandels, zur
schrittweisen Beseitigung der
Beschrinkungen im internationalen
Handelsverkehr und bei den auslidndischen
Direktinvestitionen sowie zum Abbau der
Zollschranken und anderer Schranken bei.

Gednderter Text

Durch die Schaffung einer Zollunion nach
den Artikeln 28 bis 32 trigt die Union im
gemeinsamen Interesse zur harmonischen
Entwicklung des regelbasierten und
multilateralen Welthandels, zur
schrittweisen Beseitigung der
Beschrinkungen im internationalen
Handelsverkehr und bei den ausldandischen
Direktinvestitionen sowie zum Abbau der
Zollschranken und anderer Schranken bei
und fordert dabei insbesondere die
demokratischen Werte, die
verantwortungsvolle Staatsfiithrung, die
Menschenrechte und die Nachhaltigkeit
in der gemeinsamen Handelspolitik.

Abinderung 170

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 207 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

(1) Die gemeinsame Handelspolitik (1) Die gemeinsame Handelspolitik
wird nach einheitlichen Grundsitzen wird nach einheitlichen Grundsitzen
gestaltet; dies gilt insbesondere fiir die gestaltet; dies gilt insbesondere fiir die
Anderung von Zollsétzen, fiir den Anderung von Zollsétzen, fiir den
Abschluss von Zoll- und Abschluss von Zoll- und
Handelsabkommen, die den Handel mit Handelsabkommen, die den Handel mit
Waren und Dienstleistungen betreffen, und Waren und Dienstleistungen betreffen, und
fiir die Handelsaspekte des geistigen fiir die Handelsaspekte des geistigen
Eigentums, die ausldandischen Eigentums, auslédndische Investitionen,
Direktinvestitionen, die Vereinheitlichung einschliefilich des Investitionsschutzes,
der LiberalisierungsmafBnahmen, die die wirtschaftliche Sicherheit,
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Ausfuhrpolitik sowie die
handelspolitischen Schutzmafnahmen,
zum Beispiel im Fall von Dumping und
Subventionen. Die gemeinsame
Handelspolitik wird im Rahmen der
Grundsitze und Ziele des auswartigen
Handelns der Union gestaltet.

Abanderung 171

Vereinheitlichung der
Liberalisierungsmafnahmen, die
Ausfuhrpolitik sowie die
handelspolitischen SchutzmafBnahmen,
zum Beispiel im Fall von Dumping und
Subventionen. Die gemeinsame
Handelspolitik wird im Rahmen der
Grundsitze und Ziele des auswirtigen
Handelns der Union sowie ihres Ziels der
Klimaneutralitiit gestaltet.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 207 — Absatz 3— Unterabsatz 2

Derzeitiger Wortlaut

Die Kommission legt dem Rat
Empfehlungen vor; dieser ermdichtigt die
Kommission zur Aufnahme der
erforderlichen Verhandlungen. Der Rat
und die Kommission haben dafiir Sorge zu
tragen, dass die ausgehandelten
Abkommen mit der internen Politik und
den internen Vorschriften der Union
vereinbar sind.

Abinderung 172

Gednderter Text

Das Europiische Parlament und der Rat
ermdchtigen die Kommission auf
Empfehlung der Kommission zur
Aufnahme der erforderlichen
Verhandlungen. Die Kommission hat dafiir
Sorge zu tragen, dass die ausgehandelten
Abkommen mit der internen Politik und
den internen Vorschriften der Union
vereinbar sind.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union

Artikel 207 — Absatz 3— Unterabsatz 3

Derzeitiger Wortlaut

Die Kommission fiihrt diese
Verhandlungen im Benehmen mit einem zu
ihrer Unterstiitzung vom Rat bestellten
Sonderausschuss und nach Mal3gabe der
Richtlinien, die ihr der Rat erteilen kann.
Die Kommission erstattet dem
Sonderausschuss sowie dem Europdischen
Parlament regelmiflig Bericht iiber den
Stand der Verhandlungen.

Gednderter Text

Die Kommission fiihrt diese
Verhandlungen im Benehmen mit einem
zustindigen Ausschuss des Europdiischen
Parlaments und einem zu ihrer
Unterstiitzung vom Rat bestellten
Sonderausschuss und nach Maf3gabe der
Richtlinien, die ihr der Rat erteilen kann.
Die Kommission erstattet dem zustindigen
Ausschuss des Europdischen Parlaments
und dem vom Rat bestellten
Sonderausschuss regelméfig Bericht iber
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den Stand der Verhandlungen.

Abinderung 173

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union
Artikel 207 — Absatz 3 — Unterabsatz 3 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text

Abweichend von Artikel 218 Absatz 5
konnen das Europiiische Parlament und
der Rat einen Beschluss zur
Genehmigung der vorliufigen
Anwendung einer Ubereinkunft vor deren
Inkrafitreten erlassen.

Abinderung 174

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 207 — Absatz 4- Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text
Uber die Aushandlung und den Abschluss Uber die Aushandlung und den Abschluss
der in Absatz 3 genannten Abkommen der in Absatz 3 genannten Abkommen
beschlieit der Rat mit qualifizierter beschlieft der Rat mit einfacher Mehrheit.

Mehrheit.

Abinderung 175

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 207 — Absatz 4- Unterabsatz 2

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
Uber die Aushandlung und den Abschluss Uber die Aushandlung und den Abschluss
eines Abkommens iiber den eines Abkommens iiber den
Dienstleistungsverkehr, tiber Dienstleistungsverkehr, tiber
Handelsaspekte des geistigen Eigentums Handelsaspekte des geistigen Eigentums
oder iiber auslidndische Direktinvestitionen oder iiber auslidndische Direktinvestitionen
beschlieB3t der Rat einstimmig, wenn das beschlieB3t der Rat mit qualifizierter
betreffende Abkommen Bestimmungen Mehrheit.

enthidilt, bei denen fiir die Annahme
interner Vorschriften Einstimmigkeit
erforderlich ist.
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Abanderung 176

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 207 — Absatz 4 — Unterabsatz 3 — Einleitung

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text
Der Rat beschlie3t ebenfalls einstimmig Der Rat beschlie3t ebenfalls mit
iiber die Aushandlung und den Abschluss qualifizierter Mehrheit tiber die
von Abkommen in den folgenden Aushandlung und den Abschluss von
Bereichen: Abkommen in den folgenden Bereichen:

Abinderung 177

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union
Artikel 207 — Absatz 5 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

(5a) Es wird ein stindiger
Mechanismus zur Uberwachung und
Priifung auslindischer
Direktinvestitionen in der Union
eingerichtet. Dieser Mechanismus kann
zum Schutzg der europdischen Interessen
genutzt werden.

Abinderung 178

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 218 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
(2) Der Rat erteilt eine Erméichtigung (2) Der Rat erteilt nach Zustimmung
zur Aufnahme von Verhandlungen, legt des Europdiischen Parlaments eine
Verhandlungsrichtlinien fest, genehmigt Erméchtigung zur Aufnahme von
die Unterzeichnung und schlief3t die Verhandlungen, legt
Ubereinkiinfte. Verhandlungsrichtlinien fest, genehmigt
die Unterzeichnung und schlief3t die
Ubereinkiinfte.
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Abanderung 179

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 218 — Absatz 2 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut

Abinderung 180

Gednderter Text

(2a) Abweichend von Absatz 2 ist bei
Ubereinkiinften, die in den
Anwendungsbereich des Artikels 207
fallen, die Aufnahme von Verhandlungen
von der Genehmigung durch das
Europdische Parlament und den Rat
abhdingig.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 218 — Absatz 6 — Unterabsatz 2 — Einleitung

Derzeitiger Wortlaut

Mit Ausnahme der Ubereinkiinfte, die
ausschlieflich die Gemeinsame Aullen-
und Sicherheitspolitik betreffen, erldsst der
Rat den Beschluss iiber den Abschluss der
Ubereinkunft

Abénderung 181

Gednderter Text

Mit Ausnahme der Ubereinkiinfte, die
ausschlieBlich die Gemeinsame Aullen-
und Sicherheitspolitik betreffen, erldsst der
Rat den Beschluss iiber den Abschluss der
Ubereinkunft nach Zustimmung des
Europdischen Parlaments.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 218 — Absatz 6 — Unterabsatz 2 — Buchstabe a

Derzeitiger Wortlaut

a) nach Zustimmung des
Europdischen Parlaments in folgenden
Fillen:

i) Assoziierungsabkommen;

ii) Ubereinkunft iiber den Beitritt der
Union zur Europdischen Konvention zum

Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten;

Gednderter Text

entfillt
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iii) Ubereinkiinfte, die durch die
Einfiihrung von
Zusammenarbeitsverfahren einen

besonderen institutionellen Rahmen
schaffen;

iv) Ubereinkiinfte mit erheblichen
finanziellen Folgen fiir die Union;

V) Ubereinkiinfte in Bereichen, fiir
die entweder das ordentliche
Gesetzgebungsverfahren oder, wenn die
Zustimmung des Europdischen

Parlaments erforderlich ist, das besondere

Gesetzgebungsverfahren gilt.

Das Europiiische Parlament und der Rat

konnen in dringenden Fillen eine Frist
fiir die Zustimmung vereinbaren.

Abinderung 182

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europi

ischen Union

Artikel 218 — Absatz 6 — Unterabsatz 2 — Buchstabe b

Derzeitiger Wortlaut

b)
Parlaments in den iibrigen Fiillen. Das
Europdische Parlament gibt seine
Stellungnahme innerhalb einer Frist ab,
die der Rat entsprechend der
Dringlichkeit festlegen kann. Ergeht
innerhalb dieser Frist keine
Stellungnahme, so kann der Rat einen
Beschluss fassen.

Abinderung 183

nach Anhorung des Europdischen

Gednderter Text

entfillt

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 218 — Absatz 7

Derzeitiger Wortlaut

(7) Abweichend von den Absétzen 5,
und 9 kann der Rat den
Verhandlungsfiihrer bei Abschluss einer
Ubereinkunft ermiichtigen, im Namen der
Union Anderungen der Ubereinkunft zu

Gednderter Text

6 (7) Abweichend von den Absétzen 5, 6
und 9 kénnen das Europdiische Parlament
und der Rat den Verhandlungsfiihrer bei

Abschluss einer Ubereinkunft erméchtigen,

im Namen der Union Anderungen der
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billigen, wenn die Ubereinkunft vorsieht, Ubereinkunft zu billigen, wenn die

dass diese Anderungen im Wege eines Ubereinkunft vorsieht, dass diese
vereinfachten Verfahrens oder durch ein Anderungen im Wege eines vereinfachten
durch die Ubereinkunft eingesetztes Verfahrens oder durch ein durch die
Gremium anzunehmen sind. Der Rat kann Ubereinkunft eingesetztes Gremium

diese Erméchtigung gegebenenfalls mit anzunehmen sind. Der Rat kann diese
besonderen Bedingungen verbinden. Erméchtigung gegebenenfalls mit

besonderen Bedingungen verbinden.

Abanderung 184

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 218 — Absatz 9

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
9) Der Rat erlésst auf Vorschlag der 9) Der Rat erlésst auf Vorschlag der
Kommission oder des Hohen Vertreters Kommission oder des Ministers der Union
der Union fiir AuB3en- und fiir AuBBen- und Sicherheitspolitik und
Sicherheitspolitik einen Beschluss tiber die nach Zustimmung des Europiiischen
Aussetzung der Anwendung einer Parlaments einen Beschluss iiber die
Ubereinkunft und zur Festlegung der Aussetzung der Anwendung einer
Standpunkte, die im Namen der Union in Ubereinkunft und zur Festlegung der
einem durch eine Ubereinkunft Standpunkte, die im Namen der Union in
eingesetzten Gremium zu vertreten sind, einem durch eine Ubereinkunft
sofern dieses Gremium rechtswirksame eingesetzten Gremium zu vertreten sind,
Akte, mit Ausnahme von Rechtsakten zur sofern dieses Gremium rechtswirksame
Ergéinzung oder Anderung des Akte, mit Ausnahme von Rechtsakten zur
institutionellen Rahmens der betreffenden Erginzung oder Anderung des
Ubereinkunft, zu erlassen hat. institutionellen Rahmens der betreffenden

Ubereinkunft, zu erlassen hat.

(Die Abdiinderung der Worte ,, Hohen
Vertreters der Union“ betrifft den
gesamten Text. Die Annahme dieser
Abdnderung wiirde entsprechende
Anderungen im gesamten Text erforderlich
machen.)

Abinderung 185

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 218 — Absatz 10

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text
(10)  Das Européische Parlament wird in (10)  Das Européische Parlament wird in
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allen Phasen des Verfahrens unverziiglich
und umfassend unterrichtet.

Abinderung 186

allen Phasen des Verfahrens unverziiglich
und umfassend unterrichtet, insbesondere
iiber die Aufnahme und den Fortgang der
Verhandlungen, die Unterzeichnung und
Durchfiihrung der Ubereinkiinften sowie
die Aussetzung der in den Ubereinkiinften
festgelegten Verpflichtungen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union

Artikel 222 — Absatz -1 (neu)

Derzeitiger Wortlaut

Gednderter Text

(-1) Im Fall eines Notstands, den die
Europdische Union oder einen oder
mehrere Mitgliedstaaten betrifft, konnen
das Europiiische Parlament und der Rat
der Kommission auferordentliche
Befugnisse iibertragen, einschlieflich
solcher, die es ihr ermaoglichen, alle
erforderlichen Instrumente zu
mobilisieren. Damit der Notstand
ausgerufen werden kann, beschliefit das
Europdische Parlament mit der Mehrheit
seiner Mitglieder und der Rat mit
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag des
Europdischen Parlaments oder der
Kommission.

In diesem Beschluss, mit dem der
Notstand ausgerufen wird und der
Kommission auflerordentliche Befugnisse
iibertragen werden, werden der Umfang
dieser Befugnisse, die detaillierten
Regelungen fiir die politische Steuerung
und der Zeitraum, in dem sie gelten,

festgelegt.

Das Europiiische Parlament oder der Rat
konnen den Beschluss jederzeit mit
einfacher Mehrheit widerrufen.

Der Rat und das Parlament kénnen den
Beschluss nach dem Verfahren des
Unterabsatzes 1 jederzeit iiberpriifen oder
verliingern.
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Abanderung 187

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 223 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

(1) Das Européische Parlament erstellt
einen Entwurf der erforderlichen
Bestimmungen fiir die allgemeine
unmittelbare Wahl seiner Mitglieder nach
einem einheitlichen Verfahren in allen
Mitgliedstaaten oder im Einklang mit den
allen Mitgliedstaaten gemeinsamen
Grundsétzen.

Der Rat erlésst die erforderlichen
Bestimmungen einstimmig gemil} einem
besonderen Gesetzgebungsverfahren und
nach Zustimmung des Europdischen
Parlaments, die mit der Mehrheit seiner
Mitglieder erteilt wird. Diese
Bestimmungen treten nach Zustimmung
der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren
Jjeweiligen verfassungsrechtlichen
Vorschriften in Kraft.

Gednderter Text

(1) Das Européische Parlament erstellt
einen Vorschlag fiir eine Verordnung
iiber die erforderlichen Bestimmungen fiir
die allgemeine unmittelbare Wahl seiner
Mitglieder nach einem einheitlichen
Verfahren in allen Mitgliedstaaten oder im
Einklang mit den allen Mitgliedstaaten
gemeinsamen Grundsétzen. Der Rat kann
diesen Vorschlag nach einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren mit qualifizierter
Mehrheit ablehnen.

Das Europiische Parlament erlisst mit
der Mehrheit seiner Mitglieder gemil3
einem besonderen Gesetzgebungsverfahren
und nach Zustimmung des Rates, der mit
verstirkter qualifizierter Mehrheit
beschliefit, die erforderlichen
Bestimmungen.

Abinderung 188

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 223 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

(2) Das Européische Parlament legt aus
eigener Initiative geméf einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren durch
Verordnungen nach Anhoérung der
Kommission und mit Zustimmung des
Rates die Regelungen und allgemeinen
Bedingungen fiir die Wahrnehmung der
Aufgaben seiner Mitglieder fest. Alle

Gednderter Text

(2) Das Européische Parlament legt aus
eigener Initiative geméf einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren durch
Verordnungen nach Anhoérung der
Kommission und mit Zustimmung des
Rates die Regelungen und allgemeinen
Bedingungen fiir die Wahrnehmung der
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Vorschriften und Bedingungen, die die
Steuerregelung fiir die Mitglieder oder
ehemaligen Mitglieder betreffen, sind vom
Rat einstimmig festzulegen.

Abanderung 189

Aufgaben seiner Mitglieder fest.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 225

Derzeitiger Wortlaut

Das Européische Parlament kann mit der
Mehrheit seiner Mitglieder die
Kommission auffordern, geeignete
Vorschliige zu Fragen zu unterbreiten, die
nach seiner Auffassung die Ausarbeitung
eines Unionsakts zur Durchfiihrung der
Vertriige erfordern. Legt die Kommission
keinen Vorschlag vor, so teilt sie dem
Europdischen Parlament die Griinde
dafiir mit.

Abinderung 190

Gednderter Text

Das Européische Parlament kann gemdf
Artikel 294 und mit der Mehrheit seiner
Mitglieder Vorschlige zu
Angelegenheiten annehmen, auf die das
ordentliche Gesetzgebungsverfahren
Anwendung findet. Zuvor teilt es der
Kommission seine Absichten mit.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 226 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

Das Européische Parlament kann bei der
Erflillung seiner Aufgaben auf Antrag
eines Viertels seiner Mitglieder die
Einsetzung eines nichtstindigen
Untersuchungsausschusses beschliefien,
der unbeschadet der Befugnisse, die
anderen Organen oder Einrichtungen durch
die Vertrige tibertragen sind, behauptete
Verstofle gegen das Unionsrecht oder
Missstdande bei der Anwendung desselben
priift; dies gilt nicht, wenn ein Gericht mit
den behaupteten Sachverhalten befasst ist,
solange das Gerichtsverfahren nicht
abgeschlossen ist.

Gednderter Text

Das Européische Parlament beschliefit bei
der Erfiillung seiner Aufgaben auf Antrag
eines Drittels seiner Mitglieder die
Einsetzung eines nichtstidndigen
Untersuchungsausschusses, der
unbeschadet der Befugnisse, die anderen
Organen oder Einrichtungen durch die
Vertrage libertragen sind, behauptete
Verstofle gegen das Unionsrecht oder
Missstdnde bei der Anwendung desselben
priift; dies gilt nicht, wenn ein Gericht mit
den behaupteten Sachverhalten befasst ist,
solange das Gerichtsverfahren nicht
abgeschlossen ist. Der
Untersuchungsausschuss kann Zeugen
vorladen, die anliisslich einer Anhorung
vor ithm erscheinen, wenn er dies zur
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Erfiillung seiner Aufgaben fiir
erforderlich hdlt.

Abanderung 191

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union
Artikel 226 — Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text
Die Einzelheiten der Ausiibung des Die Einzelheiten der Ausiibung des
Untersuchungsrechts werden vom Untersuchungsrechts werden vom
Européischen Parlament festgelegt, das aus Européischen Parlament und vom Rat, der
eigener Initiative gemdf einem mit qualifizierter Mehrheit beschliefit, auf
besonderen Gesetzgebungsverfahren Vorschlag des Europdischen Parlaments
durch Verordnungen nach Zustimmung und nach Anhorung der Kommission
des Rates und der Kommission beschliefit. festgelegt.

Abinderung 192

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 234 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
Wird wegen der Tétigkeit der Kommission Wird wegen der Tétigkeit der Exekutive
ein Misstrauensantrag eingebracht, so darf ein kollektiver Misstrauensantrag oder
das Europdische Parlament nicht vor wegen der Titigkeit eines Mitglieds der
Ablauf von drei Tagen nach seiner Exekutive ein individueller
Einbringung und nur in offener Misstrauensantrag eingebracht, so darf
Abstimmung dartiber entscheiden. das Europdische Parlament nicht vor

Ablauf von drei Tagen nach seiner
Einbringung und nur in offener
Abstimmung dariiber entscheiden.

(Die Abdnderung der Worte

,, Kommission *“ und ,, Mitglied der
Kommission “ gilt fiir den gesamten Text.
Die Annahme dieser Abdnderung fiihrt
demnach zu entsprechenden Anderungen
im gesamten Text.)

Abanderung 193

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 234 — Absatz 2
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Derzeitiger Wortlaut

Wird der Misstrauensantrag mit der
Mehrheit von zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen und mit der
Mehrheit der Mitglieder des Europdischen
Parlaments angenommen, so legen die
Mitglieder der Kommission geschlossen
ithr Amt nieder, und der Hohe Vertreter der
Union fiir AuBlen- und Sicherheitspolitik
legt sein im Rahmen der Kommission
ausgeilibtes Amt nieder. Sie bleiben im Amt
und fithren die laufenden Geschifte bis zu
ihrer Ersetzung nach Artikel 17 des
Vertrags tiber die Europdische Union
weiter. In diesem Fall endet die Amtszeit
der zu ihrer Ersetzung ernannten
Mitglieder der Kommission zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Amtszeit der
Mitglieder der Kommission, die ihr Amt
geschlossen niederlegen mussten, geendet
hétte.

Abinderung 194

Gednderter Text

Wird der kollektive Misstrauensantrag mit
der Mehrheit der Mitglieder des
Europdischen Parlaments angenommen, so
legen die Mitglieder der Exekutive
geschlossen ihr Amt nieder, und der
Minister der Union flir Auflen- und
Sicherheitspolitik sowie der Minister der
Union fiir wirtschaftspolitische Steuerung
legen ihr im Rahmen der Exekutive
ausgeilibtes Amt nieder. Sie bleiben im Amt
und fithren die laufenden Geschéfte bis zu
ihrer Ersetzung nach Artikel 17 des
Vertrags tiber die Européische Union
weiter. In diesem Fall endet die Amtszeit
der zu ihrer Ersetzung ernannten
Mitglieder der Exekutive zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Amtszeit der
Mitglieder der Exekutive, die ihr Amt
geschlossen niederlegen mussten, geendet
hétte.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 245 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

Die Mitglieder der Kommission diirfen
wiéhrend ithrer Amtszeit keine andere
entgeltliche oder unentgeltliche
Berufstétigkeit ausiiben. Bei der Aufnahme
ithrer Tatigkeit iibernehmen sie die
feierliche Verpflichtung, wihrend der
Ausilibung und nach Ablauf ihrer
Amtstdtigkeit die sich aus threm Amt
ergebenden Pflichten zu erfiillen,
insbesondere die Pflicht, bei der Annahme
gewisser Téatigkeiten oder Vorteile nach
Ablauf dieser Téatigkeit ehrenhaft und
zuriickhaltend zu sein. Werden diese
Pflichten verletzt, so kann der Gerichtshof
auf Antrag des Rates, der mit einfacher
Mehrheit beschlief3t, oder der Kommission

Gednderter Text

Die Mitglieder der Kommission diirfen
wihrend ihrer Amtszeit keine andere
entgeltliche oder unentgeltliche
Berufstétigkeit ausiiben. Bei der Aufnahme
ithrer Tatigkeit iibernehmen sie die
feierliche Verpflichtung, wihrend der
Ausilibung und nach Ablauf ihrer
Amtstitigkeit die sich aus ihrem Amt
ergebenden Pflichten zu erfiillen,
insbesondere die Pflicht, bei der Annahme
gewisser Tétigkeiten oder Vorteile nach
Ablauf dieser Téatigkeit ehrenhaft und
zuriickhaltend zu sein. Werden diese
Pflichten verletzt, so kann der Gerichtshof
auf Antrag des Europdischen Parlaments,
des Rates, der mit einfacher Mehrheit
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das Mitglied je nach Lage des Falles
gemil Artikel 247 seines Amtes entheben
oder ihm seine Ruhegehaltsanspriiche oder
andere an ihrer Stelle gewihrte
Vergiinstigungen aberkennen.

Abanderung 195

beschliefit, oder der Kommission das
Mitglied je nach Lage des Falles gemif
Artikel 247 seines Amtes entheben oder
ihm seine Ruhegehaltsanspriiche oder
andere an ihrer Stelle gewidhrte
Vergiinstigungen aberkennen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 246 — Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut

Der Rat kann auf Vorschlag des
Prasidenten der Kommission einstimmig
beschlieflen, dass ein ausscheidendes
Mitglied der Kommission fiir die
verbleibende Amtszeit nicht ersetzt werden
muss, insbesondere wenn es sich um eine
kurze Zeitspanne handelt.

Abéinderung 196

Gednderter Text

Der Rat kann auf Vorschlag des
Prisidenten der Exekutive mit
qualifizierter Mehrheit beschlielen, dass
ein ausscheidendes Mitglied der
Kommission fiir die verbleibende Amtszeit
nicht ersetzt werden muss, insbesondere
wenn es sich um eine kurze Zeitspanne
handelt.

(Die Abdnderung der Worte ,, Prdsidentin
der Kommission “ gilt fiir den gesamten
Text. Die Annahme dieser Abdnderung
fiihrt demnach zu entsprechenden
Anderungen im gesamten Text.)

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 247

Derzeitiger Wortlaut

Jedes Mitglied der Kommission, das die
Voraussetzungen fiir die Ausiibung seines
Amtes nicht mehr erfiillt oder eine schwere
Verfehlung begangen hat, kann auf Antrag
des Rates, der mit einfacher Mehrheit
beschliefit, oder der Kommission durch den
Gerichtshof seines Amtes enthoben
werden.

Gednderter Text

Jedes Mitglied der Kommission, das die
Voraussetzungen fiir die Ausiibung seines
Amtes nicht mehr erfiillt oder eine schwere
Verfehlung begangen hat, kann auf Antrag
des Europdiischen Parlaments, des Rates,
der mit einfacher Mehrheit beschlief3t, oder
der Kommission durch den Gerichtshof
seines Amtes enthoben werden.
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Abanderung 197

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 258 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text
Hat nach Auffassung der Kommission ein Hat nach Auffassung der Kommission ein
Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus
den Vertrdgen verstof3en, so gibt sie eine den Vertrdgen verstof3en, so gibt sie
mit Griinden versehene Stellungnahme innerhalb von ;wolf Monaten eine mit
hierzu ab; sie hat dem Staat zuvor Griinden versehene Stellungnahme hierzu
Gelegenheit zur AuBerung zu geben. ab; sie hat dem Staat zuvor Gelegenheit zur

AuBerung zu geben.

Abinderung 198

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 258 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
Kommt der Staat dieser Stellungnahme Kommt der Staat dieser Stellungnahme
innerhalb der von der Kommission innerhalb der Frist von zwélf Monaten
gesetzten Frist nicht nach, so kann die nicht nach, so kann die Kommission den
Kommission den Gerichtshof der Gerichtshof der Européischen Union
Européischen Union anrufen. anrufen.

Abinderung 199

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 259 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
Jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof Das Europdische Parlament oder jeder
der Europédischen Union anrufen, wenn er Mitgliedstaat kann den Gerichtshof der
der Auffassung ist, dass ein anderer Europédischen Union anrufen, wenn es bzw.
Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus er der Auffassung ist, dass ein
den Vertragen verstof3en hat. Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus

den Vertrdgen verstofen hat.
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Abanderung 200

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 259 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

Bevor ein Mitgliedstaat wegen einer
angeblichen Verletzung der
Verpflichtungen aus den Vertrigen gegen
einen anderen Staat Klage erhebt, muss er
die Kommission damit befassen.

Abinderung 201

Gednderter Text

Bevor das Europiiische Parlament oder
ein Mitgliedstaat wegen einer angeblichen
Verletzung der Verpflichtungen aus den
Vertragen gegen einen Staat Klage erhebt,
muss es bzw. er die Kommission damit
befassen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 259 — Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut

Die Kommission erlésst eine mit Griinden
versehene Stellungnahme; sie gibt den
beteiligten Staaten zuvor Gelegenheit zu
schriftlicher und miindlicher AuBerung in
einem kontradiktorischen Verfahren.

Abinderung 202

Gednderter Text

Die Kommission erlésst eine mit Griinden
versehene Stellungnahme; sie gibt den
beteiligten Staaten und gegebenenfalls
dem Europdischen Parlament zuvor
Gelegenheit zu schriftlicher und
miindlicher AuBerung in einem
kontradiktorischen Verfahren.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 260 — Absatz 2— Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut

Hat der betreffende Mitgliedstaat die
Malnahmen, die sich aus dem Urteil des
Gerichtshofs ergeben, nach Auffassung der
Kommission nicht getroffen, so kann die
Kommission den Gerichtshof anrufen,
nachdem sie diesem Staat zuvor
Gelegenheit zur AuBerung gegeben hat.
Hierbei benennt sie die Hohe des von dem
betreffenden Mitgliedstaat zu zahlenden

Gednderter Text

Hat der betreffende Mitgliedstaat die
Malnahmen, die sich aus dem Urteil des
Gerichtshofs ergeben, nach Auffassung der
Kommission nicht getroffen, so ruft die
Kommission spdtestens zwolf Monate
nach Verkiindung des Urteils den
Gerichtshof an, nachdem sie diesem Staat
zuvor Gelegenheit zur AuBerung gegeben
hat. Hierbei benennt sie die Hohe des von
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Pauschalbetrags oder Zwangsgelds, die sie
den Umstdnden nach fiir angemessen hiilt.

Abanderung 203

dem betreffenden Mitgliedstaat zu
zahlenden Pauschalbetrags oder
Zwangsgelds, die sie den Umstédnden nach
fiir angemessen halt.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 262

Derzeitiger Wortlaut

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen
der Vertrdage kann der Rat gemédl} einem
besonderen Gesetzgebungsverfahren nach
Anhorung des Europdischen Parlaments
einstimmig Bestimmungen erlassen, mit
denen dem Gerichtshof der Européischen
Union in dem vom Rat festgelegten
Umfang die Zustidndigkeit iibertragen wird,
iiber Rechtsstreitigkeiten im
Zusammenhang mit der Anwendung von
aufgrund der Vertrage erlassenen
Rechtsakten, mit denen europiische
Rechtstitel fiir das geistige Eigentum
geschaffen werden, zu entscheiden. Diese
Bestimmungen treten nach Zustimmung
der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren
jeweiligen verfassungsrechtlichen
Vorschriften in Kraft.

Abinderung 204

Gednderter Text

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen
der Vertrdage kann der Rat gemédl einem
besonderen Gesetzgebungsverfahren nach
Zustimmung des Europdischen Parlaments
mit qualifizierter Mehrheit Bestimmungen
erlassen, mit denen dem Gerichtshof der
Européischen Union in dem vom Rat
festgelegten Umfang die Zustandigkeit
iibertragen wird, liber Rechtsstreitigkeiten
im Zusammenhang mit der Anwendung
von aufgrund der Vertrage erlassenen
Rechtsakten, mit denen europiische
Rechtstitel fiir das geistige Eigentum
geschaffen werden, zu entscheiden. Diese
Bestimmungen treten nach Zustimmung
der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren
jeweiligen verfassungsrechtlichen
Vorschriften in Kraft.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 263 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof der
Européischen Union fiir Klagen zusténdig,
die ein Mitgliedstaat, das Européische
Parlament, der Rat oder die Kommission
wegen Unzustidndigkeit, Verletzung
wesentlicher Formvorschriften, Verletzung
der Vertrage oder einer bei seiner
Durchfiihrung anzuwendenden Rechtsnorm

Gednderter Text

Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof der
Européischen Union fiir Klagen zusténdig,
die ein Mitgliedstaat, das Européische
Parlament, der Rat oder die Kommission
wegen Unzustindigkeit, Verletzung
wesentlicher Formvorschriften, Verletzung
der Vertrage oder einer bei ihrer
Durchfiihrung anzuwendenden
Rechtsnorm, insbesondere in Bezug auf
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oder wegen Ermessensmissbrauchs erhebt.

Abanderung 205

das Subsidiarititsprinzip, oder wegen
Ermessensmissbrauchs erhebt.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 263 — Absatz 4

Derzeitiger Wortlaut

Jede natiirliche oder juristische Person
kann unter den Bedingungen nach den
Absitzen 1 und 2 gegen die an sie
gerichteten oder sie unmittelbar und
individuell betreffenden Handlungen sowie
gegen Rechtsakte mit
Verordnungscharakter, die sie unmittelbar
betreffen und keine
Durchfiihrungsmafinahmen nach sich
ziehen, Klage erheben.

Abinderung 206

Gednderter Text

Jede natiirliche oder juristische Person
kann unter den Bedingungen nach den
Absitzen 1 und 2 gegen die an sie
gerichteten oder sie unmittelbar
betreffenden Handlungen sowie gegen
Rechtsakte mit Verordnungscharakter, die
sie unmittelbar betreffen und keine
Durchfiihrungsmafnahmen nach sich
ziehen, Klage erheben.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 275 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

Der Gerichtshof ist jedoch zustindig fiir
die Kontrolle der Einhaltung von

Artikel 40 des Vertrags iiber die
Europiiische Union und fiir die unter den
Voraussetzungen des Artikels 263

Absatz 4 dieses Vertrags erhobenen
Klagen im Zusammenhang mit der
Uberwachung der Rechtmiifigkeit von
Beschliissen iiber restriktive Mafinahmen
gegeniiber natiirlichen oder juristischen
Personen, die der Rat auf der Grundlage
von Titel V Kapitel 2 des Vertrags iiber
die Europiiische Union erlassen hat.

Abinderung 207

Gednderter Text

entfillt

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 285 — Absatz 2
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Derzeitiger Wortlaut

Der Rechnungshof besteht aus einem
Staatsangehorigen je Mitgliedstaat. Seine
Mitglieder iiben ihre Aufgaben in voller
Unabhingigkeit zum allgemeinen Wohl
der Union aus.

Gednderter Text

Der Rechnungshof besteht aus einer
Anzahl von Mitgliedern, die,
einschlieflich seines Prisidenten, zwei
Dritteln der Zahl der Mitgliedstaaten
entspricht. Seine Mitglieder {iben ihre
Aufgaben in voller Unabhédngigkeit zum
allgemeinen Wohl der Union aus.

Abinderung 208

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 285 — Absatz 2 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut

Gednderter Text

Die Mitglieder des Rechnungshofs
werden unter den Staatsangehorigen der
Mitgliedstaaten in einem System der strikt
gleichberechtigten Rotation zwischen den
Mitgliedstaaten so ausgewdhlt, dass das
demografische und geografische
Spektrum der Gesamtheit der
Mitgliedstaaten zum Ausdruck kommt.
Dieses System wird im Einklang mit
Artikel 244 vom Europdischen Rat mit
qualifizierter Mehrheit festgelegt.

Abéinderung 209

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 286 — Absatz 2 — Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut

Die Mitglieder des Rechnungshofs werden
auf sechs Jahre ernannt. Der Rat nimmt die
gemél den Vorschldgen der einzelnen
Mitgliedstaaten erstellte Liste der
Mitglieder nach Anhérung des
Européischen Parlaments an. Die
Wiederernennung der Mitglieder des
Rechnungshofs ist zuléssig.

Gednderter Text

Die Mitglieder des Rechnungshofs werden
auf sechs Jahre ernannt. Der Rat nimmt die
gemil den Vorschldgen der einzelnen
Mitgliedstaaten erstellte Liste der
Mitglieder nach Zustimmung des
Européischen Parlaments an. Die
Wiederernennung der Mitglieder des
Rechnungshofs ist zuléssig.
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Abanderung 210

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 294 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text
(2) Die Kommission unterbreitet dem 2) Die Kommission unterbreitet dem
Europdischen Parlament und dem Rat Europdischen Parlament und dem Rat
einen Vorschlag. einen Vorschlag. Findet Artikel 225

Anwendung, so legt das Europdiische
Parlament seinen Vorschlag dem Rat vor.
Die Kommission wird dariiber
unterrichtet.

Abinderung 211

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 294 — Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
3) Das Européische Parlament legt 3) Das Européische Parlament legt
seinen Standpunkt in erster Lesung fest seinen Standpunkt in erster Lesung fest
und tibermittelt ihn dem Rat. und tibermittelt ihn dem Rat. Findet

Artikel 225 Anwendung, gilt der
Vorschlag des Parlaments als Standpunkt
in erster Lesung.

Abéinderung 212

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 294 — Absatz 4

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
(4) Billigt der Rat den Standpunkt des (4) Billigt der Rat den Standpunkt des
Européischen Parlaments, so ist der Européischen Parlaments oder hat er
betreffende Rechtsakt in der Fassung des innerhalb eines Jahres keinen Beschluss
Standpunkts des Europédischen Parlaments gefasst, so ist der betreffende Rechtsakt in
erlassen. der Fassung des Standpunkts des

Européischen Parlaments erlassen.
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Abanderung 213

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 294 — Absatz 7 — Buchstabe b

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text
b) den Standpunkt des Rates in erster b) den Standpunkt des Rates in erster
Lesung mit der Mehrheit seiner Mitglieder Lesung mit der Mehrheit der abgegebenen
abgelehnt, so gilt der vorgeschlagene Stimmen abgelehnt, so gilt der
Rechtsakt als nicht erlassen; vorgeschlagene Rechtsakt als nicht
erlassen;
Abinderung 214

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 294 — Absatz 15 — Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
Wird in den in den Vertragen Wird in den in den Vertragen
vorgesehenen Fillen ein Gesetzgebungsakt vorgesehenen Fillen ein Gesetzgebungsakt
auf Initiative einer Gruppe von auf Initiative einer Gruppe von
Mitgliedstaaten, auf Empfehlung der Mitgliedstaaten, auf eine europdische
Européischen Zentralbank oder auf Antrag Biirgerinitiative hin, auf Empfehlung der
des Gerichtshofs im ordentlichen Européischen Zentralbank oder auf Antrag
Gesetzgebungsverfahren erlassen, so des Gerichtshofs im ordentlichen
finden Absatz 2, Absatz 6 Satz 2 und Gesetzgebungsverfahren erlassen, so
Absatz 9 keine Anwendung. finden Absatz 2, Absatz 6 Satz 2 und

Absatz 9 keine Anwendung.

Abéinderung 215

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Sechster Teil — Titel I — Kapitel 2 a (neu) — Uberschrift

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

KAPITEL 2a

DIE ANWENDUNG DER
GRUNDSATZE DER SUBSIDIARITAT
UND DER VERHALTNISMASSIGKEIT

(Protokoll (Nr. 2) iiber die Anwendung der Grundsdtze der Subsidiaritdit und der
Verhdltnismdpigkeit ist in den Sechsten Teil Titel I Kapitel 2a (neu) AEUV aufzunehmen.
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Dieses neue Kapitel umfasst die Artikel 299a bis 299j (neu).)

Abinderung 216

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union
Artikel 299 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text

Artikel 299a

Jedes Organ triigt stets fiir die Einhaltung
der in Artikel 5 des Vertrags iiber die
Europdische Union niedergelegten
Grundsiitze der Subsidiaritiit und der
Verhiltnismdpigkeit Sorge.

(Mit dieser Abdnderung wird der Wortlaut des Artikels 1 des Protokolls (Nr. 2) iiber die
Anwendung der Grundsdtze der Subsidiaritdit und der Verhdltnismdpigkeit iibernommen.)

Abinderung 217

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 299 b (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

Artikel 299b

Die Kommission fiihrt umfangreiche
Anhorungen durch, bevor sie einen
Gesetzgebungsakt vorschligt. Dabei ist
gegebenenfalls der regionalen und
lokalen Bedeutung der in Betracht
gezogenen Mafinahmen Rechnung zu
tragen. In auflergewohnlich dringenden
Fiillen fiihrt die Kommission keine
Konsultationen durch. Sie begriindet dies
in ihrem Vorschlag.

(Mit dieser Abdnderung wird der Wortlaut des Artikels 2 des Protokolls (Nr. 2) iiber die
Anwendung der Grundsdtze der Subsidiaritdt und der Verhdltnismdfsigkeit iibernommen.)
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Abanderung 218

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 299 ¢ (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text

Artikel 299c¢

Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet
"Entwurf eines Gesetzgebungsakts" die
Vorschlige der Kommission, die
Initiativen einer Gruppe von
Mitgliedstaaten, die Initiativen des
Europdischen Parlaments, die Antrige
des Gerichtshofs, die Empfehlungen der
Europdischen Zentralbank und die
Antrége der Europdischen
Investitionsbank, die den Erlass eines
Gesetzgebungsakts zum Ziel haben.

(Mit dieser Abdnderung wird der Wortlaut des Artikels 3 des Protokolls (Nr. 2) iiber die
Anwendung der Grundsdtze der Subsidiaritdit und der Verhdltnismdfigkeit iibernommen.)

Abinderung 219

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 299 d (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

Artikel 299d

Die Kommission leitet ihre Entwiirfe fiir
Gesetzgebungsakte und ihre geiinderten
Entwiirfe den nationalen Parlamenten
und den regionalen Parlamenten mit
Gesetzgebungsbefugnissen und dem
Unionsgesetzgeber gleichzeitig zu.

Das Europdische Parlament leitet seine
Entwiirfe von Gesetz;gebungsakten sowie
seine geiinderten Entwiirfe den
nationalen Parlamenten und den
regionalen Parlamenten mit
Gesetzgebungsbefugnissen zu.

Der Rat leitet die von einer Gruppe von
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Mitgliedstaaten, vom Gerichtshof, von der
Europdischen Zentralbank oder von der
Europdischen Investitionsbank
vorgelegten Entwiirfe von
Gesetzgebungsakten sowie die geiinderten
Entwiirfe den nationalen Parlamenten
und den regionalen Parlamenten mit
Gesetzgebungsbefugnissen zu.

Sobald das Europiiische Parlament seine
legislativen Entschlieffungen
angenommen und der Rat seine
Standpunkte festgelegt hat, leiten sie diese
den nationalen Parlamenten und den
regionalen Parlamenten mit
Gesetzgebungsbefugnissen zu.

(Diese Abdnderung beruht auf dem Wortlaut des Artikels 4 des Protokolls (Nr. 2) iiber die
Anwendung der Grundsdtze der Subsidiaritdt und der Verhdltnismdfigkeit und ergdnzt
diesen.)

Abinderung 220

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 299 e (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

Artikel 299¢

Die Entwiirfe von Gesetz;gebungsakten
werden im Hinblick auf die Grundsiitze
der Subsidiaritiit und der
Verhiltnismdpigkeit begriindet.

Jeder Entwurf eines Gesetzgebungsakts
sollte einen Vermerk mit detaillierten
Angaben enthalten, die es ermoglichen zu
beurteilen, ob die Grundsiitze der
Subsidiaritiit und der Verhdltnismdfigkeit
eingehalten wurden. Dieser Vermerk
sollte Angaben zu den voraussichtlichen
finanziellen Auswirkungen sowie im Fall
einer Richtlinie zu den Auswirkungen auf
die von den Mitgliedstaaten zu
erlassenden Rechtsvorschriften,
einschlieflich gegebenenfalls der
regionalen Rechtsvorschriften, enthalten.

Die Feststellung, dass ein Ziel der Union
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besser auf Unionsebene erreicht werden
kann, beruht auf qualitativen und, soweit
maoglich, quantitativen Kriterien. Die
Entwiirfe von Gesetz;gebungsakten
beriicksichtigen dabei, dass die finanzielle
Belastung und der Verwaltungsaufwand
der Union, der nationalen Regierungen,
der regionalen und lokalen Behorden, der
Wirtschaftsteilnehmer und der
Biirgerinnen und Biirger so gering wie
maoglich gehalten werden und in einem
angemessenen Verhdltnis zu dem
angestrebten Ziel stehen miissen.

(Mit dieser Abdnderung wird der Wortlaut des Artikels 5 des Protokolls (Nr. 2) iiber die
Anwendung der Grundsdtze der Subsidiaritdit und der Verhdltnismdpfigkeit iibernommen.)

Abinderung 221

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 299 f (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

Artikel 299f

Die nationalen Parlamente oder die
Kammern eines dieser Parlamente
konnen binnen twolf Wochen nach dem
Zeitpunkt der Ubermittlung eines
Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in den
Amtssprachen der Union in einer
begriindeten Stellungnahme an die
Prisidenten des Europdischen
Parlaments, des Rates und der
Kommission darlegen, weshalb der
Entwurfihres Erachtens nicht mit dem
Subsidiaritiitsprinzip vereinbar ist. Die
nationalen Parlamente oder die Kammern
eines dieser Parlamente nehmen die
Stellungnahme regionaler Parlamente mit
Gesetzgebungsbefugnissen in ihre
begriindete Stellungnahme auf, wenn
regionale ausschlieflliche Zustindigkeiten
betroffen sein konnten. Die Kommission
sollte innerhalb von zwolf Wochen
antworten.

Wird der Entwurf eines
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Gesetzgebungsakts von einer Gruppe von
Mitgliedstaaten vorgelegt, so iibermittelt
der Prisident des Rates die
Stellungnahme den Regierungen dieser
Mitgliedstaaten.

Wird der Entwurf eines
Gesetzgebungsakts vom Gerichtshof, von
der Europdiischen Zentralbank oder von
der Europiiischen Investitionsbank
vorgelegt, so iibermittelt der Prisident des
Rates die Stellungnahme dem
betreffenden Organ oder der betreffenden
Einrichtung.

Die Kommission sollte begriindete
Stellungnahmen nationaler Parlamente
und regionaler Parlamente mit
Gesetzgebungsbefugnissen in ihren
Jahresberichten iiber die Grundsiitze der
Subsidiaritiit und der Verhdltnismdfigkeit
beriicksichtigen. Die Kommission sollte
dem Rat und dem Parlament wiihrend des
Gesetzgebungsverfahrens auch
Informationen iiber Einwiinde zur
Verfiigung stellen, wenn die nationalen
Parlamente eine erhebliche Anzahl
begriindeter Stellungnahmen zu einem
bestimmten Gesetzesentwurf abgeben.

(Diese Abdnderung beruht auf Artikel 6 des Protokolls (Nr. 2) iiber die Anwendung der
Grundsdtze der Subsidiaritdit und der VerhdltnismdfSigkeit und dndert und ergdnzt diesen.)

Abéinderung 222

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 299 g (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

Artikel 299g

Die nationalen Parlamente oder die
Kammern eines dieser Parlamente
konnen das Europdische Parlament oder
die Kommission auffordern, geeignete
Vorschlige zu Fragen zu unterbreiten, die
nach ihrer Auffassung die Ausarbeitung
eines Unionsakts zur Durchfiihrung der
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Vertriige erfordern.

Erhidilt ein Organ eine Aufforderung
gemdf} Absatz 1, legt es aber innerhalb
von sechs Monaten keinen Vorschlag vor,
so unterrichtet dieses Organ das nationale
Parlament, den Ausschuss der Regionen
und gegebenenfalls das Europiiische
Parlament iiber die Griinde dafiir.

(Mit dieser Abdnderung wird ein neuer Artikel in das vormalige Protokoll Nr. 2 eingefiigt.)

Abinderung 223

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union
Artikel 299 h (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

Artikel 299h

(1) Das Europiische Parlament, der
Rat und die Kommission sowie
gegebenenfalls die Gruppe von
Mitgliedstaaten, der Gerichtshof, die
Europdische Zentralbank oder die
Europdische Investitionsbank, sofern der
Entwurf eines Gesetz;gebungsakts von
ihnen vorgelegt wurde, beriicksichtigen
die begriindeten Stellungnahmen der
nationalen Parlamente oder einer der
Kammern eines dieser Parlamente.

Jedes nationale Parlament hat zwei
Stimmen, die entsprechend dem
einzelstaatlichen parlamentarischen
System verteilt werden. In einem
Zweikammersystem hat jede der beiden
Kammern eine Stimme.

2) Erreicht die Anzahl begriindeter
Stellungnahmen, wonach der Entwurf
eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem
Subsidiaritiitsprinzip im Einklang steht,
mindestens ein Drittel der Gesamtzahl der
den nationalen Parlamenten nach

Absatz 1 Unterabsatz 2 zugewiesenen
Stimmen, so muss der Entwurf iiberpriift
werden. Die Schwelle betrigt ein Viertel
der Stimmen, wenn es sich um den
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Entwurf eines Gesetzgebungsakts auf der
Grundlage des Artikels 76 des Vertrags
iiber die Arbeitsweise der Europdiischen
Union betreffend den Raum der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts handelt.

Nach Abschluss der Uberpriifung kann
die Kommission oder gegebenenfalls die
Gruppe von Mitgliedstaaten, das
Europdische Parlament, der Gerichtshof,
die Europiiische Zentralbank oder die
Europdische Investitionsbank, sofern der
Entwurf eines Gesetzgebungsakts von ihr
beziehungsweise ihm vorgelegt wurde,
beschliefien, an dem Entwurf
festzuhalten, ihn zu dndern oder ihn
zuriickzuziehen. Dieser Beschluss muss
begriindet werden.

3) Auperdem gilt im Rahmen des
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens
Folgendes: Erreicht die Anzahl
begriindeter Stellungnahmen, wonach der
Vorschlag fiir einen Gesetzgebungsakt
nicht mit dem Subsidiarititsprinzip im
Einklang steht, mindestens die einfache
Mehrheit der Gesamtzahl der den
nationalen Parlamenten nach Absatz 1
Unterabsatz 2 zugewiesenen Stimmen, so
muss der Vorschlag iiberpriift werden.
Nach Abschluss dieser Uberpriifung kann
die Kommission beschliefien, an dem
Vorschlag festzuhalten, ihn zu dndern
oder ihn zuriickzuziehen.

Beschliefit die Kommission, an dem
Vorschlag festzuhalten, so hat sie in einer
begriindeten Stellungnahme darzulegen,
weshalb der Vorschlag ihres Erachtens
mit dem Subsidiarititsprinzip im
Einklang steht. Die begriindete
Stellungnahme der Kommission wird
zusammen mit den begriindeten
Stellungnahmen der nationalen
Parlamente dem Unionsgesetzgeber
vorgelegt, damit dieser sie im Rahmen des
Verfahrens beriicksichtigt:

a) Vor Abschluss der ersten Lesung
priift der Gesetzgeber (das Europiiische
Parlament und der Rat), ob der
Gesetzgebungsvorschlag mit dem
Subsidiaritiitsprinzip im Einklang steht;
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hierbei beriicksichtigt er insbesondere die
angefiihrten Begriindungen, die von einer
Mehrheit der nationalen Parlamente
unterstiitzt werden, sowie die begriindete
Stellungnahme der Kommission.

b) Ist der Gesetzgeber mit der
Mehrheit von 55 % der Mitglieder des
Rates oder einer Mehrheit der
abgegebenen Stimmen im Europdischen
Parlament der Ansicht, dass der
Vorschlag nicht mit dem
Subsidiaritiitsprinzip im Einklang steht,
wird der Gesetzgebungsvorschlag nicht
weiter gepriift.

(Mit dieser Abdinderung wird der Wortlaut des Artikels 7 des Protokolls (Nr. 2) iiber die
Anwendung der Grundsdtze der Subsidiaritdit und der Verhdltnismdfsigkeit iibernommen.)

Abinderung 224

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union.
Artikel 299 i (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

Artikel 299i

Der Gerichtshof der Europdiischen Union
ist fiir Klagen wegen Verstofies eines
Gesetzgebungsakts gegen das
Subsidiarititsprinzip zustindig, die nach
Mapigabe des Artikels 263 des Vertrags
iiber die Arbeitsweise der Europdiischen
Union von einem Mitgliedstaat erhoben
oder entsprechend der jeweiligen
innerstaatlichen Rechtsordnung von
einem Mitgliedstaat im Namen seines
nationalen Parlaments oder einer
Kammer dieses Parlaments iibermittelt
werden.

Nach Mafigabe des genannten Artikels
konnen entsprechende Klagen in Bezug
auf Gesetzgebungsakte, fiir deren Erlass
die Anhorung des Ausschusses der
Regionen nach dem Vertrag iiber die
Arbeitsweise der Europdiischen Union
vorgeschrieben ist, auch vom Ausschuss
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der Regionen erhoben werden.

(Mit dieser Abdnderung wird der Wortlaut des Artikels 8 des Protokolls (Nr. 2) iiber die
Anwendung der Grundsdtze der Subsidiaritdt und der Verhdltnismdfsigkeit iibernommen.)

Abanderung 225

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union.
Artikel 299 j (neu)

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text

Artikel 299j

Die Kommission legt dem Europdischen
Rat, dem Europiiischen Parlament, dem
Rat, den nationalen Parlamenten und den
regionalen Parlamenten mit
Gesetzgebungsbefugnissen jihrlich einen
Bericht iiber die Anwendung von

Artikel 5 des Vertrags iiber die
Europdische Union vor. Dieser
Jahresbericht wird auch dem Wirtschafts-
und Sozialausschuss und dem Ausschuss
der Regionen zugeleitet.

(Diese Abdnderung beruht auf dem Wortlaut des Artikels 9 des Protokolls (Nr. 2) iiber die
Anwendung der Grundsdtze der Subsidiaritdt und der VerhdltnismdfSigkeit und ergdnzt
diesen.)

Abinderung 226

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 311 — Absatz 4

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

(4) Der Rat legt geméal3 einem (4) Das Europiische Parlament und

besonderen Gesetzgebungsverfahren durch der Rat, wobei Letzterer mit einer

Verordnungen DurchfiihrungsmaBBnahmen verstirkten qualifizierten Mehrheit

zu dem System der Eigenmittel der Union beschliefit, legen gemil} einem besonderen

fest, sofern dies in dem nach Absatz 3 Gesetzgebungsverfahren durch

erlassenen Beschluss vorgesehen ist. Der Verordnungen gemeinsam

Rat beschliefit nach Zustimmung des DurchfiihrungsmaBBnahmen zu dem System

Europiiischen Parlaments. der Eigenmittel der Union fest, sofern dies
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in dem nach Absatz 3 erlassenen Beschluss
vorgesehen ist.

Abanderung 227

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 312 — Absatz 1 — Unterabsatz 2

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text
Er wird fiir einen Zeitraum von mindestens Er wird fiir einen Zeitraum von fiinf bis
fiinf Jahren aufgestellt. sieben Jahren aufgestellt.
Abinderung 228

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 312 — Absatz 2 — Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
Der Rat erlisst gemil3 einem besonderen Das Europiische Parlament und der Rat
Gesetzgebungsverfahren eine Verordnung erlassen gemil dem ordentlichen
zur Festlegung des mehrjdhrigen Gesetzgebungsverfahren eine Verordnung
Finanzrahmens. Er beschliefit einstimmig zur Festlegung des mehrjdhrigen
nach Zustimmung des Europdiischen Finanzrahmens.

Parlaments, die mit der Mehrheit seiner
Mitglieder erteilt wird.

Abéinderung 229

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union
Artikel 312 — Absatz 2 — Unterabsatz 2

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

Der Europiiische Rat kann einstimmig entfillt
einen Beschluss fassen, wonach der Rat

mit qualifizierter Mehrheit beschliefien

kann, wenn er die in Unterabsatz 1

genannte Verordnung erliisst.

Abinderung 230

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 319 — Absatz 1
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Derzeitiger Wortlaut

(1) Auf Empfehlung des Rates erteilt
das Européische Parlament der
Kommission Entlastung zur Ausfiihrung
des Haushaltsplans. Zu diesem Zweck
priift es nach dem Rat die Rechnung, die
Ubersicht und den Evaluierungsbericht
nach Artikel 318 sowie den Jahresbericht
des Rechnungshofs zusammen mit den
Antworten der kontrollierten Organe auf
dessen Bemerkungen, die in Artikel 287
Absatz 1 Unterabsatz 2 genannte
Zuverlassigkeitserkldrung und die
einschligigen Sonderberichte des
Rechnungshofs.

Abinderung 231

Gednderter Text

(1) Auf Empfehlung des Rates erteilt
das Européische Parlament der
Kommission Entlastung zur Ausfiihrung
des Haushaltsplans. Soweit erforderlich,
erteilt es im Einklang mit den gemdify
Artikel 322 festzulegenden Bedingungen
auch anderen Organen, Einrichtungen
und sonstigen Stellen Entlastung zur
Ausfiihrung ihrer Einzelpliine bzw. ihrer
Haushaltspline. Zu diesem Zweck priift es
nach dem Rat die Rechnung, die Ubersicht
und den Evaluierungsbericht nach

Artikel 318 sowie den Jahresbericht des
Rechnungshofs zusammen mit den
Antworten der kontrollierten Organe auf
dessen Bemerkungen, die in Artikel 287
Absatz 1 Unterabsatz 2 genannte
Zuverlassigkeitserklarung und die
einschlidgigen Sonderberichte des
Rechnungshofs.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 329 — Absatz 2 — Unterabsatz 2

Derzeitiger Wortlaut

Die Erméachtigung zur Einleitung einer
Verstiarkten Zusammenarbeit wird mit
einem Beschluss des Rates erteilt, der
einstimmig beschlief3t.

Abinderung 232

Gednderter Text

Die Erméachtigung zur Einleitung einer
Verstiarkten Zusammenarbeit wird mit
einem Beschluss des Rates erteilt, der mit
qualifizierter Mehrheit beschliel3t, mit
Ausnahme von Beschliissen iiber
Missionen oder Operationen mit einem
Exekutivmandat nach Artikel 42

Absatz 4a Unterabsatz 2 des Vertrags iiber
die Europiiische Union.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 330 — Absatz 2
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Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text

Die Einstimmigkeit bezieht sich allein auf entfillt
die Stimmen der Vertreter der an der

Verstiirkten Zusammenarbeit beteiligten
Mitgliedstaaten.

Abanderung 233

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 330 — Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich entfillt
nach Artikel 238 Absatz 3.

Abinderung 234
Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
Artikel 333
Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text
Artikel 333 entfillt
(1) Wenn nach einer Bestimmung der

Vertriige, die im Rahmen einer
Verstirkten Zusammenarbeit angewendet
werden konnte, der Rat einstimmig
beschliefien muss, kann der Rat nach
Artikel 330 einstimmig einen Beschluss
dahin gehend erlassen, dass er mit
qualifizierter Mehrheit beschliefit.

2) Wenn nach einer Bestimmung der
Vertriige, die im Rahmen einer
Verstirkten Zusammenarbeit angewendet
werden konnte, Rechtsakte vom Rat
gemdif} einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren erlassen werden
miissen, kann der Rat nach Artikel 330
einstimmig einen Beschluss dahin gehend
erlassen, dass er gemdf} dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren beschliefit. Der
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Rat beschliefit nach Anhorung des
Europiiischen Parlaments.

3) Die Absiitze 1 und 2 gelten nicht
fiir Beschliisse mit militirischen oder
verteidigungspolitischen Beziigen.

Abinderung 235

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union

Artikel 342

Derzeitiger Wortlaut

Die Regelung der Sprachenfrage fiir die
Organe der Union wird unbeschadet der
Satzung des Gerichtshofs der Européischen
Union vom Rat einstimmig durch
Verordnungen getroffen.

Abinderung 236

Gednderter Text

Die Regelung der Sprachenfrage fiir die
Organe der Union wird unbeschadet der
Satzung des Gerichtshofs der Européischen
Union vom Rat nach Zustimmung des
Europiiischen Parlaments einstimmig
durch Verordnungen getroffen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 346 — Absatz 1 — Buchstabe b

Derzeitiger Wortlaut

b) jeder Mitgliedstaat kann die
Malnahmen ergreifen, die seines
Erachtens fiir die Wahrung seiner
wesentlichen Sicherheitsinteressen
erforderlich sind, soweit sie die Erzeugung
von Waffen, Munition und Kriegsmaterial
oder den Handel damit betreffen; diese
Malnahmen diirfen auf dem Binnenmarkt
die Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich
der nicht eigens fiir militdrische Zwecke
bestimmten Waren nicht beeintrachtigen.

Abanderung 237

Gednderter Text

b) jeder Mitgliedstaat unterrichtet die
Kommission iiber Malinahmen, die seines
Erachtens fiir die Wahrung seiner
wesentlichen Sicherheitsinteressen
erforderlich sind, soweit sie die Erzeugung
von Waffen, Munition und Kriegsmaterial
oder den Handel damit betreffen; diese
MafBnahmen diirfen auf dem Binnenmarkt
die Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich
der nicht eigens fiir militdrische Zwecke
bestimmten Waren nicht beeintréchtigen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 346 — Absatz 2
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Derzeitiger Wortlaut

(2) Der Rat kann die von ihm am

15. April 1958 festgelegte Liste der Waren,
auf die Absatz 1 Buchstabe b Anwendung
findet, einstimmig auf Vorschlag der
Kommission dndern.

Abinderung 238

Gednderter Text

(2) Das Europdische Parlament und
der Rat konnen die vom Rat am 15. April
1958 festgelegte Liste der Waren, auf die
Absatz 1 Buchstabe b Anwendung findet,
gemdf} dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren auf Vorschlag
der Kommission &ndern.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 352 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

(1) Erscheint ein Téatigwerden der
Union im Rahmen der in den Vertrdgen
festgelegten Politikbereiche erforderlich,
um eines der Ziele der Vertrage zu
verwirklichen, und sind in den Vertragen
die hierfiir erforderlichen Befugnisse nicht
vorgesehen, so erldsst der Rat einstimmig
auf Vorschlag der Kommission und nach
Zustimmung des Européischen Parlaments
die geeigneten Vorschriften. Werden diese
Vorschriften vom Rat gemif einem
besonderen Gesetzgebungsverfahren
erlassen, so beschlie3t er ebenfalls
einstimmig auf Vorschlag der Kommission
und nach Zustimmung des Europédischen
Parlaments.

Abéinderung 239

Gednderter Text

(1) Erscheint ein Tatigwerden der
Union im Rahmen der in den Vertrigen
festgelegten Politikbereiche erforderlich,
um eines der Ziele der Vertrage zu
verwirklichen, und sind in den Vertragen
die hierfiir erforderlichen Befugnisse nicht
vorgesehen, so erldsst der Rat mit
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der
Kommission und nach Zustimmung des
Européischen Parlaments die geeigneten
Vorschriften. Werden diese Vorschriften
vom Rat gemif einem besonderen
Gesetzgebungsverfahren erlassen, so
beschlie3t er ebenfalls mit qualifizierter
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission
und nach Zustimmung des Europdischen
Parlaments.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Artikel 352 — Absatz 4

Derzeitiger Wortlaut

4) Dieser Artikel kann nicht als
Grundlage fiir die Verwirklichung von

Gednderter Text

entfillt
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Zielen der Gemeinsamen Aufien- und
Sicherheitspolitik dienen, und Rechtsakte,
die nach diesem Artikel erlassen werden,
miissen innerhalb der in Artikel 40
Absatz 2 des Vertrags iiber die
Europdische Union festgelegten Grenzen
bleiben.

Abinderung 240

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européischen Union.

Artikel 354 — Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut

Fiir die Zwecke des Artikels 7 des Vertrags
iiber die Européische Union iiber die
Aussetzung bestimmter mit der
Zugehorigkeit zur Union verbundener
Rechte ist das Mitglied des Européischen
Rates oder des Rates, das den betroffenen
Mitgliedstaat vertritt, nicht
stimmberechtigt und der betreffende
Mitgliedstaat wird bei der Berechnung des
Drittels oder der vier Fiinftel der
Mitgliedstaaten nach den Absétzen 1 und 2
des genannten Artikels nicht
berticksichtigt. Die Stimmenthaltung von
anwesenden oder vertretenen Mitgliedern
steht dem Erlass von Beschliissen nach
Absatz 2 des genannten Artikels nicht
entgegen.

Abénderung 241

Gednderter Text

Fiir die Zwecke des Artikels 7 des Vertrags
iiber die Européische Union iiber die
Aussetzung bestimmter mit der
Zugehorigkeit zur Union verbundener
Rechte ist das Mitglied des Europédischen
Rates oder des Rates, das den betroffenen
Mitgliedstaat vertritt, nicht
stimmberechtigt und der betreffende
Mitgliedstaat wird bei der Berechnung des
Drittels oder der qualifizierten Mehrheit
der Mitgliedstaaten nach den Absédtzen 1
und 2 des genannten Artikels nicht
berticksichtigt. Die Stimmenthaltung von
anwesenden oder vertretenen Mitgliedern
steht dem Erlass von Beschliissen nach
Absatz 2 des genannten Artikels nicht
entgegen.

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union.

Artikel 354 — Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut

Fiir den Erlass von Beschliissen nach
Artikel 7 Absétze 3 und 4 des Vertrags
iiber die Européische Union bestimmt sich
die qualifizierte Mehrheit nach Artikel 238
Absatz 3 Buchstabe b dieses Vertrags.

Gednderter Text

Fiir den Erlass von Beschliissen nach
Artikel 7 Absétze 1 bis 4 des Vertrags iiber
die Européische Union bestimmt sich die
qualifizierte Mehrheit nach Artikel 16
Absatz 4a des Vertrags iiber die
Europdische Union.
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Abanderung 242

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union.
Artikel 355 — Absatz 2 — Unterabsatz 2

Derzeitiger Wortlaut Gednderter Text

Die Vertriige finden keine Anwendung entfillt
auf die iiberseeischen Linder und

Hoheitsgebiete, die besondere

Beziehungen zum Vereinigten Konigreich
Grofibritannien und Nordirland

unterhalten und die in dem genannten

Anhang nicht aufgefiihrt sind.

Abinderung 243

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union.
Artikel 355 — Absatz S — Buchstabe b

Derzeitiger Wortlaut Gedinderter Text

b) Die Vertrige finden auf die entfillt
Hoheitszonen des Vereinigten
Konigreichs auf Zypern, Akrotiri und
Dhekelia, nur insoweit Anwendung, als
dies erforderlich ist, um die Anwendung
der Regelungen des Protokolls iiber die
Hoheitszonen des Vereinigten
Konigreichs Grofibritannien und
Nordirland in Zypern, das der Akte iiber
die Bedingungen des Beitritts der
Tschechischen Republik, der Republik
Estland, der Republik Zypern, der
Republik Lettland, der Republik Litauen,
der Republik Ungarn, der Republik
Malta, der Republik Polen, der Republik
Slowenien und der Slowakischen
Republik zur Europdischen Union
beigefiigt ist, nach Mafigabe jenes
Protokolls sicherzustellen.

Abinderung 244

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union.
Artikel 355 — Absatz S — Buchstabe ¢
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Derzeitiger Wortlaut

¢) Die Vertriige finden auf die
Kanalinseln und die Insel Man nur
insoweit Anwendung, als dies erforderlich
ist, um die Anwendung der Regelung
sicherzustellen, die in dem am 22. Januar
1972 unterzeichneten Vertrag iiber den
Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur
Europdischen Wirtschaftsgemeinschaft
und zur Europdischen Atomgemeinschaft
fiir diese Inseln vorgesehen ist.

Abinderung 245

Charta der Grundrechte der Européischen Union

Artikel 3

Derzeitiger Wortlaut

Artikel 3
Recht auf Unversehrtheit

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf
korperliche und geistige Unversehrtheit.

(2) Im Rahmen der Medizin und der
Biologie muss insbesondere Folgendes
beachtet werden:

a) die freie Einwilligung des
Betroffenen nach vorheriger Aufklérung
entsprechend den gesetzlich festgelegten
Einzelheiten,

b) das Verbot eugenischer Praktiken,
insbesondere derjenigen, welche die
Selektion von Menschen zum Ziel haben,

C) das Verbot, den menschlichen
Korper und Teile davon als solche zur
Erzielung von Gewinnen zu nutzen,

d) das Verbot des reproduktiven
Klonens von Menschen.

Gednderter Text

entfillt

Gednderter Text

Artikel 3

Recht auf Unversehrtheit und korperliche
Selbstbestimmung

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf
korperliche und geistige Unversehrtheit.

(2) Im Rahmen der Medizin und der
Biologie muss insbesondere Folgendes
beachtet werden:

a) die freie Einwilligung des
Betroffenen nach vorheriger Aufklarung
entsprechend den gesetzlich festgelegten
FEinzelheiten,

b) das Verbot eugenischer Praktiken,
insbesondere derjenigen, welche die
Selektion von Menschen zum Ziel haben,

C) das Verbot, den menschlichen
Korper und Teile davon als solche zur
Erzielung von Gewinnen zu nutzen,

d) das Verbot des reproduktiven
Klonens von Menschen.

(2a) Jeder Mensch hat das Recht auf
korperliche Selbstbestimmung, auf einen
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freien, informierten, umfassenden und
allgemeinen Zugang zu sexueller und
reproduktiver Gesundheit und den damit
verbundenen Rechten sowie zu allen
damit zusammenhdngenden
Gesundheitsdienstleistungen ohne
Diskriminierung, einschlieflich sicherer
und legaler Abtreibung.

15963/23

gh/AM/pg 118
GIP.COFE DE



	P9_TA(2023)0427
	Vorschläge des Europäischen Parlaments zur Änderung der Verträge
	Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. November 2023 zu Entwürfen des Europäischen Parlaments zur Änderung der Verträge (2022/2051(INL))



		2023-11-30T10:26:49+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



